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Protokolle
der

VorkenatliunAskommission cies Vepfassun^spàes.

I)rewnt^wanxiA8w 8àmA.

Ulontax àen 4. Februar 1884,

Vormittags 10 Ilbr,

im äussern Standesratkkause in Lern.

Unter dem Vorsitt des Herrn Kationalratb Irnnner.

Ks keblen mit Kntsekuidigung kür à gauxe Zession

voraussichtlich Herr (wegen Krankheit)
und ohne Kntschuldiguug Herr MvT-Asäaüer.

Herr Präsident D»â>î6r spricht àie Erwartung
aus, dass in der beginnenden Zweiten Leratbung
intliviliuelle Anträge und weitläuüge Voten möglichst
vermieden werden und verlangt, dass alle Anträge
genau redigirt seliriktlieli eingereicht werden. Kr
gedenkt die Lerathung abschnittsweise vorzunehmen,
wobei je ein Mitglied der Redaktionskommission
das erste Votum, wo möglich auk allkällige Vbän-
derungen von den Lesclilüssen der ersten Lerathung
beschränkt, abgeben werde. Immerhin seien diese
einleitenden Voten als persönliche Vnsiedtsäusseruugen
des betrelkenden Redners aufzufassen.

Sodann erkolgt Mittheilung einer Kingabe der
von ÂersnAenêmâssô, welche die

Aufstellung eines Krxikbungsrathes, je ^ur Hallte vom
Vsrbandlungsn àss Vorkassungsratiies. — Délibérations às

Krossen Ratke und von der Schuls^node gewählt
befürwortet, damit das Schulwesen nach mögliehst
festen Krundsàev geordnet werde.

Aur Leratkung gelangen der Kingavg und der
erste Vdsekvitt des Kntwurkes der neuen Staatsver-
kassung, welche lauten:

Das bernisede Volk gibt sieb krakt seines selbst-
bestimmungsreckts folgende

Verfassung:

I. NààKruuàAv».

Vrt. 1.

Der Kanton Lern ist ein demokratischer Kreistaat
und ein Lundesglied der schweizerischen Kidgenossen-
scdakt.

L.rt. 2.

Die Staatsgewalt beruht auk der Gesammtheit des
Volkes. Sie wird nach Nitgabe der folgenden Le-
Stimmungen der Verfassung ausgeübt.

Vrt. 3.

Die Verfassung ist das oberste Kesà des Staates.
Keine Lesàe, Verordnungen und Leseklüsse, welche
mit idr in Widerspruch stehen, dürfen angewendet
oder erlassen werden.

Vrt. 4.

Stimmberechtigt und wahlfähig sind nach einem
^Volmsitt von 30 lagen die im Kanton wohnenden
Sedweiserbürger, welche das öwanöigste Vltersjadr
Zurückgelegt haben.

Vrt. 5.

Von der Ausübung des Stimmreebts und der >VakI-
barkeit ausgeschlossen sind:

1. diejenigen, welche durch strakgeriehtliehes Kr-
theil in der bürgerlichen Kkrenkähigkeit eingestellt
oder derselben verlustig erklärt sind;
Constituants. 40
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2. à wegen Verschwendung, liederlichen Debens-
wandels, Deisteskraukeit oder Rlödsinn Revor-
mundeten;

3. die m Kolge liederlichen Debenswandels dauernd
Dnterstütxten;

4. Deltstager, deren Deltstag durch gerichtlicken
Kntsckeid sis verschuldet erklärt wird.

Oie Kinstellung erfolgt ill diesem Kalle suk die
Dsuer von 1—10 dakren.

àt. 6.

Dem berniscken Ltaatsverband gehören su:
1. Vile, welche gegenwärtig ein bernisckes Rürger-

reckt besitxen;
2. die durelì Deseiduss des Drossen Ratkes in

dell beruischen Ltaatsverband Aufgenommenen;
3. die Nachkommen berniseker Ltaatsavgeköriger.

Herr Regierungsrath Dr. Nitglied der De-
daktionskommission uud erster Votant bemerkt, die
erstell drei Artikel seiell mit kleinen Abänderungen

'der Verfassung von 1846 entnommen. Vrt. 4 ent-
kalte eine Neuerung, indem für Ltimmberecktigung
und ^Valilkätiigkeit übereinstimmend ein ^Iter voll
20 dakren uu<I eill V^oknsitx voll 30 Kagen verlangt
werde. 5 enthalte die Ausnahmen von dieser
Regel used Uassgabe der Röseklüsse der ersten Ls-
ratkuvg durck die Kommission.

/m diesem àt. 5 stellt Herr Dr. dell per-
sönlicken Antrag, der bilker 4 folgende Kassuvg xu
geben:

« 4, Deltstager, sokern nickt der Deltstag durek
gerichtlichen Kntsckeid sis unverschuldet erklärt
wird.

Die Kinstellung dsusrt 10 dakre. »

/urRegründung dieses rVbänderungsantrages briugt
Votsnt sn, der bezügliche Resckluss der grossen Vor-
berattiungskommission sei vielfach falsch gedeutet
und von gewisser Leite unehrlich exploitirt worden.
l^Ian müsse dsher etwss vorsichtiger sis bisher xu
IVerke gehen.

Die im Drucke vorliegende Redaktion sei
verschiedener Auslegung käkig, und xudem seien die
gegenwärtig Vergeltstsgten nicht esPreàs verdis be-
rücksicbtigt. Der sogen. Kallitsnartikel werde über-
bsupt eber vom Volke angenommen werden, wenn
msn die Vermuthung des Verschuldens präsumire
und dem Deltstager den Reweis des Degentkeils
auferlege.

6, welcher das Kantonsbürgerreeht detinire,
sei neu; bisher habe man sich bei Verleihung des-
selben an die Restimmungen der Verordnung vom
21. December 1816 gehalten, welche Ziemlich unvoll-
ständig seien. Die meisten Verfassungen anderer
Kantone und Ltaaten enthalten derartige Restimmungen;
daker sollen auck wir nicht xurückblsiben.

Votant würde xwar persönlich die Naturalisation
eines Rürgers nickt von der Willkür einer Rebörde
— Drosser katb und kegierungsratk — abhängig
machen, wie bisher, da hier viele Debelstände xu "läge
treten. Lo werde oft einem unbescholtenen, lange
Keit schon im Kanton angesessenen kärger die Natu-
ralisation verweigert, aus Kurckt, derselbe möchte
einmal seiner Zukünftigen Demeinde wegen Verarmung

xur Dast fallen. Andererseits werde das Dandreckt
auck Rersonen ertheilt, von denen mao sicker wisse,
dass sie niemals daran denken werden, ^Voknsitx im
kiesigen Kanton xu nehmen, und welche aus ganx
besondern, nickt immer den redlichsten Dründen, die
Naturalisation als Rerner anbegekren.

Linen bestimmten Antrag stellt Herr Dobat in
dieser Hinsieht nickt.

Herr MMer beantragt in àt. 4 xu sagen.' «wähl-
bar« statt «wahlfähig», um Uebereinstimmung mit
àt. 5 xu erlangen.

/u Z, Fii/fer 4, bemerkt Votant, die Delts-
tager seien hier gleich behandelt wie in der Zürcher-
Verfassung, deren Restimmungen der Kommission in
der ersten Deratkung über diesen Runkt so xiemliek
als Vorbild vorgeschwebt haben. Die Verfassung von
Zürich babe aber auk die bereits Vergeltstagten in
den Debergangsbestimmungen Rücksicht genommen,
während man bei uns vorläufig keine solche aukgesKM.
habe.

Votant möchte am liebsten den 5 ganx fallen
lassen, dagegen am Schluss des 4 den Ausatx
machen: «und welche im Denusse der bürgerlichen
Kkrenfakigkeit sind». Damit glaubt Votant das De-
kässige der Rräsumtion des Verschuldens bei jedem
Deltstag, wiewobl sie meistens richtig sein möchte,
xu vermeiden. Im Leitern möchte er überhaupt alle
spexiellen Restimmungen dem Desetxe überlassen.

Immerhin will Votant diese Remerkung nur als
eine Anregung, nickt als einen bestimmten àtrag
betrachtet wissen.

Herr beantragt folgende Kassuvg von 5,

M'. 4:
« 4. Deltstager während der Dauer des Deltstags-

Verfahrens und kernack von 1—10 dakren, wenn sie
den Deltstag selbst verschuldet haben.

Lowobl über die Krage des Verschuldens als über
die Dauer dieses Ausschlusses hat das Derickt xu
entscheiden. »

Daxu als der Verfassung:

^rt.
« Rei den vor Annahme dieser Verfassung

Vergeltstagten tritt die Kinstellung in der bürgerlichen
Kkrenfakigkeit nach Ablauf von 10 dakren, von der
Krkennung des Deltstages an gerechnet, von selbst
ausser Wirksamkeit, insofern die >Viedereiusetxung
in die bürgerlichen Reckte nickt vorher erkolgt. »

Aur kegründung dieser Anträge bemerkt Votant,
die erste Reratkung babe sick nur auf die Raupt-
punkte der neuen Verfassung beschränkt, stillsckwei-
gend sei man aber einverstanden gewesen, dass die
Debergangsbestimmungen derselben das Verhältnis«
der bereits Vergeltstagten irgendwie werden regeln
müssen.

^Vie Herr Regisruvgsratk Dobat hält auch Votant
die jetxt im Drucke vorliegende Lestimmung über
das Ltimmreckt von Kalkten für unpraktisch, da sie
im Volke bald als xu weitgehend, bald als xu eng-
kerxig aukgefasst werde.

Die Vermuthung des Verschuldens sei jedenfalls
stossend und der Nachweis des Niektversckuldens für
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den bereits Dalliten, weil oki kostspielig, sebr
sebwierig.

Derr Degierungsratb L?AA^' stellt die Lrdnungs-
motion, die Doratkuvg artikelweise vor?unobmen.

Diese- Vntrag wird angenommen.

Drii/cs^eeise Liovâ««-/.

I. 8tgat3^l-uillllax«n.

à i.
Der Kanton Dern ist ein demokratiseber Drei-

Staat und ein Duvdesglied der sebwei?erjseken Did-
genossensebakt.

VLrd angenommen.

Vrt. 2.

Die Staatsgewalt berubt auk der Lesammtkeit des
Volkes. Lie wird naek iVlitgabe der folgenden De-
Stimmungen der Verfassung ausgeübt.

Herr Degierungsratb L?M^' stellt den Vntrag,
bier dem Vrt. 1 der ^üreborverkassung vom 18. ^pril
18K0 beizustimmen und daber ?u sagen:

« Die Staatsgewalt berubt auf der Lesammtkeit
des Volkes. Lie wird unmittelbar durek die ^ktiv-
bürger und mittelbar dureb die Debörden und De-
amten ausgeübt. »

Herr Dräsidont LIr«mmer erklärt sieb einverstanden,
wünsckt aber Drset?ung des Dremdwortes « D/à »-
bürger durek den Vusdruek « «^MMberee/à^e »,

Der so moditi?irte Antrag des Herrn wird

Vrt. 3.

Die Verfassung ist das oberste Leset? dos Ltaatss.
Keine Leset?e, Verordnungen und Deseklüssv, weleke
mit ikr in ^Vidersprueb sieben, dürfen angewendet
oder erlassen werden.

Herr Degierungsratb ^AA// beantragt Ltreiebung
dieses Artikels, weil der erste Lat? selbstverständlieb
sei, der ?weite aber versekiedenen Vuslegungen rufen
könnte. Debrigens sei dieser ?weite Lat? unnötbig,
indem jet?t der Dund über die Verkassungsmässigkeit
von kantonalen Leset?en, Verordnungen ete. waebe.

In gleiekem Linne votiren die Dörren LViMö/er
und i1M//er.

Der Vntrag des Dorrn Dggli auk Ltreiebung dieses
Artikels wird

Drt. 4.

Ltimmbereebtigt und wablkäbig sind naeb einem
V/obnsit? von 30 Lagen die im Kanton woknenden
8ekwei?6> bürger, weleke das ?wan?igste Vltersjakr
Zurückgelegt baben.

Vrt. 5.

Von der Ausübung des Ltimmreebts und der Viäbl-
barkeit ausgeseklossen sind:

1. diejenigen, weleke dureb strakgericktliekes Dr-
tkeil in der bürgorlieben Dkrenkäbigkeit eiugestellt
oder derselben verlustig erklärt sind;

2. die wegen Versckwendung, liederlieben Debevs-
wandels, Leisteskrankkeit oder Dlödsinn Devormun-
deten;

3. die in Dolge liederlieben Lebenswandels dauernd
Unterstützten;

4. Leltstager, deren Leitstag durek geriektlieken
Dntsebvid als versebuldet erklärt wird.

Die Divstellung erfolgt in diesem Dalle auk die
Dauer von 1—10 dabren.

Dorr Liess stellt den Antrag, das Iet?te Vlivea
dieses Artikels ?u streieben und die Killern 2., 3.
und 4. ?u fassen wie folgt:

Vusgeseblossen sind:
2. Devogtete;
3. dauernd Dnterstüt?te wäbrend der Dauer der

Dlltörstüt?ung;
4. Leltstager bis ?u ibrer Debabilitirung.
Dorr Liess glaubt, der Leitstag Konus ein?ig bei

grossen Daturereignissen ein unversebuldeter sein.
Dr warnt vor der weitgekenden Degünstigung der
Dalliten, wie der Dntwurk sie vorgebe, da das Land-
volk besonders ein?ig dieser Destimmung wegen die
gan?e Verfassung verwerfen werde.

Dorr LiersoZ- ist gegen den Dntwurk, weil die
Leltstager auf dem Ltimmregister bleiben würden,
bis etwa von einem Lläubiger ibre Ltreiebung ver-
langt würde. Dies erscbeine ibm gekässig. Dover-
sebuldete Leltstager, man denke an Drodu?enten, die
dureb den plot?ljcken Ruin eines als solid geltenden
Dandelsbauses ?u Dalle kämen, oder an Vmtsbürgev,
sollten gar niebt in der Dbrenfäbigkeit eingestellt
werden. Votant ist kür die Vnregung des Herrn Nüller
und stellt sie als Antrag.

Derr Lilisässsr ergänzt den Antrag Doss wie kolgt:
L. Leltstager bis ?u ibrer Debabilitation.

Die da?u erkorderlieken Dedingungen sollen erleieb-
tert und bekörderliek dureb Leset? festgestellt werden.

Derr Liess sebliesst sieb diesem Vntrage an.

DLsiàmîtNA.
Dass in Drt. 4 « wäklbar » statt « wablkäbig «

gesagt werden solle, ist unbestritten wie der gan?e
Artikel.

Vrt. 4 ist also angenommen.
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Vrt. 5.

Äff, 4. Kventuell kür den Vntrag xkz/ro auk Be-
karren beim Krgebniss 6er ersten Beratkuug

8 Ltimmen.
Kventuell kür den ^bändorungsav-

trag 19 »

Kventuell kür den ^bänderuogsan-
trag Dàk 11 »

gegenüber dein eventuellen Antrag
/k/.?«s«<r-/Vess 15 »

Deünitiv kür Kestkalten an diesem
Antrag 16 »

Dagegen kür Antrag /lersoA-ff/Ä^er 11 »

Aiff. 2. Kür den Antrag der
Redaktion 10 »

Kür den Antrag Ksess 15 »

Aitk. 3. Kür die Kassung des Knt-
wurkes 9 »

Kür den Antrag Kkess 17 «

à 6.

Dem berniscken Ltaatsverband geKören an:
1. ^lle, weleke gegenwärtig ein bernisekes Bürger-

reekt besitzen;
2. die durek Besekluss des Drossen katkos in

den berniscken Ltaatsverband àkgenommenon;
3. die Mekkommen berniscker Ltaatsangeköriger.

Herr Regierungsratk stellt den Antrag,
diesen Artikel xu streieken; eventuell beantragt er
kolgevde Kassung:

H.d ^rt. 0. Das Kantovsbürgerreekt berukt auk
dem Ortsbürgerreekto.

Die Bedingungen kür die Krtkoilung des Orts-
bürgerreckts werden durek die Desetxgebung geordnet.
Vorbekalten bleibt die Lundesgesetxgebnng über die
Krtkoilung des Bürgerreekts an Ausländer und den
Verkiekt auk das Lürgerreekt.

Herr K?srFer beantragt, die Lekandluvg dieses
Artikels xu versckieben bis xur Diskussion über das
Demeindeweson.

Derr erklärt sieb damit einverstanden.

Der Versekiebungsantrag wird angenommen.

Derr Bräsident bemerkt, dass ent-
sxreekend dem versekobenen àrt. 6 die Ai kl'. 5 des
àt. 10 lauten müsse:

5. Die Vuknakme in den berniscken Ltaatsverband.

Herr Regierungsratk e. KekAer bekält siek vor,
im Verkassungsratke auk den ^rt. 4 xurüekxukommen
wegen der Bestimmung über die Dauer des IVokn-
sitxes.

Derr Bräsident glaubt, man solle Mxt
darauk xurüekkommen, aber siek auk die Diskussion
über den >Voknsitx besokräoken.

Das Aurüekkommen in diesem Linne wird
angenommen

Dorr Regierungsratk v. Keiner ffndet, naek dem
Kntwurke erkalten ^ngebörige anderer Kantone mekr
Reekt, als Berner in den betreffenden Kantonen
besitzen und beantragt daker kolgenden

iVrt. 4.
Ltimmbereektigt und wäklbar in kantonalen .-Vn-

gelegevbeiten sind:
^l. illle Kantonsbürger, weleke das xwanxigste

^Iters)abr xurüekgelogt kaben, naek einem Woknsitx
von 30 ffagen.

^.llo Lekweixerbürger, weleke das xwanxigste
^Iters)skr xurüekgelegt kaben, naek einer Kioder-
lassung von drei Nonaten.

Dagegen wird bemerkt, der Kanton Bern sollte,
wie bisker, auek in Aukunkt, die Lekweixerbürger
gleiek den eigenen ^ngekörigen bekandelu (Dorren

und Itrnwner). Dm den Dntorsekiod xwisekon
^ukontkaltern und biiedergelassenon xu vermeiden,
kabe man siek gerade auk den gleiebmässigen IVokn-
sitx geeinigt (Herr ^z/ro). Diese Aenderung niüsste
xu einer doppelten kegisterkükrung xwingen (Dorr
Dr. Das Ltimmreekt sei obuekin beute ge-
nug besebränkt worden, man solle niekt noek weiter
geben wegen der Dauer des >Voknsitxes (Derr
Dr.

Kür Kostkalten an ilrt. 4 des Kntwurkes
Drosse Vlekrkeit.

ändere Redaktion vorbekalten.

Derr Regierungsratk beantragt einen Au-
satx xu àt. 5 wie in ^rt. 27 der Duxernerverkas-
sung, vämliek:

« Vorbekalten bleiben allkällige Vbänderungen,
weleke die Bundesgesetxgebung kexügliek des Stimm-
reekts reffen wird. »

Dieser Ausatx wird von versekiedenen Votauten
als übertlüssig erklärt (Herren Dr. Aoàab und

Derr wüvsekt ^usdeknung des eidgenössi-
sekou Ltimmreekts auk kantonale Vvgelegenkeiton,
wogegen Derr opponirt und dem Bunde
das Reekt bostreitet, das kantonale Ltimmreekt xu
regeln.

Dorr MA.yàr möekte den Ausatx auknekmen,
weil er die Nögliekkeit gebe, das eidgenössiseke
Ltimmreektsgesetx auk kantonale /Vngelegevkeiten
vkne Aenderung der Verkassung nur auk dem De-
setxeswege ausxudeknev.

Derr warnt vor diesem Ausatx, welekor
klisstrauon erwecken könnte.

Kür den Vorbedalt naek Derrn
Kggli 5 stimmen.

Dagegen Drosse Nekrkeit.
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Vbscknitt I ist also boreinigt mit Vusnakme äes
versekobenen Vrt. K.

ll. keàLàiix uittl V«Ik8veii>'vl»ii^.

I. »SS Volk.

K. /lie /»îiiîotire.

à 7.

vas Vorseklagsreekt äer Ltimmbersektigtsn (Initiative)

umfasst äas Degekren naeb Drlass, Vukkebung
oäer Vbänäerung eines Desetses oäer eines Dekretes
äes Dressen Datkes.

Derartige Degekren können in cier Dorm cier ein-
faoben Anregung oäer lies ausgearbeiteten Dntwurks
gestellt weräen.

Der Velksentsoboill muss veranlasst weräen, nenn
10,000 Ltimmbereektigte ein selcbes Dsgekren stellen,
sokern cler Dresse katk clemselben nickt entsprickt.
Div soleker Volksentsekeill ist spätestens bei cler
sweitkolgenäen regelmassigen Volksabstimmung an-
suoränen.

Die Anregung, oder äer Dntwurk, ist vor cler
Abstimmung immer dem Drossen katke su begut-
aektencler Deseklusskassung su unterbreiten.

Dür clou Dall, class ein von cler Volksinitiative
ausgegangener Desetsesentwurk sur Abstimmung
gelangt, kann cler Drosse Datk clem Volke ausser seinem
Dutaekteo auek einen abgeävclerten Dntwurk sur
Dntsekeiäung vorlegen.

Herr ^sässsr stellt clen Antrag, im Alinea 3

äieses Artikels su sagen:
«in cler Kegel bei âer erstkolgenäen, spätestens

bei cler sweitkolgenäen regelmässigen Volksabstim-
mung. »

Der Antrag wirä angenommen.

à. Aas Ae/srenàm.
Vrt. 8.

Der Volksabstimmung unterliegen:
1. Vlle Desetse;
In ^eäem Desets sinä äie Destimmungen su be-

seieknen, cleren Vollsiekung äurek ein Dekret cles
Drossen katkes ocler «lurek eine Verorclnuvg äes
Regieruogsratkes su oränen ist.

Der Drosse katk ist bereektigt, bei cler Vorlage
eines Desetses oäer Deseklusses neben äer Vbstim-
mung über clas Danse ausnakmsweise auek eine solcke
über einseloe Dkeile ansuoränen;

2. äie)enigen Deseklüsse äes Drossen katkes, welcke
kür äen gleieken Degenstanä eine Desammtausgabe
von wenigstens Dr. 500,000 sur Dolge kaben;

3. Leseklüsse betreikencl Vuknakme von Vnleiken,
sokern soleke niekt sur kücksaklung bereits bestekenäer
äienen sollen;

Verkavàlullgsu àss Vkässuagsratlis«. — Délibération« às

4. )eäe Drkökung äer Steuer über 2 vom Dausenä
äes Vermögens oäer äer äiesem Lteuersatse ent-
sprockenäsn Lesteuerung äes Dinkommens;

5. Volksvorsckläge nack àrt. 7 ;

K. Verkassungsänäerungen.

Derr Dräsiäent bemerkt, äas Alinea 3

unter bilker 1 äes Artikels sei ein äer Aürckerver-
kassung entnommener Dusatsantrag äer keäaktions-
Kommission, welcker auek kür unsere Verkältnisse
passenä ersekeine.

Herr Dkarrer D'ran/c möekte neben äen Desetsen
auek äie Dekrete unä Vollsiekungsveroränungön äem
kekerenäum unterstellen, weil letstere okt äem be-
süglicken Desetse nickt entspreedeu. Darin üuäet
Herr Drank äen Drunä äer okt so sokwaeken De-
tkeiligung äes Volkes an äen Abstimmungen, sowie
auek äes niekt su leugnenäeo Nisstrauens gegenüber
allen gesetsgeberiseken Arbeiten.

Herr ÄovsoA wüusekt, äass äie Vollsiekungsver-
oränungen vor äer Abstimmung über äas betrskkenäe
Desets äem Volke bekannt gegeben weräen unä
beantragt claker äen Dusats:

cc Dein Desets clark äem Volke sur Vnnakme oäer
Verwertung vorgelegt weräen, es seien äevn alle äasu
geköreoäen Vollsiekungsverorcloungen vorker gelcörig
publisirt worclen. »

Herr Dkarrer siekt seinen Antrag surüek,
resp, er seklissst siek äem)eoigell äes Herrn k/ev60A an.

Degen äiesen Antrag wirä von versekieclenen
Leiten opponirt. c^us äen angekükrten Drünäen sei
bis Mst bei uns ein einsiges Desets verworfen wor-
äen (Herr Deratkungeo über äie Dekrete
würclen meist unnüts, äa man )a nock nickt wissen
könne, ob äie Dauptsaeke, äas Desets, vom Volks
weräe angenommen weräen (Herr von KeiAöv). Dieses
Verkakrsn würäe su kostspielig sein, unä suclem weräe
clas Volk äie Vollsiekungsveroränuvgev so wenig oäer
niekt lleissiger lesen als gegenwärtig äie Ilotsckakten
äes Drossen Itatkes (Derr ^5/ro). c^Is kemeäium
gegen niekt genedme oäer sonst unerwartete Dekrete
unä Veroränungen weräe man )a in Zukunft äie
Initiative ergreifen können (Herren KcMi unä Hrnnner).

Dagegen kält Dvrr Äev^oA äie Initiative als su
kostspielig, als äass sie immer, wann es vötkig wäre,
benutst weräen könnte. Votant kält seinen Xntrag
aufreckt, unä wirä von Herrn noek nament-
lick im Interesse äer ^nnakme neuer Desetse unter-
stütst.

Dür äen Vntrag Dker^oF 7 Ltimmen.
Dagegen Drosse Vlekrkeit.

Vrt. 9.

Die Ausübung äes Ltimmreckts ist möglickst su
erleiektern.
(loostituaiits.
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lo cler Kegel sollen kantonale Volksabstimmungen
our xwei Vlal im äakr, im Krükliog unä im Herbst,
stattffnäen.

Herr Kräsiäent bemerkt eillleitemi, clie
Keäaktionskommission babe es lliebt kür passenä er-
aektet, ill äer Verfassung auk die genauere Destimmung,
in weleker ^Veise äie Krleiebterung ties stimmreekts
stattffnäen solle o<ler könne, einxutreten. Zunäebst
vvercle es sieb aber um Aufstellung versebietleller
Vbstimmungsbüreaux in grössern Kreisen banäeln.

Herr K/es« beantragt streicbung cles ersten Alineas,
weil tlie Ltimmgabe .jetxt sekon leiebt genug ge-
maebt sei.

Vueb Herr Or. Hânmb verlangt streicbung tlieses
Alineas, weil es lien degnern der neuen Verfassung
als ^Vaffe cliöllkn könnte.

Dem gegenüber maekt Herr MMer äarauk
aufmerksam class unter äer « Ausübung tles stimm-
reebts » in äiesem Artikel clie blosse Stimmabgabe
xu verstellen sei.

HerrKräsiäent bemerkt, xu Vermeiäung
von Uissverstänänissen sollte cler Artikel 5 lies Knt-
ourles mit clen dorten beginnen:

«Vom stimmreckt unä cler >Väblbarkeit ausge-
seblossen sinä.»

Dann könne cler angegriffene Wortlaut «Zes Artikels ff

beibebalten weräen.
Line Krleiebterung cler Stimmabgabe gegenüber

clem gegenwärtigen àâus sei geboten wegen äer
Deczuemliekkeit unseres Volkes uocl wegen cler grossen
àsclekllung versebietlener demeinäen uncl Kbstim-
mungsbexirke überkaupt.

Herr Kioctte spriebt noeb kür eine tleutlicbere
Keäaktion cles tranxösiseben Kextes tles vorliegenclen
Artikels.

Kür Streiebung von àlinea 1 6 Stimmen.
Kür Deibebaltung drosse Nsbrkeit.

2. 0er Lrosse lffatb.

^.rt. 10.

Dem drossen Katbe kommt xu:
1. clie Deratkung uncl Deseblusskassung über alle

degenstäncle, welebe äer Volksabstimmung unter-
liegen;

2. äie Deratkung unä Deseblusskassung über äie
Dekrete (^rt. 8 Ziffer 1);

3. äas Degebren um Kinberukung äer Dunäes-
Versammlung (^rt. 8K c^bsatx 2 äer Dunäesverkassung) ;

4. äie Verfügung über äie ^Vekrkrakt äes Kantons,
soweit sie niebt clem Duncle übertragen ist;

5. äisKrtbeilungässberoisekenstaatsbürgerreekts;
6. äie dberauksiebt über äie Staatsverwaltung;
7. äie Keststellung äes Mkrlieden Voranseblags;
8. äer Kotsebeiä über Ausgaben, welebe Kr. 500,000

nickt übersteigen;

9. äer Kntsebeiä über Verminäerung äes
Kapitalvermögens äes Staates;

10. äie Sorge kür ungesebmälerte Krbaltung cles

staatsvermögens unä kür xweekmässige Veuknung unä
Verwenäung seines Krtrages;

I I. äie ^Vabl äer Nitgliecler äes stänäeratkes;
12. äie Vornabme äer ikm äureb äie Verfassung

oäer äureb äie desetxgebung xugewiesenvn ^Vablen;
13. äas Keebt äer Amnestie unä äer Degnaäigung,

soweit äasselbe niebt äureb desetx einer anclern
Dekörcle übertragen wirä;

14. äie Dränung seines desebäktsganges unä seiner
innern Organisation.

Herr Kräsiäent àccâer bemerkt, äass äie De-
ratbung über Ziffer 5 äieses Artikels versekoben
weräen müsse bis naeb Debanälung äes xurüekge-
legten Artikels 6.

Derr beantragt, in äiesen Artikel noeb auk-
xunebmen:

«Die autbentiseke Interpretation von desetxen»,
womit sieb aueb Klerr einverstanäen erklärt.

Detxterer beantragt ferner unter Ziffer 2 äie
Karentbese (Vrtikel 8 Ziffer 1) xu streieben unä bei-
xukügsn: «sowie über allgemeine, bleibsncle Verorä-
nungeo.

Dagegen opponirt Derr Kräsiäent wel-
ebsr lieber sagen möebte: « Dekrete unä Deseblüsss»,
wenn mau überkaupt äie Keäaktion äes Kutwurkes
änäeru wolle; trüber babe ein grosser Wirrwarr in
äer Dexeieknung äer verscbieäenen ^rten von Kr-
lassen geberrsebt, seit einigen äakren sei in äieser
Dexiebung eins Desserung eingetreten unä äaran
sollte man kestbalten.

Zu Ziffer Z beantragt Herr KlAAli, äass neben

àt. 86 aueb clie ^.rt. 8ff unä 93 äer Dunäesverkas-

sung srwäbnt weräen sollen.
Kerner wünsebt er Kuknabme äer Dekugnisse:

a. Vbscbliessung von Konkoräaten naeb àssgabe
äer Dunäesverkassung;

ö. Kösung von Kompetenxkonüikten xwiseksn clen
obersten Vollxiebungs- unä dericktsbeköräen.

Herr /scàî'sberg- beantragt Streiebung von Ziffer
II uncl verlangt ^Vabl äer stänäerätke äureb äas
Volk.

Herr MMer votirt gegen àuknabme äer autben-
tiseken Interpretation, als eines Institutes, welebes
sieb überlebt babe. In cler letxten drossratbssitxung
sei xwar eine solebs Interpretation einmal erfolgt,
allein aus rein praktischen drünäen kabe man äie
Keebtspreebung äabsi geänäert. Zuäem sei ein Kon-
ffikt mit äsm Kekerenäum xu bskürekten unä enälieb
äürke man niebt vergessen, äass.jeäe desetxesinter-
pretation naeb rückwärts eine dewalttbat in sieb
sebliesse.

In gleichem sinne votirt IKerr Kräsiäent
weleber äie in letxter >Voeke vom drossen Katbe
nur im Interesse äes öffentlichen Nobles geübte In-



(4. Rebruar 1884.) 157

terpretation eines deset^es als gekäkrlieb be^eiebnet,
à sis nur ?u leiebt sur Rabinets^usti? kübren könnte.

Dagegen wünsekt Herr M^Ae^sr, <1ii83 die autben-
tisebe Interpretation überhaupt beibebalten und dass
darüber entsebieden werde, vein 8ie im l^otbkalle
^ustebe. Votant möebte dieses Reebt dem drossen
Ratbe Zuerkennen. Rventuell beantragt er aber, über
jede Interpretation den Volksentsebeid an/uruken.

Ilill8iektliek der Konkordate möebten die Herren
und MMer in der Verfassung lieber niebts

sagen, da die8kìben bald blo88 administrativer blatur
seien, bald aber den dkarakter eines desàes baben
und 8vmit dem Referendum unterliegen.

Herr kalt Dàteres kür die Regel und
glaubt daber, Konkordate geboren vor die Volk8-
Abstimmung.

Herr beantragt kerner in Vrtikel 10 auk-
icunebmen:

«. die Vussebreibung von Lteuern und Abgaben;

k. die Bestätigung aller Verträge, dureb vvelebe
der Ltaat ein drundeigentbum im ^Vertke von mebr
als 10,000 Kr. erwirbt oder veräussert;

o. die Lestätigung aller Verträge über LaDIieke-
rungen.

Ileberbaupt glaubt Herr Kggli, die Kompetenzen
des drossen Ratbes sollten eingebender besproeben
werden und beantragt daker Versebiebung auk morgen.

àk Antrag des Herrn He/ià wird bier abge-
broeken.

Lebluss der Lit^ung 1 Ilbr 20 Ninuten.

K. lVlatlb^s, Kürsp.
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Protokolle
lier

V0pK6pàuNA8!<0MMÌ88Ì0N c>68 V6pfa88UNA3t'á68.

IZsi'ÂàìiriA.)

Dienstag clou s. ?odrnar 1884,

Vormittags 9 Mr,
im äusser» Stauäesratkbause m vero.

tinter dem Vorsitz lies Herrn Vationalratb /lr«»»?.«,-.

vas ^ro^o/co?^ über ctie veratbung äes ersten
^.bsebnittes äes Verkassuvgsentwurkes wirä verlesen
unct genebmigt.

^bwesenä ist mick Kntsebuläigung kür äie Zweite
veratbung wegen eines plöt^lieben Doäeskalles in cter
Kamilie Herr KIsässer.

Aur veratbung gelangt ^.rt. 10 äes Vvtwurkes
unä 2war ^iikernweise:

à 10.

vem Orossen vatbe kommt 2u:
1. vie tZsratkung unä vsseklusskassung über alle

Vegenstänäe, welebe äer Volksabstimmung unter-
liegen.

IVirä niebt beanstanävt unä ist also angenommen.

2. vie veratbung unä veseblusskassung über äie
Dekrete (Vrt. 8 bilker 1).

Herr beantragt unter Verweisung auk H 27
I. a. äer Verfassung von 1840 Streiekung äer va-
rentbese unä äen ^usà naeb äem IVorte Dekrete:

«sowie über allgemeine, bleibenäe Veroränungen. »

Herr M'Mer beantragt 2U sagen:
« veratbung unä veseblusskassung über äen Kr-

lass von Dekreten unä Vescblüssen. »

Kür äen Vntrag Kggli 9 8timmen.
Kür äen Vntrag Nüller Nebrbeit.

3. Das vegebren um Kinberukung äer vunäes-
Versammlung (Vrt. 86 Vbsat2 2 äer vunäesverkassung).

Herr beantragt kolgenäs Kassung:
3. Die Vusübung äer äen Kantonen äureb äie

Vrtikel 86, 89 unä 93 äer vunäesverkassung
eingeräumten ksebte. (vegebren um Kinberukung äer
vunäesversammlung, vegebren einer Abstimmung
über vunâesgesàe unä vunäesbescblüsse, Vorseblags-
rsokt.)

Diese Kassung wirä niebt beanstanäet unä ist
somit angenommen.

4. Die Verfügung über äie IVskrkrakt äes Kantons,
soweit sie niebt äem Lunäe übertragen ist.

Angenommen.

Aiiker 5 verscboben naeb vesebluss von gestern.

0. Die Oberauksiebt über äie Staatsverwaltung.

Herr Ki'atts beantragt Krgän2ung äureb Vuknabme
äer Lestimmung äes ß 27 II « äer gegenwärtigen
Verfassung:

« 6. Die Oberauksiebt über äie Staatsverwaltung;
Vsrbanàlungsn des Verlassuugsratbss. — Délibérations às la Lîonstltnants. 42
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^u diesem Xwecke bat er die Rekugniss, Kinsiebt
von alleu Verbandlungen de» Regierungsratbes^u
nebmen, demselben über idle Degenstände semer
Verwaltnng Rericbt abzufordern nnd ibn über seine

Desebäktstübrung xur Verantwortung ^u sieben. »

Andererseits bndet man diesen?msà überüüssig
weil selbstverständlieb. (1111. und DrmMer.)

Kür den Vntrag Viatts A Ltimmen.
Dagegen drosse Nebrbeit.

7. vie Keststellung des Mkrlieben Voranseblags. ^

Herr beantragt den ^usà:
« und die Lteueranlage innerkalb der in

àt. 8, differ 4, bestimmten Dren?e. »

Kür diesen ^usà Nebrbeit.

8. ver Kutsebeid über Vusgaben, welebe Kr. 500,000
niebt übersteigen.

Herr beantragt, naeb dem IVorte « überstei-
gen» beizufügen: «und niebt unter Kr. 10,000
berabsinken. «

Herr Präsident verweist auf Vrt. 23 des
Kntwurkes, weleber die Kompetenzen des Regierung«-
ratbes au das Desets: verweist, dedeukalls möebte
Votant diesen Artikel bier vorbebalten.

Kür den Ausat? Kggli 6 Ltimmen.
Kür Verweisen derKvmpeten^en

an das Deset/, also Vorbebalt des
Artikels 23 drosse Nebrbeit.

9. ver Kntsebeid über Verminderung des Kapital-
Vermögens des Staates.

Kiebt beanstandet. Somit angenommen.

10. vie Sorge für ungesebmälerte Krbaltung des
Ltaatsvermögvns und tur Zweckmässige ^.euknung und
Verwendung seines Krtrages.

IVird angenommen.

11. vis VVabl der Mitglieder des Ständeratbes.

Herr beantragte sebon gestern Strei-
ebung dieser Eitler und IVabl der Ständerätbe durek
das Volk.

Herr KàsoA stimmt kür die Mabl dureb den
drossen Ratb, weil kür eine direkte Volkswabl in
dieser Ilinsiebt der Kanton Lern im gross sei, niebt
das Volk selbst eigentlieb die >Vabl in der Hand
bätte, sondern die Karteien oder Doterieeu, welcbe
die Kandidaten aufstellen und endlieb, weil der Drosss
Ratb all^usekr an Vusebn und politiscber Ledeutung

verliere, wenn man ibn aller wiebtigern Attribute
entkleide.

Herr Kräsident befürwortet dagegen die
direkte Volkswabl, weleke mebr Kinbeitsgekübl in
unser Volk bringen werde. Kur ?u sebr sebliessen
sieb die versebiedenen vandestbeile naeb ibren Inter-
essen ete. von einander ab. Lei der neuen >Vablart
müsste eine Verständigung über die Kersönliebkeiten
stattfinden, und davon verspriebt sieb Votant eine
Verbesserung der politiseben Kartàustânde 2um
Woble des (langen.

Kür VVabl der Ltänderätbe dureb
den Dressen Ratb 17 Ltimmen.

Kür die IVabl der Ltänderätbe dureb
das Volk 10 »

Herr vermisst im Kntwurke eine Le-
Stimmung über die ^.mtsdauer der Ltänderätbe und
beantragt, dieselbe auk 3 dabre festzusetzen ent-
sxreebend der Dauer eines Nandates ?um Kational-
ratb.

Herr v^ beantragt 4 dabre, wie aucb
die kantonalen Rebörden )e auk 4 dabre gewäklt
werden.

Herr erklärt sicli kür den bisberigen
Nodus, die Ltänderätbe )eweilen auf ein dabr ^u
wäblen, besonders im Hinblick auk die gereebtkertigte
vebuug, immer ein lVlitglied der Regierung in den
Ltänderatb su delegiren.

Herr erklärt als Mitglied der Redaktions-
Kommission, vetstere babe über diesen Kunkt im
Kntwurke uiebts gesagt, weil natürlieberweise die
Verfassung von 1846 darüber keine Restimmung ent-
balte und nur ein Drossratbsbesebluss vom 30. Herbst-
monat 1848 die ^Vakl der Ltänderätbe dureb den
Drosssn Ratb auk die Dauer einer ordentlieben Zession
angeordnet babe.

Kventuell kür eine Vmtsdauer
von 3 dabren Drosse Nebrbeit.

vetinitiv kür ^nnabme dieser
Dauer 9 Ltimmen.

Dagegen kür Kiebterwäbnung in
der Verfassung Drosse Nebrbeit.

12. Die Vornabme der ibm dureb die Verfassung
oder dureb die Desetögebuug Zugewiesenen >Vablen.

>Vird angenommen.

13. Das Reebt der Amnestie und der Regnadigung,
soweit dasselbe niebt dureb Desà einer andern
Rebörde übertragen wird.

Herr Kiatte beantragt folgende Kassung, äbulieb
der Verfassung von 1846 H 27 I A.-

« Die Amnestie und das Reguadigungsreebt in
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allen kriminellen StraWIIen, okne àsnakmô, und
ill allen andern Bällen, wo dieses Reckt nickt durck
das Oesà einer andern Lekörde übertragen ist. »

Herr votirt kür dell Rntwurk der Re-
daktionskommission sckon der einkackern Rassung
wegen.

Rür Restkalten am Rntwurk 16 Stimmen.
Rür dell Vntrag Viatte 11 Stimmen.

14. vie Ordnung seines Oesckäktsganges ulld seiner
innern Organisation.

IVird nickt bestritteu, ist mitbin angenommen.

Herr Regierungsratk beantragt wie sckon
gestern Vuknakme eiller neuen Rompeten^ des Orossen
Ratkes: « vie autkentiseke àslegung von Oesàen. »

ville autkentiseke Vuslegung der Oeset^e, sagt
Herr Rggli, könne nickt fallen gelassen werden; auck
bei der sorgfältigsten Reduktion eilles Oesàes werden

sick im Rauke der ^sit Dnebenkeiten Zeigen,
weleke durck die autkentiseke Interpretation besei-
tigt werden müssen. Diese geköre g,ber nickt vor
das Volk, sondern sie sei Lacke desjenigen Organes
der Staatsgewalt, welckes dem gesàgekeriscksn
IVillen uack sorgfältiger Leratkuug IVorte verkoken
kake.

Herr unterstützt diese ànsiekt und bekürektet
auck keinen Nissbrauek dieser Interpretation durek
den Orossen Ratd, vor welckem in der gestrigen
Sitzung gewarnt wurde. Sollte aker je einmal der
Orosse Ratk ?u weit gekeu wollen, so könne man ja
getrost die Initiative gegen seine Rescklüsse ergreifen.
Von vornkerein aker möckte Votant die autkentiseke
Interpretation nickt dem Referendum unterstellt wissen.
Immerkill müsse man sick aberjàt über diese Rrage
entsekeiden, denn irgend eine Lestimmung darüber
gedöre in die Verfassung; übrigens sei die «Rr-
läuterung» von Oeset^en auck sckon der Verfassung
von 1846, àì. 27 I. a, bekannt. Veknliek Herr

Herr MMer möckte die autkentiseke Interpréta-
tion als ein «mittelalterlickes » Institut gan^ fallen
lassen; sodann besonders auck, weil sie, mit rück-
wirkender Rrakt ausgerüstet, notwendigerweise stets
woklerworbene Reckte verlöten müsse. /5ur Vesetes-
auslegung kake man die Verlebte, ^erde aber Lei-
bekaltung der Interpretation durek ein anderes Organ
verlangt, so sei einzig die Volksankrage massgebend,
denn darüber könne kein Zweifel kerrseken, dass die
autkentkisekö Interpretation ^u allen leiten nur dem
Oesetgeber Zugestanden worden sei. Dieser sei jett
bei uns das Volk.

Herr Rräsident Rànms?- bekürektet, die autken-
tiseke Interpretation möckte /!ur Rabinetsjustix kükren,
und glaubt, sie gefäkrde die Oewaltentrennung.

Herr M'Meier kalt die autkentiseke Interpretation

kür nötkig, wie die lette Vrossratkssitung gezeigt
kake. dedeukalls sei ikr immer rückwirkende Rratt
bki^umessen, wenn nickt der Oesetgeber selbst aus-
drücklick das Oegentkeil bestimme, dedenkalls ge-
köre eine Restimmung über sie in die Verfassung.
Rventuell möckte Votant das Reckt derselben dem
Orossen Ratke ertkeilen.

Herr beantragt eventuell Zweimalige Re-
ratkung durek den Orossen Ratk, wogegen Herr
opponirt, weil die autkentiseke Interpretation, wenn
sie nötkig werde, meist sekr urgent sei.

Rventuell kür einkaeke Leratkuug Orosse Nekrkeit.
Rventuell kür den Orossen Ratk » »

Definitiv kür den Vntrag Rggli » »

Definitiv kür Streiekung klinderkeit.

Herr bg^tragt jm IVeiteru:
«Die ^bsekliessung oder Oenekmigung von Ver-

trägen mit den Rantonen und dem Vuslande nack
VIassgabe der Vrt. 7 und 9 der Bundesverfassung,
insofern sie nickt einen Oegenstand der Oesetu-
gebung betreffen.»

IVird einstimmig angenommen.

Reinerer Antrag des Herrn
«Die Leseklusskassung über àleiken des Staates

bokuks Rück^aklung bereits bestellender ^nleikvu oder
ziur Bestreitung von Ausgaben, weleke durck einen
bereits bestellenden Volksbesckluss bedingt sind, in-
sokern dieselben nickt als blosse Vorscküsse durek
Vbrecknung im gleieken dakre getilgt werden. »

Herr Rräsident ArltlMör bemerkt, in der ersten
Beratkung babe man einkaek auk das Referendums-
geseti! von 1869 -abgestellt und datier die dortigeu
Bestimmungen aufgenommen, dedenkalls sollten Vu-
leiden, weleke bereits durck Volksbeseklüsse bedingt
seien, nickt nock einmal vor das Volk gekrackt werden.

Dorr KeiAör kält den Antrag des Herrn Rggli
kür !iu weitgekend und gekäkrliek. Der Orosse Ratk
könnte dann leickt dem Volke Oesàe empkeklen,
okne auk die finanzielle Rragweite derselben gekörig
aufmerksam su macken.

Rür den Antrag Rggli vorbeliältlick des bostril-
tonen Runktes Nekrkeit.

Deünitiv kür den Vntrag Rggli .10 Stimmen.
Definitiv kür das biskerige Vertakren 15 »

Reinerer Antrag des Herrn
« Die Bestätigung aller Verträge, durek welckv

der Staat Orundeigentkum erwirbt oder veräussert,
insofern der Raufpreis oder der Lckatiiullgswertk des
Veräusserten mekr als Rr. 10,000 beträgt, unter
Vorbekalt der Volksabstimmung im Ralle des Vrt. 8
/îiûer 2. »

Herr Präsident ZrîMnc»- glaubt diess in /iüer 10
(Rrkaltung des Staatsvermögens) inbegriRen.
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Herr /às stimmt /um Vntrag «les Herrn Kggli,
möcbte aber kür/er einkaeb sagen:

« denebmiguvg von Krwerd ocier Verkauf von
drundeigentbum. »

Herr Rräsident glaubt, letzterer Vntrag
gebe zu weit; man solle äsn drossen Ratb niebt mit
allen Kleinigkeiten belasten. Kbsnso die Herren

un«I 7l/Mer, weleber vor zu grosser Detaillii ung
warnt und dakür knit, bitter 10 <les Kntwurfes würde
in Verbindung mit Vrt. 11 und der dosetzgebung
über die Kompetenzen genügen.

DKà'mMîâA.
Kventuoll für den Vntrag Kggli drosse Vlebrbeit.
Definitiv kür Vuknabme 10 stimmen.
Dagegen 15 »

Herr beantragt ferner:
« Die Krriebtung einer ölkentlieben stelle und die

Destimmung ibrer Desoldung, wenn sie niebt mit der
Krlassung eines dssotzos zusammenbängt. »

Herr rrm wäre mit diesem Zusatz per-
sönlieb einverstanden, glaubt aber, derselbe könnte
missverstandön werden.

Kür den Zusatzantrag 6 stimmen.
Dagegen Vlebrbeit.

Dorr Hünsekt kerner aukzunebmen.-
« Die Kntseneidung über angekoebtene >Vablon

der >Vablversammlungen, des Rogieruvgsratbes und
des dbergoricbtos.

Dorr ^l/Msr beantragt einkaob zu sagen: « Knt-
soboiduvg über IVablbesebwerden. »

Klerr beantragt die Kassung:
« Der Kntsebeid über Lescbwerden gegen die

obersten Verwaltungs- und deriebtsbebörden. »

Derr sebliesst sieb diesem Vntrag an.

vtbstàmuiîA.
Der Zusatz von Derrn amendirt von Dorrn

^ird angenommen.

Kernerer Zusatzantrag des Dorrn
« Die Kntsebeidung von Kompetonzstreitigkoiten

zwiseken den obersten Vollziebungs- und deriokts-
bebörden. »

'Uird angenommen.

Derr wünsebt, dass auob die Nilitärwaklen
und die salzliekerungsverträge diskutirt werden möeb-
ten. Detztere möebto Antragsteller aus praktiseben
dründen jedenfalls niebt dem Referendum unter-
stellen.

Dorr Rogierungsratk von Ke/Fer will die salz-
lieksrungsverträge in die Kompetenz des Regierung«-
ratbes verweisen, weil die bezüglieken Verbandlungen

okt sebr pressanter Katur seien und im Interesse
eines günstigen desebäktsabseblusses möglicbst gebeim
gskübrt werden müssen. — In gleiebem sinne votiren
die Dorren und weleb letzterer
aus seiner Krkabrung als Kinanzdirektor deutlieb
zeigt, welebo Debelstände eintreten können, wenn die
Regierung keinen Vertrag im günstigen Nomente
debvitiv absebliesson kann, d. b. an die Ratillkation
desselben dureb den drossen Ratb gebunden ist.
Vlls Votanten sind der Vnsiekt, diese Krage dem
dssetze über die Kompetenzen des Regierungsratbes
zu überlassen. )Vrt. 25.)

Dinsiebtlleb derlDilitärwaklen bemerkt Derr MMer,
dass die daberigen Restimmuvgen unserer Verfassung
von 1846 (H 27 IV e) dureb die neue Rundesverkas-

sung und die Wlitärorganisation längst dureblöebert
seien. Votant möebte daber diese >Vablen der Re-
gierung überlassen respektive dem desstze über die
Kompetenzen derselben, dedenkalls sei der drosse
Ratb niebt die riebtige Rebords, welebs Rokörderun-
gen im Nilitär auszuspreeben babe; viel besser eigne
sieb dazu ein kleineres Kollegium, der Regisrungsratb,
in welebem der Nilitärdirektor an der Hand amtlieber
Zeugnisse und Reseboinigungen am ebesten die zu
einer bökern dbarge taugliebste Rerson empfeblen
könne. — Kbovso Herr

». Kür Kompetenz der Regierung zu
Vbsebluss von salzliekerungsverträgen resp.
Verweisung an das desetz Nobrbeit.

Kür Kompetenz der Regierung zu
den dem Kantons noeb zukommenden
Nilitärwablon Nebrbeit.

Derr beantragt Vulnabmo des Reebtes zur
Kntzisbung oder Rssebräukung von drundsigentbum
oder darauf bezüglieben Recbten Expropriation),
weil Vrt. 67 des Verkassungsentwurkos, in welebem
dieses Recbt aucb bestimmt worden könnte, darüber
niebts entbalte.

Derr Rräsident erklärt, gegenwärtig genüge
ein gesetzlieb vorgesebenss Dekret des drossen Ratbes
zur Krtbeilung des Kxpropriationsreebtes, und so
werde es sieber aueb in Zukunft gebalten worden.
Vlies ^Veitere bält Votant kür überflüssig.

Vueb Dorr /H/ro will sieb begnügen mit den Re-
Stimmungen des von Herrn Lrunner erwàbnten de-
setzes vom 5. ssptember 1868.

Herr Kâi dagegen ist der Vnsiebt, die Verfassung
selbst, als drundgesetz, solle bestimmen, wer das
Reebt der Kxpropriation ertbeilsn könne.

Kür Vulnabme der bezüglieben Re-
Stimmung in die Verfassung 12 stimmen.

Kür Kiebtauknakme 12 »

Dureb stiebentsebeid des Herrn Rräsidsnten wird
der Zusatzantrag des Herrn abgelebnt.
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Herr 2Ve</ beantragt Zurückkommen auk «Zen

Kmsàantrag des Herrn Kggli ^u Aikker 7.

Das Zurückkommen wird bescklossen.

Herr Krez/ beantragt nun Ltreiekung dieses !?u-

sàes als überklüssig, du die Steuergesetzgebung im
Lüdget inbegritlen sei.

Volant wird sekundirt von Herrn Präsident
insbesondere an Hand des Rskerendums-

gesàes vom 4. duli 1869, welckes die Lteueranlage
ausdrüeklick als Inbegrilk des Kinan^voranseklages
bebandle.

Herr empkeklt Leibekaltung des ^usàes,
da staatsrecktlick die Steuergesetzgebung im Büdget-
reckt nickt mitverstanden sein könne.

Herr ÄersvA empkieklt ebenkalls Leibekaltung des

^usàes.

Kür Ltreiekung des /îusàes. Ninderkeit.

à 11.

Der Drosse Ratk dark die ikm durck die Ver-
kassuvg vamentlick Zugewiesenen Verricktungen keiner
andern Bekörde übertragen.

'Aird nickt beanstandet. — Ist also angenommen.

Bevölkerung ikres Kreises ein Mitglied in den Drossen
Ratk. Line Brueküakl über 1500 Leelen berecktigt
ebenkalls ^ur ^Vakl eines Mitgliedes.

Berr Dr. beantragt KKakl eines Nitglie-
des des Drossen Ratkes auk 4000 (Bruàakl 2000)
Leelen der Bevölkerung.

Kbenso die BB. und KkersoA, welck Det^-
terer sick einen qualitativ tücktigern Drossen Ratk
versprickt, namentlick auck, weil bei solcker Ver-
Minderung der « Dertligeist » mekr Zurücktreten
müsse.

llerr möekte 1 Drossratk auk 2000
Leelen wie bisker im Interesse der landwirtksekakt-
lieben Bevölkerung, welcke in weiten Bezirken ^er-
streut wokne. Veknlick votirt Herr Ä^sss, welcker
bekürcktet, bei Verminderung der 55akl der Dross-
rätke möckten nock mekr duristen in den Drossen
Ratk gewäklt werden und ?war auk Unkosten der
Vckerbautreibenden.

Herr Dr. ZÄ/ler glaubt im Degentkeil, bei einer
gekörigen Verminderung der /^akl der Drossrätke
würde jede Beruksklasse mekr dakür arbeiten und
sorgen, ikre besonders tücktigen Kackmänner in den
Drossen Ratk ?u wäklen.

Herr Dr. Keàab verlangt 1 Drossratk auk 3000
Leelen Bevölkerung. Verkältnissmässig 'möglickst
viele Bürger sollten genaue Kenntniss vom Dange
der Ltaatsverwaltung etc. erkalten, um ikre Mt-
bürger aukklären ^u können.

Vrt. 12.

Das Ltaatsgebiet wird kür die Salden und Vb-
Stimmungen unter Berücksiektigung der lokalen Ver-
kältnisse in möglickst gleiekmässige Kreise eingetkeilt.

Derr vâ beantragt Versetzung dieses Vr-
tikels an das Kode des Vbscknittes.

Die Versammlung ist einverstanden.

Vbgeseken davon beantragt Herr «mn KeiAer kol-

genden l^usà:
« Kins Vereinigung niedrerer Kirckgenieindeu ?!U

einem ^Vaklkreise kann kür die ^Vakl von köekstens
3 Mitgliedern des Drossen Ratkes stattkinden. »

Kür den ^usat^ des Herrn vem KeiAsr 5 Stimmen.
Dagegen Nekrkeit.

Vrt. 13.

Die stimmbereektigten Bürger der ^Vaklkreise
wäklen in gedeimer Abstimmung nack Nassgabe der
eidgenössiscken Volksiîâklullg auk.je 3000 Leelen der

Verlâilbmgkii àss Vertässungsratbes. — vêbbàtiuns «le

Herr ÄersnA wünsckt einen weniger saklreieken
Drossen Ratk auck desswegen, weil in diesem Kalle
die Diäten der lVIitglieder desselben erkökt werden
könnten, wobei denn auck eine verkältnissmässige
Vertretung des Vrbeiterstandes ermöglickt würde.

Herr AaêàberA beantragt die ^Vakl eines Dross-
ratkes auk 5000 Leelen. Seit 1860 sei der Drosse
Ratk nickt mekr Desàgeber, sondern nur vorbe-
ratkende Lekörde. Daneben betont Votant auck den
qualitativen Dewinv, weleken der Drosse Ratk selbst
und damit auck das Volk aus dieser Venderung
kieken werde.

Herr ZsrAer möekte 1 Drossratk auk 3000 Leelen
gewäklt wissen. In ?lukullkt werden ^unäckst volks-
wirtksckaktlicke Kragen in den Vordergrund treten
und nickt streng legislatoriscke Arbeiten. In einem
weniger ^aklreicken Drossen Ratks würde vor allen
die landwirtksekaktlieks Bevölkerung eine verkältniss-
mässig viel 2u geringe Vertretung knden.

Kür >Vakl eines Drossratkes auk
3000 Leelen 15 Ltimmen.

Kür >Vakl eines Drossratkes auk
mekr als 3000 Leelen 10 Ltimmen.

Loustitnsntö. 43



164 (5. Kebruar 188Z.)

^rt. 14.

Blnvereindar mit, à Stelle eines Mitgliedes des
Kressen Batdes sind die Beamtungen der administra-
tiven und 6er riedterlieden Kewalt. '

Herr AerAer dringt in Erinnerung, dass in cler
ersten Bommissionsberatdung ciie Keistlieden mit 15

gegen 10 Stimmen als wäklbar in den Kressen Batli
beceiednet werden seien. Vêtant dält die Keistlieden
immer need für Staatsbeanite. Kntweder sollen alle
Staatsbeamten vom Kressen Batde ausgescdlosser.
sein oder aber kein wäklbarsr IZürger überdaupt.
dedenkalls müsse man gewärtigen, dass der dsrniseden
Volkskircde keindliede Klemente in den Kressen Ratd
gewäklt werden, und aus diesem Krümle seien Keist-
lieke überdaupt auscusedliessen.

Herr Z'àrs glaudt, die Keistlieden seien wie alle
Beamten der administrativen und riedterlieden Kvwalt,
weil vom Staate deseldet, vom Kressen Batde aus-
cusedliessen. dedenkalls müsse in dieser Binsiedt
gleicdes lVlass für Klle derrseden. Vllerdings werde
dured den ^ussedluss aller vom Staate angestellten
oder desoldeten Beamten dem Kressen Batde maneds
tüedtige Kraft entzogen, was duredaus niedt zu un-
tersckätzen sei. Immsrdin ader erfordere das VVodl.
der Kemeinde, dass der Herr Bkarrer mögliedst nur
seinem speciellen Berufe als Seelsorger lede und sied
namentlied niedt in Politik misede.

Brinzipiell will Votant also entweder alle Staats-
dvamtsn vom Krosssn Batde aussedliessen oder ader
jeden im Allgemeinen stimmdereedtigten Bürger aued
als wädldar in den Krossen katk erklären.

Herr deantragt, nur die Mitglieder des
Begierungsratkes vom Krossen Batde auszusedliessen.
Kur so sei ein wirklied demokratiseder Ausbau der
Verfassung möglied. Kerade Lszirksbeamte können'
ot't im Krossen Batde die besten ^Vsgleiter sein, da
sie am ersten berufen und bekädigt sind, Band und
Beute zu kennen. Die ^Vadl von Keistlieden in den
Krossen Bald dade bis jetzt nirgends Bebelständen
geruken.

Herr beantragt àssedluss aued der kder-
riedter, weil diese unmöglied neben idrem Vmte nocd
die Biliedten eines lVIitgliedes des Krossen Batdes
üdernedmen können. Dieser àsscdluss sei aued go-
boten dured 'das Brinzip der Kswaltentrennung.

Herr stimmt im Vllgemeinen mit Herrn
überein, möekte aber wissen, wie es mit Staats-

angestellten mit ganz kleiner Besoldung gsdalteu sein
solle.

Herr MMer stimmt für die Kassung des Knt-
wurfss. Unter den Beamten der administrativen und

riedterlieden Kewalt seien diejenigen Bersonen zu
versteden, weleds ein bestimmtes Verkügungsrsedt
daben, also die Begierungsrätde und Kberriedter,
Begierungsstattdaltvr und Keriedtspräsidenten, Vmts-
sedreibvr und Keriedtssedrsiber. Vielleiedt wäre

es passend, in einer Barsutdess diese Bsamtungen
aufzukükren, damit deder bestimmt wisse, wer niedt
wädlbar sein solle.

Herr vo» KeiAsr maedt darauf aufmerksam, dass die

Krage des Vussedlusses eng verwaedsen sei mit der
Krage der Vkadlart Unter Umständen könnten Be-

zirksbeamte, die doed sieder unter der Regierung
sieden, als Krossrätde wieder über dieselbe zu ste-
den kommen und letztere kontrolliren delken. Ber-
sönlied ist Votant für den Vussedluss der Keistlieden
vom Krossen Batde, weil idre vielseitige berufliede
Bkätigkeit kaum mit der Bekleidung einer andern
Stelle vereinbar sei. Votant stimmt kür die Kassung
des Kntwurkes.

Kbenso Herr Brom/«'.

Herr âss sedliesst sied den Herren Bor,//«- und
^l/ro an, wünsedt aber im Kernern noed e die ange-
stellten Bedrer » auszusedliessen.

Herr von, KKorcK ist gegen die Wadl der Begierungs-
stattdalter und Keriedtspräsidenten, deren Knwesen-
deit und Bdätigksit im Kmte wiedtiger seien als der
Sitz im Krossen Batde. Kbenso möekte Votant im
Interesse der Seduls die Bedrer vom Krossen Batde
aussedliessen, niedt aber die Keistlieden.

Herr Horror sedliesst sied dinsiedtlied der Bedrer
gleiedkalls Herrn liess an. Den geistlieden Stand
kalt er für zu doed, als dass dessen Vertreter die
politiseke Krena betreten und gar in derselben eine
Küdrerrolls üdernedmen sollten. Loledes würde sied
nimmer mit den Btliedten idres tintes reimen. Der
Ksistlieds müsse sueden, allen Kemeindegliedern
gleied nake zu steden.

Bier wird abgebroeden.

Sedlnss der Sitzung 1 Bkr 20 Alinuten.

/)er Broto/co?^âror.'
B. IVIattd^s, Kürsp.



(6. pebruar 1884.)
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^ûnkunàv^ai^iKste 8àun^.

lVlittwoà âsn 0. ?sbruar I8S4,

Norgens 9 vbr,

im äussern Stanàesratbdause in Lorn.

tinter àem Vorsitz àes Herrn àtionalratb

^bwesenà Lntsebulàigung àie Herren Relier
unà Higgeler.

vas über ^bseknitt II bis unà mit
^rt. 10, Alker 12 wirà verlesen unà genebmigt.

Herr prâsiàent verliest /unaebst eins
Livgabe àer Vedrerkonkeren/ von Neiringen, à. à.
4. vebruar 1884, welebe àas Institut àer Sekul-
ivspektoren in Sebut/ nimmt, als notkwenàig nur
Erkaltung àer auk àem Vebiete äer Sedule erhielten
fortsei,ritte unà /ur I^eiterkoräerung àerselben. Die
Livgabe ricbtet sieb aueb gegen eins wesentliebo

VerdànâlullKSii àss VeàssunKsràes. — Délibérations às

Umgestaltung àes gegenwärtig bestebenàen Inspek-
tarâtes oàer eine tbeilweise oàer gän/liebe blrset/ung
àesselben àureb eine anàere Lekôràe oàer anàere
veamte. vnàliek sprickt sieb àie lkingabe noek gegen
eine Verstaatliobung àer vekrerbilàung aus.

portset/ung àer gestern abgebroekenen Leratbung
über

àt. 14.

Herr starrer FVamk will /um Antrags àes Herrn
A^ro stimmen, sieb aber aueb über äie Prags äes
àsseblussesàerVeistliebenaussprecken liierberrsede
viel Ilnklarbeit. Der Veistlicke sei niebt, wie von
mekr tkeoretisirenàer Leite bekauptet weràe, ein
Ltaatsbeamter, noeb vom Staate besolàet. Leit 1874
weràe àer pkarrer von àer Vsmeinàe gewäblt unà
beauksiebtigt. Oie Bestätigung àureb àie lìsgierung
sei nur eins lintersueknng, ob àie tVakl nacb àem
Veset/ vor sieb gegangen sei. vie Besolàung sei
nur eine Vegenleistung kür àie Abtretung àes Lireben-
gutes im àabre 1804. ver àssebluss àer Veistlieben
müsste aueb àenjonigen àer Vebrer naeb sieb /ieben,
welebe wenigstens tkeilweise vom Staate besolàet
weràen. Berner wûràen nur àie Veistlieben àer
Volkskirebe ausgeseblossen, Sektirer àagegen so wenig
als Vebrer an privatsekulen. vie von mebr prak-
tiseber Seite avgelübrten Vrûnàe passen ebensogut
kür àen ^r/t, àen Juristen ete. unà bosonàers kür
àen Vebrer. vie ansebeinenà« Sorge kür àie Vernein-
àen sei niebt àemokratisek, sonàern ein Rüeksekritt
/ur «väterliekön Fürsorge» àer einstigen gnâàigen
Herren, vie Politik, von weleber, wie man verlange,
àie pkarrer sieb kerne kalten sollen, sei àie vesebäk-
tigung mit àem allgemsiuen ^Vobl, kür welckes àie
Veistlicksn M/t sebon vielkaeb in Sebul- unà Spenà-
Kommissionen ete. sorgen. — àeàenkalls müssten aueb
àie katboliseben Priester wäblbar erklärt weràen,
vor weleben man vielleiedt iì.ngst babe, obne es sagen
/u àûrken.

la Loastitllàllts. 44
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Den Là: « ?kakk ist ?kaik!» müssen à proie-
stantiseken Deistlieken Zurückweisen, veil sie keinen
cbaracter indelebilis besitzen, keinen besondern Ltand
bilden, uncl überkaupt kein Dntsrsebied ^wiseben
iknen und allen übrigen kürgern bestebe. Lie baben
die gleiebe Diebe ^u Vaterland und Volk, clie gleiebe
kreudigkeit ?ur àbeit kür das allgemeine V^odl.

Klerr ist einverstanden mit cleu Herren
L'âiàrA unä möebte aber «alle vom Ltaate
Dewäblten unä kesoldeten» beifügen.

Herr Ässs beantragt Vussebluss « aller kesoldeten
unä äer angestellten Debrer».

Herr MMer empüeklt keibebaltuog äes Vrt. 14
mit Vàâblung äer ausêiusebliessenden keamten, näm-
lieb: « kegierungsrätbe, kegierungsstattbalter, Ober-
riebter, Deriebtspräsidenten, Vmtsscbreiber unä De-
riebtsscdreiber. »

kürVusseblussderkegierungsrätbe kinstimmigksit.
kventuell kür äen Vntrag Hess, aueb

äie Debrer aus^usedliessen 17 Stimmen.
Dagegen 6 »

kventuell, kür Vrt. 14 naeb äem
kntwurk 18

kventuell, kür Vàâblen äer Ltellen 7

» kestdaltenamklltwurk 16
» Vntrag /^ro 8
» kestbaltenamkntwurk 15
» vollen ^ussebluss inkl.

11

Delinitiv, kür kestbalten am kntwurk 16

» » gar keinen Vussedluss 11

Debrer

àt. 15.

Vrt. 16.

In äer Awisebenseit leäig gewordene Ltellen äes
Drossen katbes sinä sokort wieder ^u besàen.

DerrMorA6»«àiev beantragt Ltreiebung äes IVortes
«so/brê», um äiesen Artikel in kinklavg ?u bringen
mit Artikel 22, welcber von äer dViederbeset^ung
erleäigter kegierungsratbsstellen Kanäle, unä in wel-
cbem erkabruvgsgemäss von einer äerartigen Strenge
keine kede sein könne.

Herr kegierungsratb vo^ Keiner möebte statt
«sokort» sagen «spätestens bei äer näebsten Volks-
Abstimmung. »

Dorr erklärt sieb äamit einverstanäen.

kür äen /usat^ von Keiner - MorFenâcàv
Nebrbeit.

Vrt. 17.

Vusserordentlieber dVeise iinäet eine Dssammt-
erneuerung äes Drossen katbes statt, wenn dieselbe
in einer auk kegebren von 10,000 Ltimmbereebtigten
^u veravstaltenäen Volksabstimmung von äer Hlebr-
bsit äer Stimmenden anbegebrt wird.

Herr MovAsnàêev beantragt statt «anbegebrt»
2u sagen: « beseblossen ».

Angenommen.

à 18.

Vlle vier äabre kiväet eine Desammterneuerung
äes Drossen katbes statt. Die Vmtsäauer desselben
kängt jeweilen äen 1. kraebmonat an und endigt den
31. ài des vierten äarauk kolgenäen äabres.

Die krneuerungswablen sollen vor äem kblauke
äer Vmtsäauer stattkinäen.

dVird angenommen.

^u Verbanälungen und keseblüssen äes Drosseu
katbes ist die Vnwesenkeit von wenigstens bunäert
Vlitglieäern erkoräerlieb.

Herr Kàvs bnäet, man gebe su weit, wenn man
^ur keseblnsskäbigkeit äes künktigen, auk cirea 180
Mitglieder reäu^irtsn Drossen katbes die Unwesen-
beit von wenigstens 100 Dliedern desselben verlange.
Degenwärtig sei bei einem kestanä von circa 260
Drossrätben äie Vnwesenbsit von 80 derselben 2ur
kescblusskäbigkeit vorgescbrieben, und scbon vkt babe
man äie Làungen abbreeben müssen, weil nicbt diese
verkältnissmässig sebr geringe Aabl von Anwesenden
erreiebt worden sei.

Herr Zvnnnev dagegen bält am kntwurke kest,
weil bei einem weniger sablreieben Dressen katb
mebr Kklicbtgkkübl jedes Kinziklnen erwartet werden
könne und müsse, äe weniger der kirmelne sick auk
die Vnwesenbeit einer genügenden Vn?abl von Kollegen
verlassen könne, desto üeissiger werde er den
Lit^ungen beiwobnen.

Iderr möebte keine bestimmte Aabl
verlangen, weil die Nitgliedernabl des Drossen katbes
veränderlicb sei; er möebte die «Nebrbeit» besebluss-
kädig erklären.

Die Herren Kcàvs und d?vnnnev erklären sieb
damit einverstanden.

Der Vntrag MovAenà^ov wird angenommen.
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Vrt. 19.

vie sitsungen des Vrossee Ratbes sind ölkentlick.
Bein Mitglied dark kür seine Reden in der Ver-

snmmlung geriektlieb belangt werden, Bs ist dakür
einzig dem Vrossen Ratbe verautwortlieb.

Lein Mitglied dark wäbrend der sitsungen ver-
baktet oder in eine Ltrakuntersuebung gezogen werden,
als mit Bewilligung des Vrossen Ratlies, es sei denn,
dass solebes auk der Bkat ergrilken wird.

Herr Regierungsratb ÄMAe»- beantragt, im
letzten Vlinea su sagen: « wäbrend einer Zession, an
weleber es Bbeil nimmt», da die Bassung des Bnt-
wurkes versebiedsn ausgelegt werden könne.

vie Herren Bkess und beantragen Ltreicbung
des ganzen Vlineas 3.

Herr wllnsebt Beibebaltung desselben; in
politises erregten leiten könnte diese Lsstiwmung
ikre Bedeutung baden, wie sie denn auek seiner ^eit
mit Rüeksiebt auk politisebe Vergeben entstanden sei.

Herr MorFeiâà»- beantragt Binsebaltung der
>Vorte: «wegen xolitiseker Vergeben.»

Herr voiî spricbt gegen diesen Busats.
In erregten leiten könnte man demanden eines
gemeinen Verbreebeus besebuldigen, um diese Bestimmung

su umgeben.

Herr glaubt, Derartiges komme keutsutage
niebt mebr vor, und stimmt dabsr kür streiebuog.

Vlinea 1 und 2 sind unbestritten und also
angenommen.

Vlinea 3 :

Bventuell kür Vntrag steiger. Mebrbeit.
» » » Morgentbaler. Minderbeit.
» dagegen Mebrbeit.

vekinitiv kür Bestbalten an Vrt. 19
mit Vbänderung steiger 15 stimmen.

veünitiv kür Ltreiebung 10 »

à 20.

deder Vesetseseotwurk ist vom Vrossen Ratbe
einer Zweimaligen Beratbung su Unterwerken. Vus-
genommen sind die dureb Volksvorseblag eiogebraebten
Bntwürks.

IVird angenommen.

III. Vàiàinx u»«I VeiMîtltnnz?.

I. ver kegierungsraìb.

Vrt. 21.

Bin vom Vrossen Ratbe gewäblter Regierungsratb
von sieben Mitgliedern besorgt und überwacbt die
gesammte staatsverwaltung.

Herr vr. d?Mer beantragt, einkaeb su bestimmen:
«Bin vom Volke in einem emsigen ^Vaklkreise ge-
wäblter ete. »

vie Herren V/Mer und unterstütseu diesen
Vntrag.

Bür 'Vfabl dureb den Vrossen Ratb 16 stimmen.
» » » das Volk.... 10 »

Vrt. 22.

Kaek )eder Vesammterneuerung des Vrossen Ratbes
ündet aueb sine Vesammterneuerung des Regierungs-
ratbes statt. In der Bwisebenseit ledig gewordene
stellen sind kür den Rest der Vmtsperiode wieder su
besetsen.

M^ird angenommen.

Vrt. 23.

vie Bompetensen, die Vukgaben und die Organi-
satiou des Regierungsratbss bestimmt das Vesets.

Herr glaubt, bei diesem Vrtikel könnte die
Brage der Vukstellung eines Brsiebuvgsratbes be-
sproeben werden, wie er in der jüngsten Bivgabe
der Mittwoebsgesellsebakt von Versogenbueksee und
von anderer Leite verlangt werde. Br beantragt daber
kolgenden Busatsantrag:

«Binselnen virektionen des Rsgisrungsratbes
können aueb Bollegien beigegeben werden.»

vie Brstellung solcber Kollegien, glaubt Herr Rüegg,
sollte dureb die Verkassung wenigstens in Vussicbt
genommen werden, da im Volke vielkaeb derartige,
swar sum Bbeil kaum reebt verstandene Legebren
laut geworden seien, vadureb könnte man okt aueb
wirklieb praktiseben Ledürknissen entgegen kommen.

Herr MMe»- ündet, Vrt. 23 genüge in Verbindung
mit dem su erlassenden Vesets. Herr vr.
spriekt sieb äbnlicb aus wie Herr Rüegg.

Bür die biskerige Bassung .13 stimmen.
Bür den Ausats naek Herrn Rüegg 12 »

2. llegierungsstattbalter.

Vrt. 24.

Bür ^eden Vmtsbesirk wäblt der Vrosss Ratb auk

einen einkacben Vorseblag der stimmkäbigen Bürger
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kies betreffenden Le/irks und des Regierungsratbes
einen Regierungsstattbalter.

Ks kann aucb der nämliebe Regierungsstattbalter
kür mebrere Vmtsbe?irke gewäblt werden.

In Betreff der ^mtsdauer und Keuwabl gilt das
kür den Regierungsratk Bestimmte.

Herr ^z/vo kenntragt Ltreicbuvg des Alinea 2,
da die geplante Rersonaluvion im Volke durckaus
viekt beliebt sei.

Herr von Keiner wünscbt V^abl der Regierung«-
stattkalter durcb das Volk. Die Regieruvgsgewalt
müsse entweder mögliebst gestärkt werden; in diesem
Italie sei von einem Volksvorseklage gan? ab?useben,
und die Vabl einzig dem (-rossen Ratbe oder dem
Regierungsratbe ?u überlassen, damit die Regierungs-
stattbalter von allem àtadorentbum gan? unabbängig
seien. Oder aber, man besokliesse, was besser und
demokratiseber sei, die direkte Volkswakl der « Be?irks-
stattbalter», wie Dorr von Steiger diese Beamten in
?lukunkt nennen möebte. Votant beantragt kolgende
Kassung des ersten 8at?vs des Vrt. 24:

2. ke?irksstattbaI1er.

Kür )eden Vmtsbe?irk wäblen die stimmbervck-
tigtev Bürger desselben einen Be?irksstattkalter und
einen ^mtsverweser als Stellvertreter des Krstern.

Derr -Toûissaà^ ist kür Beibokaltung des Artikels
wie er vorliegt. Die IVabl dureb das Volk wäre ein
sebleebter Dienst kür das Volk selbst. Der Regierung«-
stattbalter müsse durckaus unabbängig sein von der
Bevölkerung seines Bezirkes, von dessen Nagnatenete.
Die direkte >Vabl wäre aber aucb in anderer Le-
?iekung nocb gekäkrlicb. Durcb sie kämen die Re-
gierungsstattbalter über die Regierung ?u steken,
welcbe nur vom (-rossen Ratbe gewäblt werde. In
versebiedsnen Bezirken würde die Verwaltung leiden,
M vielleicbt müssten solcke vom Volke gewäblts
Be?irksbeamten bald in ibrem ^mte eingestellt werden.

Dinsicbtlicb der Rersonalunion seien die Bekürcb-
tungen in einzelnen Bezirken ?u gross. Diese Neuerung
sei ökonomiseb böcbst wicktig, aber vielleicbt nickt
opportun. Immerbill möckte Votant sie beibebalten.

In gleicbem Sinne votirt Dorr welcber
bedauert, dass die direkte >Vabl der Regierung dureb
das Volk nickt Dnade gekunden kabe. Daeddem aber
diese verwerten sei, könne aucb von einer direkten
IVabl der Regierungsstattbalter keine Rede sein. Der
Vorseblag des Herrn von Steiger würde keiner Volkswakl

ruken, sondern einer ^Vabl durcb Vlagnaten.

Dorr ÄsrsoA spriebt kür die Vorlage, möckte
eventuell aber aucb die ^.mtssckreiber durcb das
Volk wäblen lassen. Votant beantragt den Hamen:
« Stattkalter».

Derr HàksbsvA vertkeidigt die ^Vabl durcb das
Volk. Sebon okt seien untücbtige Beamte den Be-
wirken aukgedrävgt worden; scklimmer könne es bei
einer Volkswakl nickt geben.

Derr möckte die IVakl dem (-rossen
Ratbe überlassen wie bisker, scbon wegen der ^ebvlicb-
keit der Stellung der Regierungsstattbalter mit der-
Wenigen der Dericktspräsideuten, wogegen Derr
vow Keiner bemerkt, dass die Bet?tern in Tlukuokt
wokl vom Obergericbt werden ernannt werden.

DöäMMAVA,
Alinea 1. Kventuell kür den Tlusat? Der?og, aucb

die Vmtssebreiber durcb das Volk wäblen ?u lassen
12 Stimmen.

Kventuell dagegen 12 »

Nit Sticbeotseboid des Derrn Bräsidenten wird
dieser Kusat? abgelebnt.

Deünitiv kür die Vorlage .16 Stimmen.
Deünitiv kür Antrag von Steiger 10 »

Alinea 2. Kür Kestbalten am Kntwurk 12 »

Kür Streicbung 9 »

Alinea 3. ^iVird einstimmig angenommen.

^rt. 25.

Die Kompetenzen und Vukgabeu der Regierung«-
stattbalter bestimmt das (leset?.

>Vird angenommen.

Derr Rräsident Ivwwwev beantragt, das Demeinde-
wesen erst in der väeksten ^Vocke in Verbindung
mit dem ^rmenwosen ?u bedavdeln.

Die Versammlung erklärt sieb damit einverstanden.

IV. lieelitsMxe.

àt. 34.

Die Reektspllege in bürgerlicken und Strakrecbts-
sacken wird von den staatlicken Derickten ausgeübt.

(lewerbegericdte, sowie vertragsmässige Sckieds-
gericbte sind in bürgerlicken kecktssacbeu Zulässig.

Vrt. 35.
Kein rickterlickes Drtbeil dark von den

gesetzgebenden oder den Verwaltungsbebörden aukgekoben
oder abgeändert werden.

à 36.
Das Doset? bestimmt die Kabl, die Organisation

und die Kompeten?en der (-erlebte, die Wablart und
das Verkakren nacb lDitgabe der in der Verkassung
aukgestellten Drundsät?e.

L.rt. 37.
Kür die geriebtlicken Verkandlungen wird der

Drundsat? der Oeffentlicbkeit, der Nündliekkoit und
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der Dnmittelbarkeit der gan2en Verbandluog vor dom
urtkeilenden Derickte aufgestellt.

Vrt. 38.

Die kinriedtuog dor kriedensriebterlicben Vermittlung

ist so 2u trollen, dass sie ibrem kweck mög-
liebster Vergütung von Lîivilreebtsstreitigkeiten durcb
kriedliede Verständigung entsprickt.

Anwälte dürken bei der kriedensriebterlicben Ver-
bandlung nur dann Zugelassen werden, wenn es einer
Partei niekt wobl möglieb ist, persönlieb 2U derselben
2U ersokeinen.

Vrt. 39.

Verwaltungsstreitigkeiten sind von besonderen
Verwaltungsgericbten 2U beurtkeilen. Vls solcke
dürfen vicbt bo2eiebnet werden die Robörden der
administrativen Dewalt.

àt. 40.

Verbreeken, politiscbe Vorgeben und Pressdelikte,
welcbe keinen rein privaten kkarakter baben, werden
durck Descbworne bourtkeilt.

Diese sieben Vrtikel werden einzeln okno Dis-
kussion angenommen.

V. 8àle.
^rt. 43.

Niemand darf die seiner Obbut anvertraute lugend
odne den Drad von Dnterricbt lassen, der kür die
Volkssebulen vorgesebrieben ist.

ks istptlicbt des Staates und der Demeinden kür

genügenden Scbulunterriebt 2u sorgen.

Herr kràbungsdirektor Dr. beantragt,
naeb Volkssebulen eill2usebalten in klammern: « primär-
und kortbildungssebule » ; naeb dem ersten Là
möebte er sagen: « weleber in den Volkssebulen un-
entgeltlieb sein soll ». Dann würde Vrt. 44 über-
llüssig.

Die Versammlung besekliesst, die Derren Dr. Dobat
und Professor Rüegg sollen sieb über die Redaktion
dieser 2wei Vrtikel 2U einigen sueben.

Vrt. 44.
Die Volkssebule (primär- und kortbildungssebule)

vermittelt einen naeb den korderungen der Rundes-
Verfassung genügenden primarunterriebt.

Der Dnterricbt in der Volkssebule ist unentgeltliek.

Vrt. 41.
Die Lekuldbetreibung ist Deamten 2U übertragen.

Dorr kiiatts beantragt Ltreiekung dieses Artikels,
weleber niekt in die Verfassung, sondern in das Desà
gebore. kudem evtbalte er ein kür unser Volk ga»2
neues ?rin2ip, welekos niebt mit der Verkassungs-
revision 2U bekandeln sei, und überbaupt kabe man
nock keine krkakruvgen in dieser Dinsickt 2U ver-
wertben.

Derr Präsident bält dagegen diesen
Drundsà kür eine grosse krrungensebakt, weleke
sieb 2. R. im Kanton ^üricb seit 1869 vortrekklick
bowäkrt babe, und welcbe im Interesse der Parteien
wie der Vnwälte kest2ubalten sei.

Dià'MMîâF.
kür kestkalten am kntwurk Drosse Nekrbeit.

àt. 42.
Die Desàe betrelkend Reform der Dericbtsorgani-

sation und des Vorkabrens werden dringliek erklärt.

Herr beantragt, diesen Vrtikel in die Ueber-
gangsbostimmungen aàunôkmen.

Herr erklärt, die Redaktionskommission
sei damit einverstanden.

Der Antrag des Herrn Kggli wird angenommen.

Verballàngsii àes Vortassuagsratbos. — Délibérations às

àt. 45.

ks ist Rüiebt des Ltaates und der Demeinden die
Nittelscbulen (Sekundarsckulen und krog^mnasien) 2U

vervollkommnen.
Der Resucb derselben ist mögliekst 2U erloicbtern.

Derr Dr. beantragt, diesen Vrtikel als eine
blosse Rkrase, welcbe nickt in die Verfassung gebore,
2U streieben.

Dorr Professor MsAA will dagegen den Artikel
beibebalten; er stebe scbon in unserer Verfassung
von 1846 und sei aucb in vielen andern Verfassungen
2U ünden. kr sei keine boble pbrase, sondern be-
sonders in seinem 2weiten Alinea eine beständige
Nabnung an alle Lcbulbekörden, ibre ?üiebt 2u tbun.

kerner wünsekt Dorr Rüegg, dass unter den Nittel-
scdulen aucb die aukge2äblt werden.

Derr Dr. lAcàab beantragt Ltreiekung der gav2en
karontbese.

Herr Dr. möckte eventuell aucb die Kantons-
scbule in pruntrut nennen.

kventuell kür Reikügen der D^mnasien 14 Stimmen.
kventuell dagegen Ninderbeit.
kventuell kür Kennung der Kantons-

scbule in pruntrut 10 Stimmen.
kventuell dagegen 10 »

Nit Lticbentsebeid des Dorrn Präsidenten wird
von der Vulkükrung der kantonsscbule in pruntrut
abstrakirt.
voastituaato. 48
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Kür Kestkalten an der gancen Vukcäklung ill
Barentkese 5 Stimmen.

Kür Streiekuvg Nekrkeit.
veknitiv, lür Kestkalten an Vrt. 45

mit dieser Streiekung drosse Mekrkeit.

Vrt. 49.

ver Staat sorgt kür die Krriektung besonderer
Lildungsanstalteu tür pk^sisek mangelliakt organisirte
uud kür sittiied verwakrloste Kinder.

>Vird angenommen.

V.rt. 46.

vie Volks- ulld Mittelsekulen sollen von den à-
gekorigen aller Bekenntnisse okne Beeinträektigung
ilirer Olaubevs- und Oewissenskreikeit besuekt werden
können.

IVird angenommen.

Krt. 47.

Volks- und Nittolsekulen stellen aussekliesslick
unter staatlieker Ksitung.

Kiner Sekulsxnode, deren IVakl und Organisation
das doset? bestimmt, stebt in Lacken des Volks- und
Nittelsekulwesens das Antrags- und Vorberatbungs-
reckt ?u.

verr von Kok^ov beantragt, im Zweiten Satce ?u

sagen.' «Kiner vom Ko?^o ASîvâ/t^en Sekulszmods »,
ebenso Herr vr. Sobat, besonders um das vaien-
element in der Sekuls^node ?u verstärken.

Herr KkevsoA will je nack der Kompetsn? der
Synode tür ikre ^Vakl durek das Volk stimmen oder
aber niekt, wäkrend Herr von ,87e?Aov glaubt, je vaek
der >Vaklart werde auell die Kompsten? eine ver-
sckiedene sein.

Herr Präsident Kr?«»»!«»' maekt darauk aukmerk-

sam, dass Krt. 47 von dem allgemeinen Vntrags- und
Vorberatkungsreckt der Selmls^node sprecke, alles
Vndere aber dem Oesetce vorbekalte.

Herr MMer beantragt folgende Kassung: «Kiner
vom Volke gewäklten Sekulszmode, deren Organisation
und Kompetenzen das Oeset? bestimmt, stekt etc. »

Herr von KmAsv ist damit einverstanden.

MKstàmNNF.

Kür Kestkalten am Kntwurk. 2 Stimmen.
» den Kvtrag von Steiger-

Müller Orosse Mskrkeit.

Vrt. 48.

ver Staat sorgt auek kür den kökeren vnterriekt
(voeksckule).

>Vird angenommen mit Streiekung der Barentkese.

Vrt. 50.

ver Staat sorgt kür berutlieke Vilduvg und erriektet
oder unterstützt ?u dem Knds Sekulen kür Band-
wirtksekakt, Oewerbe, Handel, Handwerk und Kunst.
Kr unterstützt auek die Krricktung von Handwerks-
Stipendien.

Vuk Vntrag des Herrn von Keiner wird der Zweite
Sat? abgeändert wie kolgt: «Kr verabkolgt auek Band-
werksstipendien. »

Im vebrigen wird der Vrtikel, wie er lautet, an-
genommen.

àt. 51.

vie Aufstellung von Lestiinmungen über die Kekrer-
bildung ist dem Oesetce vorbekalten.

Herr von KàT/ev beantragt folgende Kassung:
àt. 51. ver Staat sorgt kür genügende Kekrer-

bildung. Kr nimmt auek die Brükuug und Batentirung
sämmtlieker Kekrer kür die Volks- und Mittelsckulen
vor, akgeseken davon, ob sie ikre Bildung an einer
staatlieken Knstalt oder anderswo empfangen kaben.

Mit dem Kntwurke werde man Kiemanden kekrie-
digen, weder die Kreuncle des staatlieken Kekrer-
bildungsmonopoles voek die Oegner desselben. Ueber-
kaugt sei in soleken Dingen das Monopol eker sekäd-
lieb, da es jede wokltkätige Konkurrenz aussekliesse.

Herr vr. k7oà^ ündet die Kassung des Antrages
Steiger niekt gan? cutrekkend, da dem Staate die
Brükung und Batentirung Kekrer Zukommen
müsse, ver Seklusssat? sei als ?u weit gekend ?u
streicken. So lange der Staat Seminarien kabe,
müsse er diejenigen cunäekst unterstützen, resp, an
vakante Stellen wäklen, weleke daselbst ikre Bildung
erlangt kaben.

Herr von IVsvâ möekte keinen vntersekied maeken
cwiscken Wglingen von Staats- und Brivatseminarien.

Herr MMsv stekt principiell auk dem Boden des
Herrn von IVerdt, stimmt aker dock gegen den Antrag
des Herrn von Steiger, als unnötkig.

MdsàmnnA.
Kventuell im Antrag von Steiger ?u sagen: «kür

die ölkentlieken Sekulen » vaek Herrn Oobat, welckem
siek Herr von Steiger naekträgliek an-
sekliesst Mekrkeit.
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Kventuell für streicbuvg des sebluss-
satzes 10 stimmen.

Kventuell kür Kestkalten daran 7 »

veünitiv, kür Vrt. 51 naeb dem Knt-
wurk 12 »

vebnitiv kür den Vutrag von Steiger 10 »

^.bsà'mmâA.

Kür «àksiebt» des Staates .13 stimmen.
» « vberauksiebt » 6 »

« Leibebaltung der Worte: « noeb

von Vemeinden» 12 »

Kür streiebung derselben 7 »

àt. 52.

vie Lekugniss zu lebreu ist, unter Vorbebalt ge-
setzlieber Lestimmungen, kreigestellt.

Lrivatsebulen stebeu unter der àksiebt des Staates,
sie dürken weder vom staute uoeb von Gemeinden
unterstützt werden.

Herr beantragt streiebung des zweiten
satzes von Alinea 2, eventuell der Worte: «von
Vemeinden », und zwar mit Lüeksiebt auk die Kaum-
sebulen, die besonders auk dem Lande vielkaeb von
den Vemeilldöll unterstützt werden.

Herr vo»» Kei^e»- möebte statt « /.uksiebt »« vöe»--
auksiebt des Staates» sagen.

Herr vr. glaubt, der staut bade ein
grösseres Keebt als das der blossen vberauksiebt, welebs
vielkaeb eine rein illusorisebe sei. ver staut müsse
2. L. untersueben köuuen, ob der vnterriekt in den
Lrivatsebulen genügend, überbaupt dem Vesetze ent-
spreebend sei. vie Vaumsebuieu könnten sekon von
Vemeinden unterstützt werden, allein das Lrinzip
lasse keiue Vusnabwen zu.

Herr «c»î glaubt, niebt nur Kleinkinder-,
sondern auek andere sebulen baben Unterstützungen
sebr notbwendig. Vegenwärtig unterstütze sogar der
staut Lrivatsebulen, wie 2. L. die Lrivattaubstummen-
anstalt in Wabern, ^m Lösten sei es dalier, man
gewäbre ^llen volle Kreikeit.

Herr Lräsident betont, dass die Lrivat-
taubstummenanstalt niebt als sebule, sondern als
wobltbätiges Institut überbauet vom staute unter-
stützt werde, vas Verbot der staats- und Vemeinde-
Unterstützungen au Lrivatsebulen sei niebts Keues,
sondern bereits dureb das neue sebulgesetz eingekübrt.

Herr /'»-«»i/,: glaubt, dis ä»-/ck'ö7ä Vaumsckulen
kalleu gar niebt unter den Legrilk «sebule».

Herr vr. betont noeb, dass der staut okue
die subventiouiruvg der Kaubstummenanstalt in Waberu
selbst eine derartige Anstalt kür Nädeben erricbten
müsste, wie er eine solebe kür Knaben in Krieuisberg
besitze.

à 53.

Keine dem Kantone kremde religiöse Korporation
oder Orden, und keine mit denselben verbundene Ve-
sellsebakt kann sieb auk dem Staatsgebiete niederlassen.

Mitglieder religiöser Kongregationen dürken weder
vnterriebt ertbeilen, noeb sonst sieb am vnterricbte
betbeiligev.

Herr Kiatte beantragt streiebung des zweiten
Latzes, weleber eine Verletzung der Lundesverkassung,
der Vewissens- und Klaubenskreibeit entkalte.

Herr Lräsident àîtêer tkeilt mit, dass er vor
einiger ?eit vou Herrn sebuldirektor um eine
autböntisede Interpretation gebeten worden sei
darüber, was man unter einer « religiösen Kongregation »

zu versteben babe. Kr babe geantwortet, eine oküzielle
Vnsiebtsäusserung stebe ibm niebt zu, persönlieb ver-
stebe er aber darunter eine « Ordensinnung », niebt
aber eine Vereinigung, wie die kreisn Kirebengeuossen-
sebakten.

vie Kommission erklärt sieb mit dieser ^ulkassung
einverstanden.

Herr /â'ssaàt wendet sieb gegen den Antrag des
Herrn Viatte. Wir wollen niebt binter 1873 zurück-
geben, lVrt. 53 bestätige nur, was bereits Mzt bei
uns zu Keebt bestelle.

Vlinea 1 ist unbestritteu und also angenommen.
Alinea 2. Kür Kestbalteu daran Vrosse Nebrbeit.

sekluss der Sitzung 1 Ilkr.

/le»' /Vo^à?^M»-s»-.'
Mattk/s, Kürsp.
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voilHizrstag âsn 7. Vsdruar 1884,

Vormittags 9 vbr,
im äussern Ltandesratbbause in Lern.

Vnter clem Vorsitz des Herrn Kationalratb Â?rît»wôr.

Abwesend MÄVntsekuIcligung die Herren vr.väbler,
verger, seller, dolissaint, veuek und Kiggeler, càs
Kntsckuìdigung Herr Lekär.

vas über den Lekluss äer vierund-iwansig-
sten Lit^unZ wird verlesen uncl genebmigt.

vie Herren vr. Acàt und professer âêAA bean-
tragen folgende Passung der iknen gestern ?ur redab-
tionellsn Vereinigung Zugewiesenen Artikel 43 und 44
des Kvtwurkes:

c^rt. 43.
bis ist viliebt des Ltaates und der Gemeinden kür

genügenden vnterriebt ?u sorgen.
Niemand dark die seiner Obbut anvertraute äugend

obne den Orad von vnterriebt lassen, der für die
VsrbaiMrmgsa àss VeràssunSsratbks. — vêlidàtions às

Volbssekule (primär- und portbildungssebule) vor-
gescbrieben ist.

ver vnterriekt in der Volkssekule ist unent-
geltlied.

IVird angenommen.

VI. kiroliv.

^.rt. 54.

vie Vandesbireken und die übrigen bireblieben
Oevossensebakten ordnen ibre Kultusverbältoisse naeb
Nitgabe des Oesàes über die Organisation des Kircken-
wesens vom 18. äanuar 1874 selbständig unter Ober-
auksicbt des Ltaates.

Herr Âo?iss«à5 bat seinen in der ersten Leratbung
gestellten Antrag scbriktlicb eingereiekt. verselbs
lautet:

vie ««Ä <?eàssew.<î/rôà?7 und die
/rste Äer AottesÄie^s^ie/»e^
sind gemäss den àt. 49 und 50 der Lundes-
Verfassung gewäkrleistet.

ver Ltaat ordnet die àssre Organisation der
Kultusavgelegenkeiten der von ibm besoldeten
Pfarreien naeb folgenden allgemeinen Orundsàen:

^.Ile Vngelegenbeiten, welebe sieb auk die ebrist-
liebe Vebre und die religiöse Leite des Pfarramtes
belieben, sind àners ebristliebe Vngelegenbeiten.

àls Vertretung der evangsliseb-reformirten vandes-
birebe wird eine Kantons- oder Vandessxnode auk-

gestellt, bestellend aus Abgeordneten, welebe von
den Kirebgemeinden frei aus Oeistlieben und vaien
^u ernennen sind, ver Kantonss^node stebt das
veebt 2U, alle àer»î ^ngelegenbeiten der evan-
gelisek-rekormirten vandesbirebe liu ordnen, unter
Vorbebalt des Oenebmigungsrecbtes des Ltaates und
des Veto's der Kirebgemeindeo. In den àsssr^
Kirebenangelegenbeiteu bat die Lxnode das Antrags-
und Vorbebaltungsreebt.

Ia Ocaistituautö. 46
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Der katboliseben synode stebt das Antrags- und
Vorberatbuvgsreebt in den 7àse^ Kegelegenbeiten
der katboliseben Kirebe /u.

Das Müdere über din Organisation beider s^noden
bestimmt das (leset?:.

Die d^'ttrrs(e^M?rere7cM cknre/t âe /0><?/iA<?moà(e-
?'ersa»n?n?nn</en ^eseOd, jedoeb unter Vorbebalt der
Anerkennung dureb den Regierungsratb. IVablkäbig
/u denselben sind nur solebe (leistlicbe, welcbe in den
berniseben Ivirebendienst Aufgenommen worden sind.

Die Verweigerung der Anerkennung einer Dkarr-
wnbl dark jedoeb nur nus dem (lrunde erfolgen, dass
bei derselben entweiler Dnregelmässigkeiten statt-
gefunden baben oder Vorselirikten der (lesstxgebung
oder des liirebgemeindereglemonts verletzt worden sind.

Die ckes Knndes c7er

/Vire/tAeMemcken gegenüber den (leistlieben dieser
Kirobgemeinden und der ölfentliebvn Vnstalten werden
dureb das (leset^ normirt.

Herr von Keiner stellt die Ordnungsmotion, den

Kntrag des Herrn dolissaint bis morgen drucken und
vertbeilen ?.u Inssen. Dbenso die Herren Dr.
und

bls wird keseblossen, den ^bsebnitt u K/. /OVäö»
nn die Redaktionskommission ?urüek/uweisen, welebe
^ur Deratbuvg aller gestellten Anträge über das
Kirebenwesen dureb die Derren und Dl'sà
verstärkt wird.

Herr Vioein'äsident KeiAer übernimmt das
Dräsidium.

V!l. ^Ilsstlitieinv liiuixl.'iîìl/t.

^rt. 55.

Die administrative und riebterliebe (lewalt sind in
allen stufen der staatsverwaltung getrennt.

^ird angenommen.

Vrt. 5b.

In der gleieben Derson dürfen niekt vereinigt sein:
1. eine stelle der administrativen und der riebter-

lieben (lewalt;
2. ?wei stellen der administrativen oder riebter-

lieben (lewalt, die ?u einander im Vsrbäitniss der Deber-
und Unterordnung steben.

Vvrbebalten ldeibt die Resàung der Verwaltung«-
geriebte. (àt. 3!b)

Herr Mniier bemerkt, dass dieser Artikel wörtlieb
in der Verfassung von 1846 sebon entbalten sei, mit
àsnabme des letzten sattes, in wolebem er nock

einen Druekkebler beriebtigt, indem in der Darentbese
statt àt. 38 steben sollte.

>Vird angenommen.

àt. 57.

In keiner staatsbebörde, mit àsnabme des (Irossen
Ratbes, dürfen gleieb^eitig sitzen:

1. Verwandte in auk- und absteigender Dinie;
2. Lcbwiegervater und loebtermann;
3. Lrüclsr und Halbbrüder;
4. sebwäger und Kkemänner von sebwestern;
5. Okeim und Heile.
Kbensowenig dürfen Verwandte oder Versebwägerte

der angegebenen (lrade gleiebüeitig solebe stellen der
administrativen oder riebterlieben (lewalt bekleiden,
die 2U einander im Verbältniss der Deber- und Unter-
Ordnung stoben.

Trennung der blke bebt den Kussobluss der
sebwägerscbatt niebt auk.

Dorr beantragt, im Drotokoil ^u
bemerken, dass Trennung der l^be dureb (leriebt oder
dureb Dod als gleiebbedeutend erklärt werde.

' Dorr d/Ä/er beantragt, statt « VremmnnA s « .In/-
/ànA à d?/«s« üu setzen, wodureb jedes lVlissver-
ständniss geboben sei.

Wt dieser Aenderung wird ^rt. 57 angenommen.

à 58.

Niemand, der von einem andern staate eine Dension,
einen Ditel, einen Orden oder ein (losebenk besitzt
oder annimmt, dark Mitglied des (lrossen Ratkes,
Deamter oder Angestellter des staates sein.

Der (lebraueb von ^.delstiteln im amtlieben Verkebr
ist untersagt.

Herr von KVerâ beantragt Rüekweisung dieses
Artikels an die Kommission, weil seine Lestimmungen
grossentkeils veraltet seien. Keknlieb spriebt sieb
Herr Nà'iàrA aus, weleber jedenfalls das erste Vlinea
dieses Artikels streieben will. Kueb Dorr run Keiner
wünseb' mindestens eine andere Norm.

Her:' ist gegen unbedingte streiebung des
ersten Alineas, beantragt aber die Dassung des à-
tikels 12, Kliusa 1 und 2 der jetzigen Lundesverkas-
sung, natürlieb mutandis mutatis.

Her- Dkarrer begrüsst das Zweite Klinea
dos ^rt kels und glaubt, jedes «ron» bei einem Namen
solle entweder weggelassen oder mit dem naebkolgen-
den Namen ^usammengesebrieben werden als M'n
IVort, wogegen Herr von IDerâ opponirt, weil man
Niemanden Zwingen könne, seinen gesekiektlieben
Namen ändern. In Ilinsiebt auk Alinea 1 sobliesst
sieb Dorr dem Vntrage ^ro an.
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Alinea 1. Kür Vntrag IZ^ro-von Werdt — unter
Vorbebalt der Redaktion — Nebrbeit.

Kür Streiebung dos Vlinsa 1 Ninderbeit.

Alinea, 2 ist unbestritten und daber angenommen.
Liu veiter gebender Kntrag ist niebt gestellt worden.

àt. 59.

Vile Rebörden, Reamten und Vngestellten desStaates
sind tür ibre Vmtsverriebtungen verantwortlieb Oivil-
ansprüeko, wolebe aus dieser Verantwortliebkeit tliessen,
können unmittelbar gegen deo Staat geltend gemaebt
worden. Dem Staate bleibt der Rüekgrilk gegen den
Keblbaren vorbebalten.

Herr Regierungsratb beantragt kolgende
Kassuog dieses Artikels:

«Die Lebördeu, Leamten und Angestellten des
«Staates und der Oemeinden sind naek Nassgabe der
« Oeset?e sowobl dem Staat und den Oemeinden als
«den Krivaten kür ikre Vmtsverriebtungon verant-
« wortlieb. »

Votant will den Staat niebt unmittelbar kaktbar
erklären kür die Vmtsverriebtungen seiner Organe.
Kin Versekulden des Staates könne nur in der Wabl
und Loauksiebtigung derselben liegen. In Zweiter Linie
erst solle der Staat kakten. ^.uek sei die Daktbar-
keitserklärung auk Oemeindebeamte, be?iekung8weise
auk die Oemeinden selbst aus?udebnen. Letztere seien
in praxi bis )et?t als baktbar anerkannt worden, allein
der Orundsat? selbst sei nirgends ausgesproeben
gewesen.

Herr HcMi ist mit der Haktbarkeitserklärung der
Oemeinden einverstanden; dagegen möebte er bin-
siebtlieb des Staates das blsberige Verkakren als
riebtig beibekalten. ^ndernkalls würden viele und
sebleppende Kro?esse entstebev, naeb deren endlieber
Abwicklung erst uoeb gegen den Staat vorgegangen
werden müsste. Vueb möebte Votant die in Vrt. 17

der Verkassung von 1846 vorgesebriebsns Krist von
50 'Lagen ?ur Vnnabme einer Klage gegen den Staat
beibebalten oder sie lieber noeb verlängern.

Dorr K'WÜi glaubt, der Oesebädigte solle, wenn
er Kosten bekürebte, den billigen Wog der Dosebworde
gegen den keblbaren lZeamten betreten. Das bis-
berigo Verkabren sei besonders kür den Staat all?u
kostspielig.

Herr MMsv glaubt aueb, das Verkabren würde
naeb dem Vntrag des Herrn Kggli noeb weitläufiger
als bisber, indem der Oesebädigte Zuerst den Sebä-

diger, wenn aueb obne Vussiebt auk Krkolg belangen
müsse; wenn er diesen sowie seine Vmtsbürgen aus-
getrieben babe, so könne er erst den Staat angreiken,
weleber seinerseits in einem kernern Kro?ess seinen
Rüekgrilk nebmen könne. Der Oesebädigte solle ^edev-
kails die Wabl baben, weu er ?unäebst angreiken

wolle. — Die 30tägige Krist sei kür den Staat be-
deutungslos.

Herr beantragt Vukstelluvg einer Krist von
30 bis 00 Lagen; eventuell erklärt sieb aueb Herr
Kggli kür die letztere Krist.

NbstàmîâA.
Die Haktbarkeitserklärung der Oemeinden ist un-

bestritten und es sind daker im ersten Sat? dieses
Krtikels naeb den Worten « des Staates » bei?ukügen:
« und der Oemeinde ».

Kventuell kür eine Krist von 60.

Lagen Nebrbeit.
Debnitiv kür den in obigem Sinne

bereinigten Artikel dos Kntwurkes. 16 Stimmen.
Kür den Vntrag Kggli 2 »

Vrt. 60.

lZeamte und Angestellte des Staates dürken nur
dureb riebterliebes Lrtbeil ibres ^mtos entsot?t werden.

Die Lebörde, unter deren Vuksiebt der Doamte oder
Angestellte stedt, bat das Reebt der vorläufigen Kin-
Stellung und des Antrages auk Kntset?ung.

Der von Herrn Dr. LIeMev beantragte und im
Druck vorliegende Ausat? : « Ks dürken keine ölkeot-
lieben Stellen auk Kebenslängliebkeit besetzt werden »,
wird von Herrn Regieruugsratb Dr. Oobnf aukgenom-
men und empkoblen. Deute, sagt Herr Oobat, kennen
wir ein?ig noeb die Kebenslängliebkeit der Krokessuren
an der Doebsebule. Kaktiseb sei man sebon krüber
vom Orundsàe abgewiebon und unterm 16. duli
1881 babe der Rsgierungsratb beseblossen, in ^u-
kunkt alle Krokessoren ^'eweilon auk 6 dabre ?u wäblon.
Dem Widerspruek ?wiseben Verkassung und Kraxis
müsse endlieb ein Knde gsmaebt werden. Die Kro-
kessoren der Doebsebule sollen gleieb bebaudelt wer-
den wie alle übrigen Deamten und Vngestellton des

Staates, besonders da sie selbst trot? ibrer lobens-
länglieben Anstellung von beute auk morgen ibre
Stellung verlassen, so bald ibnen eine bessere Stelle
winkt.

In gleiekem Sinne votirt Dorr weleber
den Vrt. 60 aueli auk Oemeindebeamte anwenden will.

Dorr Kegieruvgsratb von KsiAev möebte den Ku-
sat? lieber niebt in die Verkassung auknebmen, damit
man namentlieb mit Küeksiebt auk die Doebsebul-
lebrer niebt gebunden sei. Dier seien wir so wie
so niebt gav? krei, sondern gewissermassen von den
andern sebwoi?eriseben Doebsebulen und vom às-
lande akbängig. Die Lösung dieser Krage solle man
der Oeset?gebung überlassen.

Nbà'mnMNA.

Kür den Ausat? : « und der
Oemeinde » Nebrbeit.

Kür den Kusat? lZäbler-Oabat 15 Stimmen.
Dagegen 4 »
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à 01.

Dig deutsche und die französische Lpraebs sind
die anerkannten Landessprachen.

àlle Oesetiie, Verordnungen und allgemeinen Le-
seblüsse werden in beiden Lpraeben in den krav^ösiseb
sprechenden Oebiststbsil versandt. vie deutsche
Sprache ist ill denselben dis Ursprache.

Verfügungen, Leseblüsse und vrtbeile von öderen
Behörden, weíeks einzelne Lersoneu oder Korporationen
im französischen kantonstbeil betreffen, werden in
französischer Sprache erlassen.

Herr beantragt, in Vlinea 2 statt
« versandt » ?u sagen - « veröffentlicht ».

vsr Artikel wird mit dieser Aenderung ange-
»ommen.

VIII. li6wällil6i8tutt^6il.

^.rt. 02.

vollende Lreibeiten und Recbte der Bürger werden
gewährleistet:

1. die Oleichtieit der Bürger vor dem Oesà und
die Abschaffung aller politischen Vorreedte (^rt. 4
der Bundesverfassung) ;

2. die Handels- und Oewerbekreikeit^rt. 31 L.-V.);
3. das Recht der freien kiederlassung innerdalk

der dured Vrt. 45 der Bundesverfassung ankgestellten
Schranken;

4. die (Raubens- und' Oewissenskreibeit (Vrt. 49
L.-V.);

5. die freie Ausübung gottesdienstliehervandlullgell
innsrdald der Schranken der öffentlichen Ordnung
und der Sittlichkeit (^rt. 50 L.-V.);

6. das Lecdt êiur Lbe (wrt. 54 L.-V.);
7. die Lresskreideit (^rt. 55 L.-V.);
8. das Versammlungs- und Vereinsreedt (Vrt. 56

L.-V.);
9. das Letitionsreedt (Vrt. 57 L.-V.);
10. der ordentliede Oeriedtsstand und das Verbot

von Ausnahmegerichten (^rt. 58 L.-V.);
11. das Verbot des Lehuldverbakts <Wrt. 59 L.-V.)

wird angenommen.

à 63.

vie persönliche Lreikeit ist gewährleistet.
Niemand darf verhaktet werden, als in den vom

Oesà bezeichneten Lallen und unter Leobaebtung
der vom Oesà vorgesekriebenen Lormen.

Ungesetzliche oder unversebuldete Hakt gibt dem
Letroikeven Zuspruch auf Llltsebädigung.

Vrt. 64.

Ls dürfen weder bei der Verhaftung und Lnt-
Haltung einer Lerson unnötbige Strenge, noch ^ur Lr-

wirbuvg eines Oeständnisses Zwangsmittel angewendet
werden.

Wrt. 65.

vas Ilausreebt ist unverletzlich.
Lein ölkentlieker Leamter oder Roli^eiangestellter

darf in eine Lrivatwobnung eindringen, als in den
Lallen und unter den Lormen, welcbe das Oesà
vorschreibt.

Oegen )ecle Verletzung des Ilausreebts clureb
Beamte oder Rcàeiangestellte ist der widerstand
erlaubt.

à 60.

dedem Staatsbürger stellt das Recht des freien
vandbaues, Handels und Oewerbes ^u, unter Vorbebalt
gesetzlicher Lestimmungen, welebe das allgemeine
wobl, die Hebung der Industrie und erworbene Rechte
erfordern.

Ls soll mit Beförderung eine Oewerbeordnung
erlassen werden.

Vrt. 67.

Hlles Ligentkum ist unverletzlich.
wenn das gemeine wobl die Abtretung eines

Osgenstancles desselben erfordert, so geschieht
dieselbe einzig gegen vollständige, wenn möglich vor-
berige Lntsebädigung.

vie Vusmittelung des Betrages der Lntsebädigung
ist Lache der Oeriekte.

àt. 68.

Lin Orundstüek soll künftig weder durch Oesà
noch durch Vertrag oder einseitige Verfügung einem
Lins oder einer Rente unterworfen werden, welebe
nicht loskäuklieb sind.

werden angenommen.

IX. Vlà- u»<! ààwilààl't.
Vrt. 69.

ver Ltaat unterstützt das Versieberungswesen,
insbesondere dis kranken-, Nobiliar- und Hagel-
versieberung.

Herr KsiAsr beantragt, statt « unterstützt »

2u sagen : « fördert ».

Herr ÄersoA beantragt den Ausà:
« Lbenso sorgt er kür den Lehnt? der Oesunclbeit

der klenscben und der Llaustbiere. »

Herr vr. Soàab möchte den ganzen Vrtikel als
selbstverständlich und reine Dekoration streichen.

Herr MMer erwäbnt, dass eine Volksversamm-
lung im Lake Rütli in Lern letzten Vlontag c^bend

eine Retition um Aufnahme der obligatorischen
Krankenversicherung in die Verfassung beschlossen
babe.
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IIerr IKerckf möebte «lis Dntsebeidung über
diese noeli niât reite Krage versebieben, wie aueb
die Dorren O,'. und >5/»-«,

Kür de» ^usatxantrag des Herrn
Ilerxog 8 stimmen.

Dagegen !> »

Kür den Dntwurk 4 »

Kür Drset/.ung von « unterstützt »

tlureü l fördert ^ Delirbeit.

àt. 70.

Der Staat unterstützt die Verbauung und Legu-
lirung der ^Vildwasser und ^Verke der Dntsumpkung.

Das betbeiligte Drundeigentbum dark dei solcben
Dnternebmuugen niebt lmber als bis sur Drseböpkuvg
des erhielten Nebrwertbes oder sonstiger Vortbeile
belastet werden.

à 71.

Der Staat unterstützt naeb einem durok das De-
sà 2U regelnden Verkältnisse die Erstellung neuer
Verkekrswege und Disenbabnen, sowie die Verbesserung
und Dnterbaltung bestebender Strassen der ersten
drei Klassen. Dabei sollen in erster Linie diejenigen
Dandestbeile berüeksiebtigt werden, kür welebe der
Staat noeb keinen Leitrag an die Erstellung von
Disenbabnen geleistet bat, dereu industrielle und volks-
wirtbsekaktlicbe Interessen aber eine baldige'Drstelluvg
guter Verbindungen verlangen.

werden angenommen.

à 72.

Der Staat unterstützt das landwirtbscbaktliebe
Denossensebaktswesen, namentlieb dureb land- und
korstwirìbscbaktìiede Kurse.

Herr K>e,/ beantragt Streiebung der kvrstwirtb-
sebaktlieben Kurse als einer Dekoration, welebe uiebt
in die Verfassung gebore.

Dorr an» .Steuer findet, der Zweite 'kbeil dieses
Artikels passe uiebt isuin ersten, und Dorr
möellte statt « Denossensebaktswesen » lieber « Vor-
ei nswesen » sagen.

Vuk Antrag dos Dorrn S77?7a/», welebom sieb Dorr
K>e// ansobliosst, werden die Artikel 72 und 75 an
die Kodaktionskommission /.urüekgewieseu.

Die Desàgebung über Kiseberei ist im Interesse
böberer Drträgnisse bekörderlieb ^u revidiren.

>Vird angenommen.

^.rt. 74.

Das D^potbekarwesen ist im Sinne der Dinkaeb-
beit, Lilligkeit und Zuverlässigkeit neu ^u ordnen.
Die Dxpotbekarkasse und die Kautonalbank sind im
Interesse von Dandvvirtbsebakt, Dandel und Dewerbe
ziu reorganisiren.

Derr OcàisdsrA beantragt folgenden /nsà:
« Die Ltliebt der Amortisation bei der Il/potbekar-

Kasse ist niebt obligatoriseb. »

Das jetzige Vunuitätens^stem bält Votant ober
kür sebädlieb, namentlieb kür den Dandwirtb.

Dorr wäre einverstanden, glaubt aber, eine
derartige Lestimmung gebore uiebt in die Verfassung,
sondern in das Desà oder in ein Dekret des Dressen
Latbes. In äbnlieber ^Veise spreeben die Derren

und

Derr IVatts beantragt, die Itevision des Deseàes
über die D^potbekarkasse dringlieb isu erklären. Die
Drags der ^mortisatiouspkiiebt sei böebst wiebtig,
sei aber niebt bei àlass der Verkassungsrevision
materiell ?u bebandeln.

Derr warnt noeb vor voreiliger Levision
des Desàes über die D^potbekarkasse, wvlebes
erst vor wenigen dabren erlassen worden sei —
18. dnli 1875 — und welebes sieb im Danken gut
bewäbrt babe.

DdskàmîâA.
Dur den Antrag Salvisborg 2 Stimmen.
Dagegen Drosse Nebrbvit.
Kür den Antrag Viatte 2 Stiinmen.
Dagegen Drosse Nebrbeit.

L.rt. 75.

Der Staat erriebtet eine Kreditkasse. Dr unterstützt

die Dründung solidariseber Kreditgeuossen-
sebakten dureb billige Darlebn aus seinen
Kreditanstalten.

Vurde mit .Vrt. 72 an die ltodaktionskommissiou
zmrüekgewiesen.

àt. 73. à 70.

Der Staat unterstützt die Kiscbsmebt dureb Sub- Die Kreditanstalten werden der staatlieben ^uk-
ventioneu und Drriebtung von Kisebîmebtanstalten. siebt unterstellt.

Verbauäluugsu äs« Vertassmigsratbes. — Dêtibêration8 äs I«. Ooustituaute. 47



178 (7. kebruar 1884.)

vas Kürgsebaktswesen ist möglickst ^u besebränken
und einer Kontrolle iiu unterstellen.

degen den KVueker sind sebüt^ende Zustimmungen
^u erlassen.

Herr erklärt, cils Kedaktionskommission
beantrage einstimmig Ftreiebung des Zweiten Alineas,
dureb eine derartige Lestimmung würde man ^.lle,
welobe die Controlle /.u selrenen drsaelie balmn, der
>VeebssIreitorei in à àme treiben^ welobe weit
gekäbrliobor sei als das Lürgsebaktsunwosen.

Kbenso Herr Dr. dod«^, weleber darauk binvveist,
dass das llürgsobaktswesen dureb die Lundesgesàe
über das dbligatiouenreobt und die persöulielie Hand-
lungskäbigkeit nnrmirt. sei.

Im fernern lieantragt Herr doöat Ftrsieliung von
Alinea 1, von welekem er sieb keinen praktisoben
Krkolg versi»rielit, und welobes, abgeseben von ssiner
Katur als ^.usuabmegeset^, nur neuen Ileamtuggeu
ruken würde.

Herr von HevtK beantragt Ftreiebung des dritten
Alineas.

Herr Or. t^oênît möebte in den debergangsbestim-
mungen den Krlass eines >Vuebsrgeset^es dringlicb
erklären.

Herr von IkercK sekliesst sieb diesem Antrage an.

Herr ^kz/ro plaidirt kür Leibebaltung der Lestim»
mungen betreikend die staatliebe àksickt über die
Kreditanstalten und den >Vueber.

Herr spriebt kür die Kontrollirung der
Lürgscbakten. vveleke Herr k/AAii wieder als unnütz
verwerten möebte.

Alinea 1. kür Lsibsbaltung 12 stimmen.
» Ftreiebung 8 »

Alinea 2. » Leibebaltung
dem Finne naeb 5 »

« Ftreiebung drosse Ntbrbeit.
Alinea 3. » Zeibekaltung

alsdebergangs-
bestimmung Klrosse Nebrkeit.

^uk Antrag des Herrn Or. iKcàttb wird kier ab-
gebroeben.

Lebluss der Fit^ung 12^ dbr.

/Irr .-

IVIattb^s, kürsp.
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Protokolle
(ter

cies VepfassunASt-àes.

8iebenunt^>vNnxiK8te 8àunK.

?roitaA äsn 8. ?skruar 1834,

Vormittags 9 Okr,

im äussern Standesratkkause in Lern.

Unter (tem Vorsitz des tterrn Kationalratk 1?rA»î»îe»'.

Vbwesend Kntsekuldigung die Herren.lolissaint,
Kiggeler, Saldi, Leidup und ?7ro.

!?ur ^Viederberatkung gelangt zunäckst der vom
Kirckenwesen kandelnde ilbseknitt des Verkassungs-
entwurkes, welcker gestern an die durck die Herren

und 1V«tts verstärkte Redaktion skommission
zurückgewiesen worden ist.

Verselbe lautet nack dem gedruckten Kntwurk:

VI. kirede.

^rt. S4.

vie Landeskircken und die übrigen kireblicben
Oevossensekakten ordnen ibre Kultusverkältnisse nacb
Nitgabe des Gesetzes über die Organisation des Kircken-
wesens vom 18. danuar 1874 selbständig unter Ober-
auksicbt des Staates.

Verkanâlungon àes VorkassunKsráss. — Oêlitàtion» âs

Herr Lkarrer als Leriebterstatter ündet
den Vrtikel eigentlieb riebtig, glaubt aber nicbt, dass
man im Oruudgesetz sieb auk ein Spezialgesetz
berufen solle. Kr wiederbolt seinen in der ersten Le-
ratbung gestellten Antrag, lautend:

1. vie Kreikeit des Olaubens, der Lekro und dos
Kultus ist gewäbrloistet.

Niemand dark zur Ikeilnakme an einer kireb-
lieben Oeuossensebakt oder an einem religiösen
Onterrickt oder zur Vornabme einer religiösen
Handlung gezwungen oder wegen Olaubens-
ansiebten mit Strake belegt werden.

vie bürgerlieben Leckte und Lüiekten sind
unabbängig vom Olaubensbekenntnisse.

2. vie bisberigen Leistungen des Staates an die
bestellenden Landeskireden sind gewäbrleistet.

vie inneren àgelegenksiten der verscbiedenen
Landeskircken ordnet )e eine vom Volk ge-
wäklte Kirckenszmode unter Vorbebalt des Lecbtes
der Oenebmigung durck den Staat. In äussern
Kirckenangelegenbeiten stebt den Synoden das
Antrags- und Vorberatkungsreekt zu.

3. Dem Staate bleibt vorbekalten, zur vandkabung
der Ordnung und des Friedens unter den à-
gebörigen der versckiedenen Leligionsgenossen-
sekakten, wie gegen Kingriffo kireblicker Le-
körden in die Leckte der Lürger oder des Staates
die geeigneten Uassnakmen zu treffen.

vie Vuskükrung dieser Orundsätze, sowie die
Organisation der anerkannten Landeskireken
auk demokratiscker Orundlage bleibt Sacke des
Oesetzes.

vie erweiterte Kommission kabe bescdlossen, den
ersten Latz unter die allgemeinen Oewäbileistungen
aukzunekmen, Votant möckte ikn aber kier aukkükren,
weil die individuelle Kreikeit auck innerkalb der Kiredo
gesckützt werden müsse.

Ilerr MÂàr vertkeidigt den Vntrag der
verstärkten Kommission, weil die religiöse Kreikeit sieb
auk VIlo bezieken müsse, seien sie Nitglieder einer
Kircke oder nickt.
Constituante. 48
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kbenso votirt Herr vê Sà'Ae/', welcber statt der
Le^eiebnung: « kandeskircken » die bistoriseken Le-
grille: «evangeliseb-rekormirte und katbolisebe Landes-
kirebe» gedraueben möebte.

Ailler 2 und 3 werden vorbebältlieb
der väkern Lezieiebnung der Landes-
kireben

kür die Lessiebnung der Landes-
kireben naeb Antrag Steiger

Dagegen
kür Verweisung von Ailler 1 unter

die allgemeinen Vewâbrleistungen
kür A.uknabme liier

3. Luxusgegsnstände und kabak unterliegen einer
besondern Losteurung;

4. Vuk unentbekrliebe liebensmittel dürlen keine
neuen Steuern gelegt werden;

kleine Vermögen, sowie von )edem kinkommen
ein 2um Leben unbedingt notwendiger Letrag sind
der direkten Steuer entboben;

5. niebt grundpkändlieb versieborte IVertbsebrikten
unterliegen der kinregistrirung.

à 87.

Linnen ?wei dabren naeb ànuakme der Verkassung
soll die Vrundsteuersebàung auk Grundlage des

krtrags der 8teuerob)ekte einer Levision
Unterwerken werden.

Angenommen.

9 Stimmen.
5 »

14 Stimmen.
Ninderbeit.

Aur Lebandlung kommen korner die gestern eben-
kalis an die kedaktionskommission Zurückgewiesenen
iVrt. 72 und 75, welebe naeb dem kntwurke lauten:

àt. 72.

vor Staat unterstützt das landwirtbsebaktliebe
Venossensebaktswesen, namentlieb dureb land- und
korstwirtbsebaktlicbe Kurse.

1ì.rt. 75.

ver Staat erriebtet eine kreditkasse. kr unterstützt

die Vründung solidarisober kreditgenossen-
sebakten dureb billige varlobn aus seinen Kredit-
anstalten.

vie Kommission beantragt, beide Vrtikel in einen
einzigen ^usammeuxu^ieben und ?war in kolgender
kassung:

à 72 und 75.

ver Staat unterstützt dureb billige varleben aus
seinen Kreditanstalten die Vründung solidariseber
kreditgeuossensokaktev auk dem Vebiete der Vewerbe
und der kandwirtbsekakt.

kr kördert die Verbreitung land- und korstwirtd-
sebaktlieber Kenntnisse.

Uit Streicbung des letzten Satxes, dessen Lestim-
muugen eigontliek sebon in Vrt. 50 entbalten seien,
wird der kntrag der Kommission angenommen.

à 86.

vas Steuerwesen ist dureb die Vesàgebung naeb

kolgenden Vrundsätxen xu ordnen:
1. ks soll eine gereebte und massige Progression

stattbndev. Dieser Vrundsà ündet ^edoeb niebt
Anwendung auk das Vruvdoigentbum;

2. )eder stimmbereebtigte Lürger bat eine ^ktiv-
bürgersteuer su entriebten, deren Letrag dureb das

Vesà ?u bestimmen ist;

Herr beantragt Streicbung des Zweiten
Sàes in Aiüsr 1 des Artikels 86, kinkübrung einer
einbeitlicben direkten kinkommenssteuer, Steuerkrei-
beit kür kleine Vermögen und kleine kinkommen,
überbauet kolgende Ledaktion von Vrt. 86.

Vrt. 86.
vas Steuerwesen ist dureb die Vesetsgebung naeb

kolgenden Vrundsätxsv ?u ordnen:
1. ks ist eine direkte einbeitliebe kinkommevs-

Steuer mit massiger und gereckter Progression
einiiukükren.

kleine Vermögen, sowie kleine kinkommen
sind der direkten Steuer entboben.

2. deder stimmbereebtigte Lürger bat eine Vktiv-
bürgersteuer xu entriebten.

3. kuxusgegenstävde und kabak unterliegen einer
besondern Lesteuerung.

4. Vuk unentbekrliebe kebensmittel dürken keine
neuen Steuern gelegt werden.

In Vrt. 87 beantragt Herr Streiebung
der Vlorte: « auk (Zrundlage des krtrages der Steuer-
ob)ekte », da eine derartige öestimmuog auk viele
sebr wertbvolle Vrundstüeke, kuxusgütsr etc. gar
niebt passe.

Im kernern wünscbt Herr Lrunner Verweisung
dieses Artikels in die Ilobergangsbestimmungen.

Herr Ike^â möebte in ^rt. 86, Ailler 1, Zweiter
8à, sagen: «Dieser Vrundsà ündet ^'edoeb niebt
Anwendung bei Vemeindesteuern. »

Ilillsiektlicb des àt. 87 sebliesst sieb Votant
Herrn Lrunner an.

In äbnliebem Sinne, wie die beiden Vorredner,
votirt Herr woleber aber von einer einkeit-
lieben direkten Steuer abseben möebte. kndlieb be-
antragt Herr Sellers kolgenden Ausà:

Vermögen und kinkommen öilentlieker wobltkätiger
Stiktungen, wie Spitäler, àmen- und Krankenanstalten,
sind von der direkten Staatssteuer bekreit,
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eveàcâ
Bür Vermögen unä vinkowmen öllentlieber vobl-

tbütiger Stiftungen, vie Spitäler, àmen- unä Brunken-
unstulten, llnäet äer Vrunäsut? äer Brogression keine
Vnvenäung.

Herr //es« beuntrugt, im àrt. 87 ?u sugen : « uuk
Vrunäluge des vitrages cler Vrunästüeke, »
vädrenä vsrr von KeiAev äie Bussung vorseklägt:
« uuk Krimâge äes «viv//ie/tön Weitkes cler Steuer-
ob)ekte. «

Herr Dr. </cà< rekerirt über äie Lereebnung,
velebe er àmens cler Bommission binsiebtliek cler
iu Bolge äer neuen Verfassung ?u gevärtigsnlen
ünuvliellen Böigen ungestellt but. vunueb vüräen
clie Nebreinnubmen äes Staates in Bolge cler Lin-
kükrung äer Brogression, cler Bubuksteuer unä cler
vinregistrirungsgebübr eireu 1 Nillion trunken
betrugen, velebe Summe über clureb clie Nebruusguben
im Vrmeuvesen, BinkUbrung äes Lebulâenàuges im
äuru unà clie vrböbung äes vxistenlminimums bei-
nube ubsorbirt vüräe.

vuber venäet sieb Votunt uueb gegen clen
Antrug äes Herrn Fâsvs, besonäers äu vobltbätige
Unstulten bereits )et?t von cler Sebeokungssteuer
bekreit seien. Weiter äürke cler Stuut kaum geben.

vnälieb möebte Vetunt clie vinregistrirungsgebübr,
vie sie im äuru bestebt, uueb im ulten Buntonstbeil
eiogekübrt vissen.

^cueb Herr /Van/ spriebt gegen clen àtrug cies
Herrn Seder?, eventuell )eäenkulls gegen clie Befreiung
vokltbütiger Vnstulten von cler Vemeinäesteuer-
plliebt.

Herr Viatto beantiugt kolgenäen Ausut? :

cc vus Orunäsigentkum äark erst nueb ^b?ug cler
v^potbekursebuläen von seinem Sekutlungsvertbe
besteuert verclen »

Oie Ackerbau treibenäe Bevölkerung, sugt Votunt,
beünäe sieb überbuupt in einer sebvierigen Buge,
unä cluber müsse ikr vor /.llem gebolken verclen. Im
vernern empüeblt uueb Herr Viutte clie vinkübrung
cler vinregistrirungsgebübr im gun?en Bunton, äu sie
im àu sebr gute Brüebte trüge.

Herr Brüsiclent /lvnnnsv bemerkt, cluss äie von clen
Herren Or. Vobut unà Viutte gevünsekte vinregist-
rirung eine eigentliebe Steuer sei, väkrenä bilker 5

cles Vrt. 86 nur eine Bontrollmussregel ?u Verbütung
von Steuerverseblagnissen im âge bube.

Herr Hääv spriebt sieb gegen äie Brogression
uns unà be?eiebnet äen /usäruek « müssige uncl ge-
reekte Brogression » uls ull?u clebnbukr uncl geeignet,
Nisstruuen ?u erveeken. Wolle mun clie Brogression
einkübren, so sei es besser, ein Nuximum uuk?u-
stellen.

In Vrt. 86, Ailler 4, möebte Votunt clus Wort:
« neue » streieben unà eine Bestimmung über verüb-
setxung cles Lullpreises beifügen, äbnlieb Vrt. 19 cler
Aüreberverkussung.

vnälicb beuntrugt Votunt Büekveisung äer Steuer-

urtikel an äie eventuell verstürkte Beäuktionskom-
mission.

Vegen äie Büekveisung spreedvn äie verren
/?rnnnev unä

Bür Büekveisung äer Steuerurtikel 1 Stimme.

verr //svsoA vünsebt uueb Vrt. 86 àknukme
eines neuen Artikels bebuks fukultutiver umtlieber
Inventurisution bei voäeskällen. Br beuntrugt fol-
genäe Bussung:

« Au möglicbst genuuer vrmittlung äes Steuer-
plliebtigen Vermögens kunn bei Voäeskällon uuk Be-
gebren äer Interessenten clie umtlicbe Inventurisution
äer Verlussensebult ungeoiäuet veräeu. »

verr //ovAönäo/ov spriebt gegen äen Vntrug äes
verrn Leber?, so gut gemeint äerselbe uueb sei. vie
Steuerkreibeit gemsinnütliger Vnstulten sollte ent-
veäer eine ullgemeine sein, oäer äunn sollte )eäen-
kulls keine àsnudme gemuebt veräen für Institute,
mit veleben äer Stuut xum ullgemeinen Wobl ein
Veverbe betreibe, vs sollten äuber uueb äie v^po-
tbekurkusse unä äie Buntonulbunk mit ibren Biliulon
steuerplliebtig sein. ver bisberige Austunä sei eine
vugereektigkeit gegen äie vielen übnlieben gemein-
nütligen Anstalten in äen Amtsbezirken.

verr -Salvis^evA möebte, vie verr Lrunner, eine
eiukeitliebe äirekte vinkommenssteuer einlübren,
numentlieb mit Büeksiebt uuk äie Vereinkuebung äes
Steuervesens.

vinsiebtliek äer Brogression vünsebt Votunt ein
Nuximum unä erneuert äuber seinen in äer ersten
Lerutbung gestellten Vntrug.

« vie Brogression äurk äen äoppelten Betrug äes
einkucben Steuerunsàes niebt übersteigen. »

Ailler 2 äes Vrt. 86 möebte Votunt ulso küssen:
« vie Stimmbereebtigung verplliebtet?u einer Bersonul-
Steuer. »

àt. 87 sollte gestricben veräen, obsebon eine
Revision äer Vrunâsteuerscbàung köebst notbvenäig
sei; äoek veräe )u äus äubr 1886 obnebin eine solcbe
bringen.

verr von KeiAsv spriebt gegen äie umtlicbe In-
veuturisution, velebe im Bunton Aürieb seit äer ersten
Lerutbung mit kolossulem Nebr vervorken voräen
sei. äeäenkulls äürkte über äus Institut niebt bloss
kukultutiv sein, äu es sonst ?u villkürlieb gebunäkubt
vüräe.

verr Hâovs umenäirt seinen Antrug äubin, äuss
äie Steuerkreibeit von Spitälern unä anclern vokl-
tbütigen ^nstulten sieb nur uuk äie Stuutssteuer
belieben solle.

ver Antrug äes verrnn Norgentbuler vüräe bin-
siektlieb äer vxpotbekurkusse un äen Stuutseinnukmen
gur niebts ünäern. — vie vinrsgistrirung uls Steuer
sei ?u ververken, äu ^eäenkulls äus Volk eine neue,
ibm bisber mit âusnubme äer kutboliseben Bezirke
äes äuru gun? unbekunnte Steuer niebt unnekmen vüräe.
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Line Reduktion à savpreises würde nickt die
ärmern Llassen entlasten, die solekes am vötkigsten
kätten, sondern die reicken Besitzer grosser Viek-
kesrden.

Herr unterstützt Herrn Morgentkaler und
beantragt kolgenden I^usat^:

« vie Lantonalbank mit ikren Lilialen wird Steuer-
pffiedtig erklärt. »

^4êà'M>mâA.

^4»-t. 86, Ziffer 1. Lür l^iektssagen von einer ein-
keitlieken direkten Linkommenssteuer 8 stimmen.

Lür den Antrag Lruvner auk Lin-
kükrung einer soleken 10 »

7VoAr6.?siom. vu kein Antrag auk

Leibekaltung der ^usnakmestellung
kür das Oruvdeigentkum gestellt ist,
gilt diese àsvakme als gestrieken.
Lventuell kür àsdeknung der Lro-
gression auk die Gemeindesteuern 1 »

Lventuell dagegen Orosse Mekrkeit.
» kür Offenlassen der Le-

Stimmung eines Maximums der Lro-
gression, d. k. Verweisung an das
Oesà 12 stimmen.

Lventuell kür ein Maximum der
Progression im sinne des Antrages
salvisberg 8 »

veffnitiv kür Lestkalten an der
Progression okne Maximum 13 »

veffnitiv kür streieffung 6 »
Ziffer 2. ^uk Vntrag des Herrn

Ii-lâne»- werden die Vorte: «deren
Letrag durcff das Oesetx ^u bestim-
men ist» gestrieken und Affer 2

naek der Redaktion des Herrn salvisberg

angenommen mit 16 »

Affer 3 wird einstimmig angenommen.
Affer 4, Là 2 wird in etwas veränderter Lassung

mit grosser Mekrkeit angenommen, dagegen beseklossen,
diese Vorsebrikt sub Ziffer 1 xu stellen.

Affer 4, satx 1. Lür Lestkalten am Lesckluss
der ersten Leratbung Orosse Mekrkeit.

Lürstreiekungdes'Uortes«neuen» Minderkeit.
Affer 5. Lür Leibekalten 14 stimmen.

» streiekung 6 »
àdere Redaktion des sattes wird aber vorbekalten

im sinne der Auffassung Lruvner.
Lür Antrag betreffend Reduktion des salx-

Preises 3 stimmen.
ver Vntrag ist also verworken.
Lür Linregistrirungsgebüdr als Steuer

wie im katkoliscken dura 0 »

Dagegen 12 »
Lür Antrag Liatte unter Vorbekalt

der Redaktion 12 »

Lür veberlassen an das Oeset?. 8 »

Lür Vuknakme der
steuerpffiekt der Lantonalbank in die
Verkassung 16 »

Dagegen S »

Lür steuerpffiekt der L^potkekarkasse 11 »

Dagegen. .8 »

Lvontuell kür Lallenlassen der Lro-
gression bei wokltkätigen àstaltev. 14 stimmen.

Dagegen 6 »

Lventuell kür deren Lekreiung nur
von der staatssteuer Mekrkeit, d. k. 17 »

Kur Lekreiung von der staatssteuer 7 »

Dagegen 12 »

Lür Vuknakme einer dakerigen Le-
Stimmung in die Verkassung 8 »

Lür biiektauknakme 13 »

Lür Lekreiung der ^rmengüter von
der steuerpffiekt naek Vntrag salvisberg 5 »

Dagegen Mekrkeit.
Lür kakultative Inventarisation bei

Lodeskällen naek Vntrag Herzog... 4 stimmen.
Dagegen 11 »

87. Derr Ässs xiekt seinen Vntrag ^urüek
?u Dunsten eines von Lerrn ZAAÜi sckriktliek noek
eingereickten Antrages, weleker lautet:

Die Linsedàung von Orundstüekev, weleke aus-
sekliesslick landwjrtksekaktlieken Aweeken dienen, er-
kolgt auk Orundlage ikrer Lrtragskäkigkeit.

Lventuell kür obigeu Antrag
Lggli-Less 11 stimmen.

Lventuell kür Antrag von Steiger 7 »

Lür àuknakme des so rsvidirten
Artikels in die Debergangsbestim-
mungen, Redaktion vorbekalten. Orosse Mekrkeit.

X. lìevià» à VertàuliA.

àt. 88.

Die Verkassung kann auk dem ^Vege der Oeset?-
gebung in ikrer Oesammtkeit oder in einxelneu
Lkeilen revidirt werden.

Vienn die Revision der Oesammtverkassung in
Lolge eines Initiativbegekrens beseklossen wird, so
ffndet eine Neuwakl des Orossen Ratkes statt.

H,Ile die Revision der Verkassung betreffenden
Vorlagen unterliegen einer doppelten Leratdung im
Orossen Ratke.

Herr Dr. bat sckriktliek kolgenden Antrag
eivgereiedt:

àt. 88.

K. Der Antrag auk Verkassungsrevision kann so-
wokl auk ein Initiativbsgekren als auk einen
Orossratksbesekluss din der Volksabstimmung
unterbreitet werden;

b. Die Verkassung kann in ikrer Oesammtkeit
oder in einxelnen Vkeilen revidirt werden.

e. Im Lalle einer Lotalrevision wird dieselbe von
einem Verkassungsratke, im Lalle einer partial-
revision durek den Orossen Ratk vorberatken.
^.Ile die Revision der Verkassung betreffenden
Vorlagen unterliegen einer doppelten Leratkung.
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Herr Kiatts stellt àsn Vntrag, die Diskussion ^u
verscbieben bis naeb krledigung des 'Vrmen- und
demeindewesens, wird aber von Ilerrn iRvnnnev
bekämpft, da eine solede Versebiebung mit nickts mo-
tivirt werden könne.

^.êà'mNWNA.

kür Versebiebung 4 Stimmen.
Dagegen Nebrbeit.

Herr Dr. 2?Mfev weist seinen Antrag begründend
àauk bin, dass bei dem àsseklusse der Reamten
vom drossen Ratke ibre Mitwirkung aueb bei einer
künftigen Verkassungsrsvision unmöglieb wäre, wenn
diese so ipso dem (Grossen Ratke übertragen würde.

Herr Präsident ^?vnnnev wünsebt, dass der drosse
Ratk aueb die kotalrevisionen vornebme, wenn er
selbst sie beseblossen babe.

Herr ÄevsoA beantragt die IVabl eines Mitgliedes
des Verkassungsratkes auf 4000 Seelen, damit dieser
niekt so öablreieb werde wie der künftige drosse
katb.

Herr Or. Aââb beantragt küekweisung an die
Kommission.

^bâmmnnA.
kür Rüekweisung 3 Stimmen.
Dagegen drosse Nebrbeit.

^dbsàmnnA Äbev ^lvt. 88.

Unbestritten und also angenommen ist der Sat?,
dass kür desammtrevisionen ein Verkassungsratb ge-
wäblt aus allen stimmbereebtigten Rürgern obne ^eden
àssekluss aufgestellt werden solle.

kür "iVakl eines Verkassungsratkes auk 4000 Seelen
drosse Uebrkeit.

kür ^bstrabirung von einer Vorsedrikt über die
Leratkungsart Nedrbeit.

Herr von Keiner ündet, aueb bei einer l'artial-
revision sei das Volk vorgävgig anzufragen, ob über-
kaupt etwas revidirt werden solle, kbenso Herr
Dr. A«Mev.

Derr kräsident Zvnnnev stellt einen be/üglicben
degenantrag, da sonst die Revision ungebükrlick er-
sekwert werde, wogegen Derr von Keiner bemerkt,
dass obne eine derartige Destimmung gar kein Doter-
sekied mebr bestebe ^wiseben einer kartialrevision
und der desst^gebung, und der drosse Ratk bin-
siebtliek der Revision mebr Reebt als das Volk selbst
baben würde. Herr ZevAev ist aueb dieser àsicbt.

^.bsàmnnF.
kür den Vntrag von Lteiger-Räbler 10 Stimmen.
Dagegen 6 »

Herr Avnnnev bebält sieb vor, auf diesen Resekluss
zurückzukommen.

DerrvKàAA wünsebt Zurückkommen auk den àt. 51

betretend Debrerbildung im Sinne des Antrages des
Derrn von Steiger.

Die Herren IZneAA und von KÄFer sollen sieb bis
Nontag über die Redaktion des Vrt. 51 nu einigen
Sueben und nacd dem Wunseke des Derrn Dr.
ibre Redaktion alsdann gedruckt vorlegen.

Lcbluss der Lit/ung: 1 Dbr.

/lev /'voêo/coêê/'Mvev.'
K. IVIattb^s, kürsp.

VerbàvàllAen àes Vsrkàssullgsràes. — Oèlibêràtious àe là Loustitusuts. 49
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Protokolle
der

VorbSratliuliAskommission ciss VspfZssunAsratlies.

VsrshIiiiiiA.)

^ekwnci^wiin^ÌA8w 8àunA.

IVloàk âsn 11. ?skruar 1884,

Morgens 10 vbr,
im äussern Ltandesratbbauso in Lorn.

Unter clem Vorsitü des Herrn Nationalratb I?râ»î6»-.

Abwesend mit Lntsebuldigung clie Herren Mo^Aen-
und Äcömä».

Von cler Luckdruekerei L. I«'. Ilaller in Lern Î8t
eine 8oedsn ersebienene Lroscküre: « vie Lösung
der Lurgergutskrage » betitelt eingelangt und wird
an clie Mitglieder der Kommission vertbeilt.

t. /iiiürkkommr» îìul' àn -ìil. 5l <le« t!«wuà
(l.à'vrdilàK).

vie Herren MeM und non àiAen beantragen
nacb vorkeriger Besprechung kolgende Lassung des
Artikels.-

Vrt. 51.

ver Staat 8vrgt kür genûgenàe Bildung cler Lekrer
an Volks- unà Nittelsebulen.

IVablkäkig an ölkentlieben Lebrstellen i8t deder,
weleber clie 8taatlicbe Latentprükung befanden oder
einen andern gleicbwertbigen Ausweis 8einer Le-
käbigung beigebraebt bat.

Herr WöAA, ale erster Votant, bedauert, da88 in
der er8ten Leratbung keine materielle Lntsebeidung
binsiebtlicb der Vekrerbildung8krage gekällt worden,
vie Krage sei von besonderer .Dichtigkeit und werde
aucb vielkaeb besproeken Land auk Land ab. vie
Vorberatkungskommission könne daker kaum über
diesen Lunkt obne einen bestimmten Antrag ?iu

stellen kinweggeken; sie müsse im Vegentbeil gerade
in dieser Krage Stellung nebinen, um möglicbst allen
Lekürcbtungen der Kreunds und der Vegner eines
Ltaatsmonopoles kür die Lebrerbildung nu begegnen.
Kbevso sebr müsse man aber aucb das Nisstrauen
derjenigen su beseitigen sueken, welcke von der
Lrivatscbule und ikren Zöglingen die so nötbige Hebung
der Volksbildung erwarten.

vem Vkunscke, allen ^nsprücben gereebt ^u wer-
den, sei die vorgeseblagene neue Redaktion ent-
Sprüngen.

Herr Regierungsratb vor» KeiAör empkieblt ebenso
die neue Kassung dieses Artikels. Nickt cine besondere

Vorliebe kür die Lrivatsebule babe ibn veran-
lasst, sckon bei der ersten Leratbung den Ausà ?u
beantragen, aucb solebe Lebrer als an ölkentliebe
Sekulen wäblbar isu erklären, we lebe ibrs Lildung
viekt in staatlichen Vnstalten erkalten baben. Ron-
Kurrev2 allein bebe jeden Leruk, und aueb im In-
teresse der Kreibeit müsse gegen jede Vergewal-
tigung, komme sie wober sie wolle, protestirt werden.
Immerbin sei die staatliche Lrükung als Hauptsache
besonders betont.

ver Antrag der Herren Lteiger und Lüegg wird
einstimmig a^Aettomme».
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X. kevi^iou cker VertàllNA.
^rt. 88.

vie Verfassung kann entweäer in einzelnen Rkeilen
oäer in ikrer desammtkeit reviàirt werben.

vin tkeilweise Revision üväet auk äem Wege äer
deset^gebung statt. ver Rntwurk äer revibirten
Artikel ist jeàock vom drossen Ratke stets einer êiwei-

maligen Beratkuvg ^u unterwerfen, bei welcksr äie
Zweite Beratkung nickt vor 6 Novaten naek cier
ersten erkolgen äark.

Die Revision der desammtverkassung ünäet äurck
einen Verkassungsratk statt. Lie wirà eingeleitet
entweäer vom drossen Ratke aus eigener Initiative (Vrt.
1V) oäer inkolge eines Vorseklagsrecktes äer Ltimm-
berecktigten (Vrt. 7).

Rails <iie Revision nickt kereits in demässkeit
äes llrt. 7 àrck Volksentsekeiä kesckiossen ist, kat
äer Regierungsratk äie Rrage, ob äie Revision äer
desammtverkassung stattiinäsn soll, äer Volksabstimmung

2U unterstellen.
Wirb äiess Rrage von äer Nskrkeit äer stimmen-

äen Bürger bejakt, so soll äer Regierungsratk sokort
äie Wakl äes Verkassungsratkes anoränen unä äie
äa^u erkoräerlicke Veroränuvg erlassen.

äeäer Waklkreis kür äen drossen Ratk erwäklt je
auk 4000 Leelen seiner Levölkerung ein Nitglieä äes

Verkassungsratkes. Bine Bruck?akl über 2000 be-
recktigt ebenkalls ^ur Wakl eines Nitglieäes.

Der vom Verkassungsratk beratkene Rntwurk äer
Verfassung soll äer Volksabstimmung sur ànabme
oäer Verwertung unterbreitet werben.

vie neue Rassung äieses Artikels wirä beantragt
von äen Herren Dr. ZeMer unä Rräsiäent
welck' Dàterer sie empüsklt, um seinerseits äem
Wunscbe Derjenigen entgegen su kommen, welcbe
einen Dntersekieä macben wollen ^wiscken äen Re-

ratbuvgen über desàe unä Verkassung, Kanäle es
sick nun um eine tbeilweise oäer um eine totale
Revision äerselben. Dem dkarakter äes Lernervolkss
kntsprecbe äie neue Brist von 6 Nonaten, welcbe
süwisckev äer ersten unä Zweiten Revisionsberatkung
liegen müsse; vor weitern Lesekrankungen aber sei
abzugeben. Daneben kabe man mit Rücksickt auk
äie Waklkreikeit aucb kür äie Aukunkt, jeäoek nur
kür äie desammtrevision einen Verkassungsratk vor-
gesellen, in welcken jeäer stimmberecbtigte Bürger
wäklbar sein soll. Rnälick glaube man, äieser Ver-
kassungsratk solle weniger Mtglieäer ^äklen als äer
künftige drosse Ratk.

Dorr Dr. tritt äiesen Anträgen entgegen.
Die Rartialrevision sei einer totalen gleick^usteilen,
äa es im drunäe sieb immer nur um eine mekr oäer
weniger woitgekenäe Rartialrevision kanäeln könne,
äeäe Rommission sei äaker entweäer einem Verkäs-
sungsratke oäer aber äem jeweiligen drossen Ratke
su übertragen.

Herr Dr. dcàt beantragt äaker:
«. Ltreickung äes Wortes « tbeilweise» in Dinie 3.
5. » äer Worte « äer reviäirten Artikel »

in Dinie 4.

c. Ltreickung von Vlinea 3, 4, 5, 6 unä 7.

degen eine soleke àkkassung spriekt Derr Rräsiäent

.- bei einer Rotalrevision sei alles bis-
der Lostekenäe in Rrage gestellt, eine Rartialrevision
aber besekränke sieb auk einzelne bestimmte Artikel
unä weräe kür äie Aukunkt äie Regel biläen.

Herrwünsckt eine ^weiärittolmekrkeit
im drossen Ratk kür einen Revisionsbesekluss, wenn
kein vorgängiger Volksentsckeiä infolge eines Initiativ-
begekreus erkolgt sei. — Die Brist möckte Votant
von 6 Normten auk 3 kerabsàen.

Derr ist gegen äen Vntrag äes Derrn
von Lteiger, um äie Rartialrevision nickt allsu sekr
izu ersckweren, aber auek gegen äen Antrag äes
Herrn Dr. dobat wegen äes Beamtevausseklusses;
eventuell beantragt Votant kolgenäs Bestimmung:
« Im Balle einer desammtrevision ist äer drosse
Ratk neu üu wäklen unä?war okve Leamtenaussckluss
wäkrenä äer Dauer äer kevisionsäebatten. »

Herr Bsess möckte äie Brage äer Revision in
jeäem Balle Zuerst äem Volke vorlegen, äamit äas
drunägesktii nickt so leickt unä okt geänäert weräe.

Herr befürwortet äen eventuellen Antrag
äes Derrn Brank, Derr He/là äenjeiligen äes Derrn
von Lteiger.

Herr Herder bemerkt, sckon 1869 bei Binkükrung
äes Rekerenäumsgoset/es kabe man gesagt, in Aukuvkt
sei keine Revision mekr vötkig, sonäern man weräe
einkack verkassuvgsmässige desàe erlassen. lVber
geraäe um einen Ilntorsckieä ^wiscken Verfassung
unä desà ?!u macken, sei es angezeigt, äass äie
Revision etwas ersckwert weräe, 7!. L. äurck äie an-
geregte Aweiärittelmekrkeit im drossen Ratk. Wenn
es nötkig sei, weräe äer drosse Ratk trà äieser
Bestimmung äie Revision besekliessen, kabe er äock
alle wicktigern desàe seit 1869 meist sozusagen
einstimmig angenommen.

Dêà'MMâA.
I. Bereinigung äes Antrages Läkler-Lrunner. Bven-

tuell kür Herabsetzung äer Brist von 6 Nonaten auk 3
16 stimmen.

Bventuell äagegen 8 »

» kür Vntrag Lteiger be-
trekkenä ^/s-Nekrkeit im drossen
Ratk 16 »

Bventuell äagegen 5 »

II. Bereinigung äes Antrages do-
bat. Bventuell kür 3 Nonate statt 6 drosse Nekrksit.

Bventuell kür BeiMicktung ^u
VntragLteigerbetreüenä^/s-Nekrkeit 18 stimmen.

Bventuell äagegen 5 »

III. Bür Antrag Brank: Neuwakl
äes drossen Ratkes okne àssckluss
von Beamten im Balle einer desammt-
revision 14 »

Dagegen 10 »

IV. Deünitiv kür äen amenäirtkn
Vntrag Bäkler-Lrunner 21 »

Deünitiv kür äen bereinigten à-
trag dobat 5 »
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V. Lür Vntrag Hess auk Volks-
anklage vor )eder Revision 2 Stimmen.

Dagegen, also kür den amendirten
Antrag Läbler-Lrunver 23 »

Ks wird mit grossem Wekr beseklossen, die
abgeänderten Lteuerartikel )etst iu Wiederberatbung su
sieben, welcbe nunmebr lauton wie kolgt:

§ 86.

Das Lteuerwesen ist dureb die (Lesetsgebung naeli
kolgenden Lrundsätsen su ordnen:

1. Die direkte Lteuer bestsbt in einer einbeitlieben
Kinkommenssteuer mit mässiger und gereckter
Progression, ver Lrundsats der Lrogression
Ludet )edock nickt Anwendung kei Gemeinde-
steuern.

Kleine Vermögen, sowie kleine Einkommen
sind der direkten Lteuer entkoben.

Die Kantonalbank und die Ll^potbekarkasse
ullterliegon der direkten Lesteurung.

Lei der Feststellung der Kinkommenssteuer
vom Lrundeigentkum sind die auk domselken
kaktenden unterpkändlicben Lcbulden in ^.bsug
su bringen.

2. Die Ltimmberecbtigung verpilicbtet sur Lesaklung
einer Lersonalsteuer.

3. Luxusgegenstände und Labak unterliegen einer
besondern Lesteuruvg.

4. ^uk unevtbekrlieke Lebensrnittel dürken keine
neuen Steuern gelegt werden.

§ 87.

Ks ist Vorsorge su treiken, dass die nickt gründ-
pkändlick versickerten Wertbscbrikten in geeigneter
Weise sur Losteurung berangesogen werden.

In die Lebergangsbestimmungen ist eine Lestim-
mungkolgenden Inkalts auksunebmen:

Linnen swei dakren nack ^onakme der Verkassung
soll die Kinsckätsung der Lrundstücke einer Révision
unterworken werden.

Herr Lr. <?obat glaubt, die Kinkübrung der Lro-
gression steke in Widerspruvb mit bilker 4 des Reke-
rendumsartikels (^.rt. 8) der neuen Verkassung; sum
mindesten müsse man in diesem àt. 8, um allen
Nissverständnissen vorsukeugen, einsckalten.- «?ro-
gression vorbekalten.» llerr erklart sieb
damit einverstanden, und auck die Kommission stimmt
dieser àsickt unter Vorbekalt der Ledaktion bei.

Herr lâo/» verlangt àsdôknung des Lcbulden-
absuges bei'm Lrundeigentbum auck auk die Lemeinde-
steuern.

Herr Lr. beantragt Ltreicdung des sweiten
Latses der bilker 1 in àt. 86; indem man es den
Lemeinden kreistellen müsse, auck ikrerseits die Lro-
gression einsukübren.

Obne einen bestimmten Antrag su stellen, gibt
Herr Fâers su bedenken, dass dureb Kinkübrung der
einbeitlicben direkten Kinkommenssteuer vielen Le-
meindon grosse Lteuerkräkte werden entsagen werden,
da man die Lteuer am Wobnsits des Lteuerptliebtigen
besieben werde. Kmpkeklenswertber dürkte die Lo-
steurung des Lrundbesitses am Orte der gelegenen
Lacke sein. Lerner sollte es nickt keissen: «Kleine
Lsrmö'Asw sowie kleine Kinkommen sind der direkten
Lteuer entkoben, » da es )a keine Vermögenssteuer
mebr gebe.

Dieser àkkassung treten die Herren vow
und Zvwwwev entgegen, weil auck bei der emsigen
Kinkommenssteuer das Vermögen in Kinkommen um-
gesstst werden muss und in geböriger Weise ver-
steuert wird, worauk Herr Kàvs replisirt und end-
lieb Herr MMev beantragt, die Redaktionskommission
solle die Ledenkon des LLerrn Lebers su beseitigen
sueden.

Herr LkevsoA spricbt kür die Lreikeit der Le-
meinden. die Lrogression ebenkalls einkükren su dürken;
äbnlick Llerr Dr. welcber aber dies dem Le-
sets überlassen will.

Herr vow LLevO ist gegen die Lrogression bei
den Lemeindesteuern, )edenkalls so lange bier kein
Lcbuldeuabsug gestattet sei.

Llerr ^li/vo ist wie Llerr Lr. Aohaö kür Ltreicbung
des sweiten Latses der ^itker 1, da der ganse àt. 86
nur die Ltaatssteuer betrelke; daber beantragt Votant
im Kingange su sagen: « Las ààsteuerwesen ist
dureb die Lesetsgebung nacd kolgenden Lrundsätsen
su ordnen. » dedenkalls dürke die Lrogression nickt
in das Krmessen der einselneu (Lemeinden gelegt
werden.

Llerr Lräsident Rvwwwev bemerkt, dass die in
àt. 86 ausgesprockenen Lrundsätss die Ltaats- und
Lemeindesteuer beseblagen und dessbalb gans allge-
mein gekaltev seien; wolle man dies nickt, so müsse
man sagen, dieser Krtikel besieke sieb nur auk die
Ltaatssteuern, aber ein innerer Lrund biekür liege eben
nickt vor.

Llerr Hoà'àvA verlangt )edenkalls Klarbeit darüber,
ob der àt. 86 auck kür die Lemeindesteuern Lültig-
keit baben solle.

Llerr vow Là'Asv ist der àsicbt, die Lesetsgebung
solle später sagen, wem die Lteuern su gute kommen
sollen, dem Staate oder den Lemeinden; nur da, wo
kür die letsteren bestimnte Kusvabmen gemacbt wer-
den, müsse es gesagt sein, wie dies im vorgeseklagenen
H 86 gescbeke.



(II.Redruar 1884.) 187

Herr vr. Atàad wünscbt Rinkügung eines neuen
Artikels über die Demeindesteuern, wäbrend Herr
Äö»-soA diese mit der staatssteuer bebandeln will, da
Leide eng zusammenbangen.

Herr äla^msberA tkeilt à àsickt des Herrn ^xro,
dass àrt. 86 sied bloss auk äie staatssteuer belieben
solle.

Herr spriebt kür mögliebst gleiekmässige
Vertbeilung aller steuern, was sebon àt. 86 äer
Verkassung von 1846 verlangt kabe. Daneben em-
püeklt er Rrogression und sebuldevabzug aucb bei
«ten Demeindesteuern. Rür den sckuldenabzug bei
lien Demeindesteuern spriebt aueb Derr Äess.

Herr von HercK beantragt steuerkreikeit der
potbekarkasse.

Herr S'âers eventuell (las Mmliebe kür die Ran-
tonalbavk.

^4bsàM»»îA.

Eventuell kür ànwendbarkeit des ^rt. 86 aueb
auk Demeindesteuern 16 stimmen.

Rventuell dagegen (also nur auk

staatssteuern) 6 »

Rveutuell werden (Redaktion vorbebalteu) Ringang
und der erste Là der Ailler 1 des àt. 86 ange-
nominell.

Zîeeàr der Ailker 1. Rven-
tuell kür Antrag ller/og, die l'rogres-
sioll in das Lelieben der Demeinden
zu stellen 10 stimmen.

Rventuell kür Antrag sekwab,
dies dem Desetz zu überlassen. 12 »

Rventuell kürRestkaltön an diesem
Resekluss Drosse Nekrbeit.

Rventuell kür Antrag Dobat:
streiebung des Zweiten Làes Mnderkeit.

Deünitiv kür das Rrgebniss dieser
Abstimmung 6 stimmen.

Deünitiv kür Restkalten all der
beute vorgelegten Redaktion des
Zweiten sàes Drosse iVIebrbeit.

Rür Antrag Deuek(8ebuldvnabzug
bei Demeindesteuern) » »

Im Debrigen ànabme des ilrt. 86.

dlso ist ^.rt. 86 angenommen, wie er beute im
Drucke vorliegt, vorbebältlick Redaktion der bilker 1

und den Antrag des Herrn Deuek.

Rür die ilnnakme des àrt. 87 Drosse Nebrbeit.

Rinsiebtlieb der Debergangsbestimmung beantragt
Herr -/â'ssaàê, die Rrist kür Revision der Drund-
steuersebatzung auk 1 dabr berabzusetzen.

Dieser Antrag wird angenommen.

sebluss der sitzung: I Ilbr.

IVlsttkzfS, Rürsp.

Vsrbàuàìullgsu «les Vsàssuagsràes. — Oêlidêr»t.ioi>S às lâ vcmstàsà. 50
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prolokolls
der

V0l-lI6^3tllU^As!<0MMÌ88j0k1 c!68 V6rf388Ut1A3^tll63.

ZZ6rS.àl4I1A.)

—e--g?^îSWK<v^>—

IXOiuniî IlîxwîìnxÌA8te u

visustaz; âsn 12. ?sbruar 1884,

Norgens 9 Dbr,

im äussern Standesratldmuse in Dein.

Unter dem Voioit/, des Herrn blationalratb â?mmer.

Abwesend «â blvtsebuldigung: Herr Llsàsser.

I:»t>«ss<>r«4rrv^»»^» :

livttttiuà- >IU<I ìlMt'l>NK8vtt.

Herr Präsident LräRsr drückt den VVunscb nus,
näcbsten Donnerstag, an welcbem Dags voraussicbt-
lieb die Abstimmung erfolgen werde, die Sitzung erst
um Vâ1> Dbr beginnen, damit er derselben von
Anfang an bis xum Sebluss beiwobnen könne.

Die Versammlung ist damit einverstanden.

Samens der wäbrend der ersten Leratbung nieder-
gesàtov Dünker-Xommission referirt Herr Präsident
ÄrA»»»?er und scblägt vor, öunäebst das Gemeinde-
wesen ^u bebandeln, und ?war in erster Dinie die
àt. 26, 27, 61, 32 und 36, von beleben die

àt. 26 und 36 gleicb lauten, wie sie aus der ersten
Deratbuvg bervorgegangen, die drei andern aber die
Organisation der künftigen einkeitlicben Oemeinde
betrelken. Daran würden sieb die àt. 28, 29 und 30
seblisssen, welebe das Oemeindebürgerrecbt bebau-
dein, und üum Scblusse würde man die Oemeinde-
güter und ibr Sebicksal bespreeben (Vrt. 33 und 35).
L.rt. 34 evdlieb sollte verseboben werden, da er eber
xum ^bsebnitt über das àmenwesen gebore.

Die Versammlung gibt diesem Vorgeben ibre /u-
Stimmung.

Vrt. 26.

Die bisberige Dintbeilung dos Staatsgebiets in
Kirebspiele und Oemeinden wird beibebalten.

Dureb das Oesà kann eine Abänderung derselben
im Sinne der Dildung grösserer Oemeinden vor-
genommen werden.

bur einzelne Oemeinden kaun eine solebe Aenderung
naeb ^nbörung der Detbelligten dureb Dekret des
Orossen Datbes erfolgen.

Herr wünscbt eine redaktionelle Aenderung
im ersten Satire, um die territoriale Ledeutung des-
selben mebr :5u betonen; daker beantragt er statt
«Xircbspiele und Oemeinden» su sagen: «Ivireb-
gemeinds- und Oemeindsbe^irke».

Herr vo>? Keiye»- beantragt im dritten Sat/e
Streiebung des Wortes «solebe».

Dür den Antrag Dggli Orosse Nebrbeit.
» » » von Steiger » »

.^.rt. 26 ist also mit diesen ?wei Abänderungen
angenommen.
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à 27.
Die Oemeinde ist, der Verband aller in idrem

LeZirk ansässigen kinwodner.
In einem und demselben OemeindebeZÍike bestedt

nur eàe Oemeinde.

Herr wünsedt krsetZung des IVortes
«ansässig» durek ein anderes.

Unter Vorbedalt einer daderigen andern Redak-
tien wird der Artikel angenommen.

à 31.
stimmbereedtigt in 6er Oemeinde ist dsdvr kin-

wodner naed Nitgabe cler kantonalen Vorsekrikten
und cler Lestimmungen cler Lundesverkassung. Das
stimmreedt kann jedoed nur von soleden ausgeübt
werden, welede ZU den Oeweindelasten beitragen und
eine vorjädrige Oemeindetelle böZadlt kaden.

Herr kräsident bemerkt, mn sedlusse
solle es statt «unà àe vorjädrige» deissen «und
àe vorjädrige Oemeindetolle ».

Herr FeMîtp stösst sied am IVorte «kinwodner»;
man könnte aus diesem Ausdruck aued »uk clas krauen-
stimmreedt sedliessen.

Herr berudigt tien Vorredner mit dem
Hinweis auk die tollenden ^Vorte « naed Uitgabe der
kantonalen Vorsedrikten und der Lsstimmungen der
Lundesverkassung. »

Herr MMe»- möedte statt: «welede Zu den Oe-
meindelasten beitragen » setzen: « welede in Oemeinde-
saeden steuerpüiedtig sind ».

Herr KVnmH sedlägt statt « vorjädrige » die Fassung
vor: « die kelle, welede /mietet källig war», wäkrend
Herr diesen 8atZ, als in das Oemeindegesà
gedörend, dier ganZ Zu streieden beantragt.

Herr Or. Keàad erinnert daran, dass die Oemeinde-
steuern an verscdiedenen Orten Zu versediedenerkeit
källig werden und möedte, um das stimmreedt niedt
allZUsedr Zu kesedrävkev, au der vorliegenden Redak-
tion kestkalten.

Herr will einkaed sagen: «welede ge-
meindesteuerplliedtig sind», wogegen Herr Dr.
opponirt, weil niedt alle steueiMiedtigen aued Zadlen,
und Herr weil niedt -lsder da gemeinde-
steuerMedtig sei, wo er wodne.

Herr MMe»- betont, dass naed einem regierungs-
rätdlicden kntsedeid die steuer^Me/^ und niedt die
LteuergââA den àssedlag gebe kür die stimm-
bereedtigung.

^ednlied Herr weleder dervordedt, dass
naed dem kntwurke ein eben erst stimmdereedtigt

Oewordener vielleiedt ein dadr warten müsste, bis er
sein Oemeindestimmreedt ausüben könnte.

Herr ÜZöömä» erklärt sied kür Verweisung dieser
Lestimmung an das OesetZ. — Herr bean-
tragt ZU sagen : « wer bessdlt bat ».

^.Ilgejuein ist man einverstanden, dass die steuer-
plliedt vom laukenden -ladre massgebend sein solle.

Herr lässt seinen Antrag kallen und stimmt
Zu den Anträgen der Herren und

kür OeMöWckssteuerxlliedtigkeit 18 stimmen.
» steuerptliedtigkeit überdaupt.10 »

kür den Antrag («, wer be-
Zadlt dat ») 10 »

Vagegen 17 »

Herr beantragt revidirte Abstimmung.
Nit 17 gegen 8 stimmen wird diese besedlossen.

kür den àsdruek « Aemààteuer-
plliektig » 10 Stimmen.

kür den Ausdruck « steuerptliedtig »

überdaupt 17 »

Herr beantragt nun Zu sagen, « welede
Staats- oder geineindesteuerpkliektig sind, » wokür
Herr «â setzen möedte: « welede in der be-
trelkeuden Oemeinde Staats- oder gemeindesteuer-
plliedtig sind ».

Herr kräsident />>-«»»«>' beantragt, diese krage
an die Redaktionskommission Zurückzuweisen, was
aued besedlossen wird.

Herr spriedt sied gegen das stimmreedt
Derjenigen aus, welede in der Oemeinde Oruudbesiti-
daben, aber niedt dort wodnen. kbenso Herr krä-
sident weleder einen derartigen Ontersedied
Zwiseken dem politisedeu und dem Oemeindestimm-
reedt niedt kerner kortbesteden lassen will, wer po-
litised in einer Oemeinde niedt stimmdereedtigt ist,
soll es aued niedt kür Oemeindesaeden sein.

Dagegen spreeden die Herren von und
Kkess kür den bisderigeu Zustand.

Herr s'eà möedte Zurückkommen auk das stimm-
reedt Derjenigen, welede gar niedts an die Oemeinde-
lasten Zadlen.

Herr beantragt Verweisung an das
OesetZ.

Herr KàisberA ist wie die Herren von Vkerdt,
Hess und sedär auk dem Loden des alten sàes:
« IVer Zadlt, der beüeklt ».

Herr öndet, diese Detailberatdung sei viel
Zu weitkükrond kür die Kommission sowodl als kür
den Verkassungsratk. kr beantragt einkaed ZU sagen:
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« Die Stimmbereektigung in der demeinde wird
nack NilAg.be der Lundesverkassung und der
kantonalen desetzgebung geordnet. »

dieser Vntrag wird unterstützt von den Herren
^»-u»ì»î.er, '/oià'aà und und sodann mit
grosser Nekrkeit angenommen.

àrt. 32.
die demeindereglemevte werden bestimmen, in

wolcken Xällen zu einem gültigen Lescklusse über Ver-
äusserungen und Xrwerbungen von Xiegensekakteo,
^nleiken und ^ktienzeicknungen zwei drittel der
anwesenden Stimmbereektigten und die denekmigung
des Begierungsratkes erkorderlick sind.

das datiere bestimmt das desetz.

Herr Präsident empffeklt diese Xassung,
falls niekt diese Vvrsckrikten eivkack an die desetz-
gebung verwiesen werden.

Herr will den Artikel als in die desetz-
gebung gekörend streicken; ^'edeokalls sei es ge-
käkrlick, die demeiodereglemeute bestimmen zu lassen,
in weleken Xällen Vs der anwesenden Stimmbereck-
tigten erkordorlieb seien.

Herr dr. beantragt, statt: « die demeinde-
reglemente werden,» zu sagen: «das desetz wird
bestimmen. »

die Herren Xaêm'àrA und XaM sprecken sieb
kür Streickung aus.

Xvevtuell kür Aenderung der
Vorlage (desetz statt demeinde-
reglemente)

deiinitiv kür Xestkalten.
» » Streickung im

Finne der Verweisung an die de-
setzgebuog

à 36.
die Organisation der demeinden wird dureb das

desetz bestimmt.

IVird angenommen.

à 28.
das demeivdebürgerreebt bildet die drundlage des

Staatsbürgerreckts. Niemand Kanu Bürger des Xan-
tons sein, okne Bürger einer berniseden demeinde,

und umgekekrt, Niemand Bürger einer berniseben
demeinde, okne Bürger des Xantons zu sein.

Herr betont, dass die « demeinde » in Au-
kunkt nur als Inbegriff der iunorbalb eines gewissen
Bezirkes VVoknonden aukzukassen sein werde und bean-

tragt daber zu sagen: « das dr^sbürgerreckt bildet
die drundlage des Staatsbürgerreckts. den zweiten
Satz möekte Votant als überflüssig streicken.

Herr ZerAS?' spriekt kür den Xntwurk, welckor
siek riektig und natürlick aussprecke.

Herr dr. sagt, kür das Xavtonsbürgerreekt
sei es gleiekgültig, ob Xiner einer politiscken
demeinde angeköre, wenn er nur an einem Oöe das

Büigei reckt besitze, das Indigenat müsse an die Xrde
gebunden sein und dürke nickt nur gleicksam in der
Bukt sckwebev. Xr beantragt, die Vrt. 28, 29 und
30 von kier weg unter den Vdseknitt « Staatsgrund-
lagen» zu vorsetzen.

Herr sprickt kür die Xassung des Xntwurkes,
weleker allgemein verständlicke, sckon seit dem lag-
satzuvgsbesckluss vom 13. duli 1819 über Xrtkeilung
und Beurkundung dos Sckweizerbürgerreckts und seit-
ker in allen verwandten Xrlassen gebrauekte às-
drücke entkalte.

Herr ZAAêi ziekt aus redaktionellen dründen
seinen Vntrag zurück, so bereektigt der von ikm be-
avtragte Ausdruck nsck Nitgabe des demeindegesetzes
von 18S2 auck wäre.

Xür Xestkalten des zweiten Latzes
Xür öeibekaltung der Bestimmungen

unter dem ^bscknitt « demeindewesen »

Xür den Antrag dobat auk Verlegung
in den Vbscknitt « Ltaatsgrundlagen »

Vrt. 29.
Die Bürger einer demeinde und ikre Xacdkommen

bekalten diese Xigensekakt, so lange sie nickt in das
Bürgerreekt einer andern demeinde des Xantons ein-
treten.

Herr H/ro beantragt nack «des Xantons» Xin-
sckaltung der IVorte: «oder eines andern Staates».

Herr Präsident iöräner glaubt, diese Xrage sei
im Vrt. 6 zu lösen. Dazu bemerkt er, dass in Au-
kunkt Xiemand mekr in mekreren demeinden zugleick
Bürger sein könne.

Herr ff/Mer vorlangt, dass der Verziekt auk das
Xantonsbürgerrockt auck betont werde, und wünsckt
daker, dass kier auk Vrt. k vorwiesen werde. Im
Xernern beantragt Votant, den ^rt. 29 kinter den
Vrt. 30 zu versetzen.

drosse Nekrkeit.
1 Stimme.

drosse Nekrkeit.

Nokrkeit.

Nekrkeit.

Nivderkeit.
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Herr beantragt Vuknadme des bestimmten
Fatxes: «Niemand kann Lürger versekiedener Ve-
meinden sein. «

Herr Präsident glaubt, man seilte xu
Vrt. 30 einen ^usatx in diesem Finne maeden.

Herr demerit, deute steile man ein neues
Princip kür die Krtdeilung, bexiedungsweise die Kr-
werdung des kürgerroekts auk. Kader werde in Vrt. 30
die Kinwodnergemeinde an die Ltelie der biskerigen
Kurgergemeinde gesetzt. Kies sei der Hauptpunkt
der Vnträge der Künksrkommission, dass die Krtdsi-
lung des kürgsrreekts niedt medr von der Willkür
der Vemeindegenossen abdange. Fedon alt-Land-
ammann klösed dabo in seinen « Letraedtungon über
das Vemeindewesen im Kanton kern und dessen ke-
korm » im dadre 1848 gesagt: «vie keutige Kin-
woknergemeinds ist idrem Principe vaed nickts
anderes, als die alte kürgsrgemeinde. » Kreilied bade
Herr klösed damals niedt gewagt, daraus die riod-
tigen Leklüsse xu xioden.

Votant würde persönlied in ketreik des Kantons-
kürgerreekts mit kerrn Vobat stimmen, glaubt aber
niedt an einen Krkolg im Volke.

Herr râ Kei^er glaubt, es solle demand sein
krükeres kürgerreekt beibedalten können mit Vus-
nakme der Vrmengenössigkeit.

Unter Vorbedalt des Vrt. 6 wird Vrt. 29
angenommen.

Vrt. 30.
vas Vemeindebürgerreodt besitxen:

1. Diejenigen, welede gegenwärtig kürger der Ve-
meinde sind und idre Naedkommen;

2. diejenigen Kantonsbürger, welede bei lukrakt-
treten der Verfassung in der Vemsiade Vrund-
eigentkum besitzen und seit wenigstens xwei
dadren daselbst niedergelassen sind;

3. diejenigen Kantonsbürger, welede seit künkdadren,
okne vnterstütxung von Feite einer Vrmenbe-
dörde, in der Vemeindo wodven.

vas Vemeindebürgerreekt wird inKukunkt erlangt:
1. vured Krwerbung von Vruncleigentdum und xwei-

jädrige Kivwodnung in der Vomsinde;
2. durek künkjädrige ununterbroedene Kinwodnung,

im Konusse der bürgsrlieken Kdrenkädigkeit und
odne kelästigung der (Gemeinde.

Herr Präsident VlrMmer maedt aufmerksam, dass
es im Kingange deissen solle: «vas Komeindebürgor-
reedt bssàen » statt « » ; ferner sei im Zweiten
Ideile unter 1° xweijädrige und unter 2° künfjädrige
Kinwodnung xu setzen, was übrigens in der gedruckten
Vorlage bereits korrigirt sei.

Herr vr. Nâîeab erklärt, die Künkerkommission
sei aus praktisedev Kründen von den in der ersten
öeratdung angenommenen Anträgen des kirn. vr. Kobat
abgewieden. vem alten Kantonstdeil fedle die kreie

Vsrkâllàlullgen des Verkàssuugsràtliôs. — vêlibêratioll« àe

Niederlassung für die Vrmon, dader wäre seine Vrmen-
gesetxgebung für den dura unmöglied. ver Ltaat
müsse das Lürgerrsedt ölknen, dies allein ermögliede
die kreis Niederlassung und die gewünsedte neue
Kemoinde. Erweitert sied aber die kürgergsmeinde,
so müssen ikr auek die Kurgergüter überliekert werden,
mit andern Worten, die alte Lurgergemeinde muss
in der neuen eindeitiieken Kemeinde aukgsken.

Herr vr. stellt den Vbändorungsantrag,
den letxten Fatx dos ersten Vbsednittos xu streieben
und dured kolgendo Lostimmung xu ersetzen:

« Vuk die xu vertdeilende Ablösungssumme dabon
Vnspruvd diejenigen kurger, welede im dadre 1883
im Kanton kern idreu Wodnsitx datten. >-

Herr pkarrer /»-««/c glaubt, Vrt. 29 und /.ilk. I

des ersten Kdeiles des Vrt. 30 eutdalten im Krümle
die nämliede Lostimmung. Vued möodte er kür den
Krundbesitx die gleiede Krist xur Ki"werbung des

kürgerroedts wie kür alle andern Kinwodner, da nur
xu leiedt der Krundbesitx xur vmgedung der fünf-
jädrigeu Krist missbrauodt werden könnte.

Herr wünsedt Vutnadme dos Vorbedaltes
der Naturalisation, da der Artikel doed nur von
Kantonsdürgorn sprooden wolle.

Herr iÄ/ro vormisst die Krwädnung der Krauen.

Herr Präsident glaubt niedt, dass diese
besonders erwädnt werden müssen, da selbstver-
ständlied die Krau dem stände des Naunes kolge
mit alleiniger Vusnadme der politiseden keedto, es
sei dies niedt nur inländisedes, sondern internationales

Reedt.

Herr ÄerAe»- möedte aued im xweiten Vdoil den
Vusdrnek « Kantonsbürger » auknedmen.

Herr Präsident dält dies kür unnötdig;
kraglivd könne nur sein, ob, wenn ein Fedweixer-
bürger die Naturalisation wünsede, die künkjädrige
Krist erst xu lauten ankange oder ob die krüdsrs èûoit

der Kinwodnung mitxuxädlen sei.

Herr bemerkt, bei einem Kantonskremdon
könne von einer « kelästigung der Kemeindo » gar
keine Kode sein, und wünsedt dader Krwädnung der
Naturalisation in einer neuen Eitler 3 : « dured Vuk-
nadme in das Kemoinclebürgerroobt unter Vorbedalt
der Naturalisation mit Kinkauk. »

Herr WiAAeker glaubt aued, die xweite l lallte des
Artikels bexiode sied nur auk Kantonsbürger, und
möedte dader ebenfalls die Naturalisation erwädneu.

Herr Präsident Kruäö»' beantragt, diese Kragen
bei Vrt. 6 xu bodandeln und dier bloss darauf xu
verweisen.

vie Vu träge der Herren und werden
mit Nodrdeit angenommen.

Herr beantragt Kallenlassen des l'nter-
sediodes xwiseken Kruudbesitxern und Niedtgrund-
besitxern. ^udem wünsedt er im xweiten Kdeil die
Lloustituauts. 51
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LinsvImltunF lies >Vortss
dürFerreeüt.

neue » vor Gemeinde-

Herr ârovA beuvtruFt eventuell uueli in bilker 2

des ersten Gliedes zu suFen: « oüne HelüstiFUNF der
(Gemeinde, » indem sued Krunddesitzer, vvievvold
nur kleinere, vielldeü von den (lleineinden unterstützt
werden.

^1/>SàMMAWA.

1. Einverstanden ist man, dass die >Vorte « im
Llenusse der ImrFerlieüen LürenlüüiFkeit und oüne
IZelüstiFunF der (Gemeinde » unvü tür den tllrund-
lissitz Feiten sollen, und duss dus XuntonsbürFerrevüt
uuek tür den zweiten ^bseünitt Feiten solle.

2. ?ür UnterseüeidunF z^viseüen (llrundüesitz und
XielitFiundbesitz 18 stimmen.

K'ür K'uIIsnlussen dieses Unter-
seüiedes II »

^rt. 30 ist somit unter Vordelmlt underer Heduk-
tion unFenommen.

Der àtruF des Herrn MAêer, den àt. 29 nuek
dem àt. 30 /.u setzen, vvircl unFenommen.

!8vüluss der LitzunF: 12 ldlir 45 Ninuten.

IVIatili/s, t ürsp.
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Protokolle
der

VopbepatliunKskommission clss VerfassunAsiatlies.

I)l6Ì88ÌK8W 8àlINA.

Ilittwoà âon 13. ?sbruar 1884,

Vormittags 9 Ilbr,
im äussern Ltandesratbbause in Lern.

Unter dem Vorsitce des Herrn àtionalratb

Vbwesend mit Lvtseduldigung die Herren Or.
/lavier und Kâup.

lî»l^«^<»it1 rrirrì»g :

Vuixeillchv Xlltüu»K8ssülei'.

àt. 35.

In denjenigen Osmeinden, in wvleben eine Steuer
/u kestreitung der ötkentlieben Oemeindebedürknisse
erboben wird, dark keine Vertbeilung von blutjungen
irgend weleber ^rt stattlinden.

In denjenigen Oemeinden, in weleben àtjungen
vertheilt werden dürfen, ist dureb ein Oesetc Vor-
sorge cu trelken, dass dieselben vorzugsweise den
ärmern im Oemeindskecirke wobnenden (Gemeinde-
dürrern cukommen.

à 35».
Unter allen Umständen ist den gegenwärtigen

blàniessern dis /.n ikrem Absterben alljäbrlieb der

îertk ibrer blutjungen naeb den cur ^eit des
Inkrafttretens der Verfassung bestellenden Legle-
menten cu entriebten.

Kleber diese Anträge rekerirt blâmons der Lunker-
Kommission Herr Lräsideut Fawner. Oie Orage,
eine böebst sekwierigs, sei sekon vielkaeb erörtert
worden und könne je naeb der grundsätckeken ituk-
kassuug in gutem 'Irenen versekreden beantwortet
werden, am allerwenigsten amLlatce sei die Leiden-
sebakt, mit der von gewisser Leite in dieser Laebe
gekoekten worden sei. vie Hauptfrage sei, ob die
bürgerlieben blutcungsgüter nocb beute den ötkent-
lieben O/àweeken dienstbar gemaebt werden dürken
oder ob Sie naeb und naeb private Lorporationsgüter
mit personaler blutcungsbereebtigung der Ourger ge-
worden seien. Lei den Vussekeidungen seien diese
Outer jedenfalls niebt als reine Lrivatgüter bebandelt
worden, sonst bätte man sie weder untbeilbar
erklären, noek einer Oemeivde Zuerkennen können,
welebe mit ölkentlicken Attributen ausgestattet war.
^Venll man nun in Aukunkt eine einbeitlicbe Oemeinde
daben wolle, so müsse die bisberige Lurgergemeinde
in der neuen Oemeinde aufgeben und das Vermögen der
Lurger- und Linwobnergemeinde auf sie übergeben,
wobei immerkin aus Lilligkeitsrücksiebten den bis-
kerigen blutcuiessern bis cu ikrem Vbsterben der
fernere Oonuss ikrer blutjungen cu gestatten wäre.
Lin soleber Lompromiss sollte von dedermann ange-
nommer» werden können.

Dieser Vusebauung der Lüukerkommission
principiell entgegengesetzt sei die ^.nsiebt, die
Lurgergemeinde babe an ikrem blutcungsgut Lrivateigen-
tbum erworben in cksm Liuve, dass es ibr aussobliess-
lieb verbleiben müsse, aueb wenn sie jeden ötkent-
lieben Obarakters entkleidet werden sollte, der Staat
babe kein Leckt mekr, die Verwendug der Lurger-
güter cu allgemeinen örtlieken Zwecken cu verlangen.
Das Verküguvgsreebt über jene stebe vielmekr eincig
und allein den Bürgern cu naeb Nitgabe der Vus-
sedeiduugsverträge. Nit dieser Vukkassung sei aber
— käkrt Herr Lrunner kort — eine grosse Oekabr
verbunden, indem man mit der Erklärung der blutcungs-
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güter als reine Krivatgüter diese xugleiek aucb als tbeil-
dar anerkenne. Line Kbeilung sei ader entscbieden xu
verwerten, inàein sie dem Kinxelnen niekts vütxe,
dem allgemeineü VVobl ader bückst sedätllied sei. Au
einer soleden Kbeilung ader kükren die Anträge der
Herren von steifer uncl dless. Die Antragsteller
selbst wünscbeu xwar (liese Kouseczuenx clurcd ^uk-
nabme <ler Dotbeilbarkeitserklärung cler burgerlicken
Kutxungsgüter xu verineiilen, allein in ^Virklicbkeit
würde die Nackt cler Dmstände, wie seiner Aeit bei
den Recbtsamegütern, krüder oder später dock daxu
kübren.

In clieser Krage sei jedenfalls ein grundsätxlicber
Kntsekeid notbwendig, über untergeordnete tragen
in cler àstubrung dünne man clann immerbin einen
Kompromiss sedliessen. — Die Vorscklägc des Herrn
Dr. Kvbat seien von cler Künkerkommission baupt-
säeklied desswegen abgelebnt worden, weil sie clie

neue Kemeinde allxusebr belasten würden und dem
Kinxelneu cloed von geringem Kutxen wären. Im
Klebrigen verweist Herr Rrunner auk die von idm
über diesen Kegenstand gescdriebene Lcbrikt.

Herr «cm Ksic/er begründet folgende von idm uncl

Herrn eingebrackten Vvträge:

Vrt.
Die bisberigen Rurgerscbakten uncl burgerlicken

Korporationen besteden als Korporationen kort. Idr Ver-
mögen ist idnen als untdeilbar gewäbrleistet, und es

stedt idnen unter cler àksicbt cles Staates aus-
sedliesslied clie Verwaltung clesselden xu.

Der Krtrag dieses Vermögens wird ferner seiner
Restimmung gemäss verwendet, dedocb sind daraus
vorab die Kosten der àmeuptlege idrer (Corporations-
genossen xu bestreiten.

Ks stellt der Korporation frei, idr Vermögen, unter
VVakrung besonderer Ltiktungsxwecke, der Kinwobner-
gemeinde (krtsgemeinde) abzutreten.

Die Reglements über die Verwaltung der Dor-
porationsgüter sind innert dreidabren derkenebmigung
des Regierungsratbes xu unterbreiten. Die Kutxungs-
bereebtigung soll auk alle in der scbweix. Kidgenossen-
sebakt wobnenden Lorporationsgenossen beiderlei De-
sebleekts, unter Vorbebalt des reglementariseken
Alters, ausgedebvt werden.

Aur Regründung dieser Anträge bringt Herr
vo»r Ksic/cr an: Kr anerkenne, dass man auf beiden
Seiten aus Ueberzeugung und in redlicker Absiebt
die vorliegende Krage untersuebe. Vllein vor Allein
müsse man Küeksicbt nebmen auf das, was das
Recbtsbewusstsein des Volkes im Krossen und Danken
uns sage, dedenkalls können in dieser Krage die
àscbauungen sebr auseinander geben, wie sekon die
erste Leratkung nur Kenüge gezeigt bade. Verträge
xwiseben Kemeinden seien ebenso sebrxu aebten als
solcke xwiseben Drittpersonen. Kack den Anträgen
der Künkerkommission trete ansebeinend keine we-
sentlicbe Aenderung ein, im Krunde aber ünde doeb
eine KVegnabme der Küter bier und eine Autbeilung
derselben dort statt. Der Standpunkt der biersei-
tigen Antragsteller sei einkaeb folgender: Die H.us-

sekeidungsverträge seien uuanfgebtbare Kivilverträge;
dies sei aueb die àscbauung des Volkes im Vllge-
meinen. Kine andere Auffassung wäre eine Kekabr

kür die Noral des Volkes, indem sie seinen Klauben
an das Reckt erscbüttern würde. — Dagegen sollen
die Rurgersebakten in Aukunkt nickt mebr Kemeinden
beissen, sondern Korporationen, was sie grossentbeils
in unserm Kanton scbon seien.

Die Kntstebung der Kemeinden sei eine sebr ver-
sebiedene gewesen; die Küter besteben nicbt mebr
überall; an einzelnen Orten seien sie ganx, an an-
clern tbeilweise vertbeilt worden. Kun wäre es eine
Dnbilligkvit, wenn diejenigen, welclcv die Küter xu-
sammengebalten, also die Kbrlicberen oder die
weniger Rükügeu, leiden sollten. In jedem einzelnen
Kallv genau die Kntstebung der Küter nacbxuweisen,
sei tbeils geradexu uninöglicb, tbeils würde ein solcber
Versucb einer Nenge von Rroxessen und andern Niss-
ständen rnken.

Ilinsicbtlivb der à Kàr sollte eine
Verständigung inöglivb sein. Ris jetxt seien vielkacb
Döbölstäude vorgekommen, wie cler, dass in einzelnen
Rurgergemeinden dieDarger einkaeb aukibre Kutxnngen
sieb verlassen, wäbrend ibre armen Vngebürigen von
der betreübnclen krtsgemeinde oder dann von einer
andern unterstützt werden müssen.

In Ankunft sollen Kigentbum und Verwaltung der
Kutxungsgüter bei der Rurgergemeinde bleiben nacb
Nassgabe der Vussebeidungsverträge, daneben aber
solle sie die Ktlege ibrer ^rmen übernebmen und
erst nacb stiktungsgemässer Denutxung der Küter
einen allkälligen Deberscbuss vertbeilen dürfen.

Im Kernern sei nacb diesen Anträgen die Klutxung
niolct mein- an den VVobnsitx in der Kemeinde ge-
bunden; in Kolgs dessen werden viele Klagen über
Litten auk dem Rurgernutxen, Krübbeiratben um des

liurgercnitxens willen etc. sobwinden.
Kerner sei die Nöglivbkeit gegeben, dass die

Rurgergeineinden ibre Köter freiwillig der Orts-
gemeinde abtreten, was versebiedene Kemeinden bald
tbun werden, um weniger Vrbeit xu baben.

Diese Vorscbläge bieten eudlicb einen grossen
Vortbeil kür den dura, indem sie an seinen Verkält-
nissen beinake nickts ändern würden. Votant wünscbt
xum Lcblusse, dass man den praktiscben Roden nicbt
verlasse, das kereebtigkeitsgekübl des Volkes sekone
und die Kebote der Klugkeit nickt ausser àgen
lasse.

Herr Dr. àVàad glaubt, dass die Anträge von Steiger-
Hess bald xur Vuklösung der Rurgergemeinden tübren
werden und könnte sie daber als Debergavg xur c(uk-

bebung derselben begrüssen. Allein diese Vorscbläge
können uamentlicb vom dura nicbt angenommen wer-
den. Dort besteben vielkacb gar keine Rurgergemeinden
mebr, anderwärts sei das System der « Kommunes
mixtes » eingekükrt und die nocb bestellenden Lurger-
gemeinden seien vielkacb kür das ökkentliekö IVokl
eingetreten, so x. L. im /crmenwesen, beim Lau der
durababueu etc. Nit diesen Vorseblägen sei im dura
keine Venderung im Interesse des gemeinen ^Vobls
denkbar. Lekalke man die einbeitlicke Kemeinde ganx
und voll nacb den Anträgen der Künkerkommission
und der dura würde xukrieden sein.

Derr Kräsident âârîôr erinnert daran, dass es
sieb jetxt xuuäekst um die grundsätxliede Leratbung
bandle.
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Herr Werter sekätzt seine engere Beimatk, à«
kmmenìkal, glücklick, dass sie keine Burgergüter be-
sitze. Leberail seien krüker alle burgerlicken Leckte
nickt an clie kerson, sondern an den Brundbesitz ge-
bunden gewesen, sovvokl in den Städten, als auck in
den Landgemeinden, mit andern dorten, die Burger-
guter seien krüker kigentkum der Lerritorialgemeincle
und nickt der Lersonalgemeinde gewesen, Vuek alt-
Landammann Llöscd kabe dies in seiner zitirten
Lroseküre averkannt und es als unreckt angeseken,
dass die Büter der alten kealgemeinde an die Bürger-
gemeinde übergegangen. Im Interesse des öffentlicken
Wokls kabe man sckon okt Leckte umgestossen, deren
Inkaber sie kür woklerworbene gekalten kaben Ckwing-
kerrenstreit, klösteraukkebuvg, Lettelordvuvgen, Id-
«zuidation der Geboten und Bodeozinse etc.). Ueber
die recktlicke katur der Burgergüter kerrcksn im
konservativen wie im radikalen Lager ganz versckie-
dene Vnsckauuvgen. 8o kabe bei der Lundesrevision
von 1872 der konservative Waadtländer kambort den
Vntrag eingebrackt, dass in der ganzen kidgenossen-
sckat't kein Lurgernulzen vertkeilt werden dürt'e, so
lange in der betreffenden Bemeinde Wellen zu öffent-
lickkn Zwecken bezogen werden, vie Vussckeiciung
von 1852 kabe sick nack den damaligen Verkältnissen
vollzogen, keute aber seien die öffentlicken kedürk-
nisse nickt nur zaklreicder, sondern auck viel grösser
als damals. Die Lurgergutskrage kavge auk's kvgste
mit dem Vrmenwesen zusammen, so dass die Lösung
der keutigen krage auck die Biundlage bilden werde
kür die Lösung der Vrmenkrage.

Herr WersoA erklärt sick mit den Anträgen der
Herren von Steiger und Bess einverstanden, denn
er glaubt, die Vunakwe der Anträge der künker-
Kommission würde sicker zur Verwertung der ganzen
Verfassung kükren.

Herr L/e«s sagt, er strebe im Brande das Mm-
liebe an, wie die künkerkommission, nur möckte er
auk einem andern, billigeren und kriedliekeren Wege
au s Ziel gelangen, kaek seinen langjäkrigen öv-
obaektungen seien die Burgergüter kein Blück kür
ein Bemeinwesen.

Herr Bräsident //rurtucr glaubt niekt, dass die
Vnnakme der künkeranträge viele Brozesse kerauk-
besckwören würde, indem ja die Brundlage in den
Vussckeidungsverträgen gegeben sei. Der Vntrag
Kambert bei Vulass der ersten Lundesrevision sei

ganz riektig, aber damals das Banzs gekäkrdeud
gewesen und deskalb beinake aussekliesslivk von den
Begnern der kevision unterstützt worden, und zwar
um diese zu kalle zu bringen. kndliek solle mau
sieb küten zu sagen, wegen dieses oderjenes kunktes,
mit dem man niekt einverstanden, werde die ganze Ver-
kassung verwerten werden, am Bude könne man ja,
um dieser Alternative aus dem Wege zu geben,
gruppenweise über den kntwurk abstimmen lassen,
was überkaupt viel demokratiscker als die Vbstim-
mung in globo sei.

Herr WiAAeösr spriekt kür die Vnträge der künker-
Kommission und berukt sieb auk alt-Lundesratk Hubs,

das Beispiel der romaniscken Sekweiz und auk Scdaff-
bansen, weleker Kanton sckon seit 1852 verkassungs-
massig dasjenige kabe, was wir mit diesen Anträgen
anstreben.

Herr dâ'ssaàt erklärt die Vnträge der Herren
von Steiger und liess als unannekmbar kür den dura.
Votant stimmt zum Vntrag der künkerkommission
kauptsäeklivk wegen des glücklieken Ineinander-
greikens der Bemeindeorganisation und derjenigen
des öffentlivken Ilnterstützungswesens, sowie wegen
der krmöglivkung der kreisn Niederlassung im ganzen
Kanton. Der liberale dura wolle die Kinbeit des

ganzen Kantons im Vrmenwosen, sobald die Be-
meinden, weloken die Unterstützung obliege, die
nötkigen Kittel erkalten, den neuen Vnkordorungon
genügen zu können, und sobald dem Vrmen wie
dem keicken das Leckt kreier Niederlassung im
ganzen Kanton gesickert werde. In den Anträgen
von Steiger-IIoss liege ein küvkzug und Widerspruek,
da Herr von Steiger in der ersten Beratkung durek
krleickterung der Zulassung der kinwokner zum
Lurgernutzsn die Lurgergemeinden öffnen wollte,
wäkrend er sie beute in eine kermetisek abgesvklos-
sene Brivatkorporation umwandeln wolle, kotk-
wendiger Weiss würden dadurek die Burgergüter
ikres öffentlicken Bkarakters gänzliek entkleidet und
ikrem ursprünglicken Zwecke, die öfföntlieken Vus-
gaben, namentliek die Vrmenpffege zu bestreiten,
vollständig entfremdet. Bann können diese Büter
unter die bereektigten Kamillen vertkeilt werden und
die kinwoknvrgemeinden werden die Vusgabev kür
die Vrmen mittelst Steuern decken müssen.

kür den kall der Vnnakme der Vnträge von Steiger-
Hess bekält sick Herr dolissaint das keelit vor, ^iu-
satzanträge zu denselben zu stellen.

Herr Wrom/c kofft auk kinigung zur Lösung der
Lurgergutskrage auck auk dem Loden der Anträge
von Steiger-Ilkss. Darüber seien ja VIle einig, dass
die Burgergüter erkalten werden müssen, nur in der
krage über ikre Verwendung gebe man auseinander.

km eine kinigung zu ermöglieken, stellt Herr
krank folgende Vbänderungs- beziekuugsweise kusatz-
anträge:

1. Vm knds des letzten Satzes seien die Worte:
« beiderlei Besckleekts unter Vorbekalt des reglemen-
tariseken VIters » zu streiekeu und dakür zu setzen:

Wo/?/' >.

2. kventuell sei folgend« Kusatzbestimmung auk-
zunekmen: « Das Wor/?or«tw»?sorA«m, «eeêc/ms die ker-

der Wor/ior«tiomsA«ter i-esorAt, ^esie/ì«»îAS«>eise
«der derselben /?ese/diesse» àwn, îvird «us
de»» Wor/mrâ'omsKNAe/mmAen Aeöddet,
msielie à der (remsàde

3. Vin knde des dritten Vbsatzes sei naek « ab-
zutreten » noek folgender Satz beizufügen: « à diesem
Kbdie soii dem Krme«Aîd der Bemàde «t-e^iAsàs eà
Drd<e? des />eà kermöAems âAeâeiii îeerdew.»

In erster Linie will zwar Herr krank zu den
Vnträgen der künkerkommission stimmen, doek glaubt
er, auck die Vnträge von Steiger-IIess kükren zu dem
nämlieken î^iele, nämlivk zur Abtretung der burger-
lieben kutzungsgüter an die kinwokvergemeinde,

Verdaoàluuge» àes Veràssuugsratdes. — Délibérations às I» (Zonstituants.
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nur sei der erste >Veg kàer als der /weite, dafür
über auk diesem die Abtretung eine freiwillige, nut
jenem eine erzwungene.

Nit Büeksiebt uuk dis grundsät/diebe Versebieden-
beit der zwei einander gegenüberstellenden systems
wird ant den Antrag des Herrn Präsidenten Bruvner
beseblossen, sieb darüber svblüssig zu maeben, wie
weiter zu progrediren sei.

vakür: sieü vor Allein darüber
auszuspreeken undzu entscbeiden,
auk weleber Drundlage die Detail-
beratkung vorzunebmen sei Drosse Vlebrbeit.

Berr NàisberA erklärt, beute für die Anträge
von steiger-Bess zu stimmen, um niebt das ganze
Verkassungswerk zu gekäbrdeu. sobald wir die
Initiative baben werden, werde scbon der günstige No-
ment kommen, die Burgergutskrage kür sieb gründ-
sätzlicb zu lösen. Bebrigens ermöglieben auek diese
Anträge die freie Niederlassung, was ein grosser De-
willn sei.

Berr KeiFer verwabrt sieb gegen die Anlage,
den Rückzug angetreten zu kabev.

BöstimmunA
darüber, ob man auf Drundlage der Anträge der
bunkerkommission oder derjenigen der Berren von
steiger und Bess weiter beratben wolle.

Dür Dintreten auk Drundlage der
Anträge der Dünkerkommission 12 stimmen.

bur Dilltreten auk Drundlage der
Anträge von steiger-Bess 13 »

Herr Präsident /?ruäör gibt die Erklärung zu
Protokoll, dass er als Präsident niebt gestimmt babe ;

andernfalls würde sieb stimmengleiebkeit ergeben

baben. — dedenkalls, fügt Herr Brunner bei, werden
die Anträge der unterlegenen 12 als Ninderbeitsantrag
vor den Verkassungsratk gebraebt werden.

Ds wird sebluss verlangt.

bur Dortkabren 12 stimmen.
» sebluss 11 »

Herr Ferner stellt folgenden Ausatzantrag zu
Absatz 2 des Antrages von steiger-Bess.-

« Der Drtrag dieses Vermögens wird seiner Le-
Stimmung gemäss verwendet, dedoek sind daraus
die Kosten der ^.rmenptlege (Korporation«- und De-
meilldsarme) zum Voraus zu bestreiten. »

In Begründung dieses Antrages sagt Herr Berger,
mau babe s. A. anlässlieb des bekannten Damlinger-
Bekurses gesagt, der Burgernutzen dürfe an
auswärts wobnende Bürger niebt versendet werden, weil
ein solebes Verkabren rasek zur Dbeiluog der Burger-
güter kükren würde, statt dies in Aukunkt zu tbun,
solle man lieber die ortsanwesenden ^rmen. seien
sie Burger oder niebt, aus dem Lurgergut
unterstützen.

Bier wird abgebrocben.

sebluss der Litzung 12'/« Bbr.

/4er /'roto^oêê/'Mrer.
L. IVIattk^s, Dürsp.
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Protokolle
der

VordepatliukiAs^ommisZion ciss V6pfa8sunAspá6s.

(^xvSibs Vsrs.ànnA.)

Linunli6l-eÌ88ÌA8te 8àun^.

vonnsrstsg äsn 14. ?ebruar 1884,

Vormittags 10 Vs là,
im äusser» Standesratbbause iu Lern.

Voter clem Vorsitz des Herrn Kationalratb

Ls keblt bliemand.

vm-xei-Iielie Diut/uuss^xütvi-.

(portsst-nmg.)

Herr -/uàaà stellt zu àeu gestern angenom-
meueu àtrâgen «ter Herren vo» Ksiger und Ässs
folgende ^usatzanträge:

àt. 30^.
Iu den Demeinden, wo eille Steuer zu Lestreitung

der ^rmenpâege erboben wird, ist der Krtrag àer
Lurgergüter, naeb ^bzug der Vnterstützungskosten
für die burgerlicken Vrmen, bis zum Lelauke dieser
Steuer und im Naximum vou V? V«», äer Kinwobner-
gemeinde abzutreten.

Vrt. ZV''.
Das Lurgerrecbt soll in ^ukunkt auk Verlangen

ertkeilt werden:
1. denjenigen Kantonsbürgero, weleke seit zwei

dabren ill äer Demeinde wobnen uuä daselbst
Drundeigentbum besitzen uaä im Denusse äer
bürgerlieben Lbrenkäbigkeit sind;

2. denjenigen Kantonsbürgern, weleke seit künk
dabren okne Vnterbreekung und obae Lelästi-
gullg der Vemeillde daselbst niedergelassen
und im Denusse der bürgerlieben Lkrevkäkig-
keit sind.

Die Lurgerauknabme von Kantonsbürgern, welcbe
niekt in diese zwei Kategorien gebären, sowie von
Kantonskremden, ist dureb das Desetz im Sinne der
Krleiekterung der Lurgerreebtserlangung zu ordnen.

Herr Präsident Gunner glaubt niebt, dass diese
Vnträge vereinbar seien mit den gestern angenommenen

Vorseblägen der Herren von Steiger und Hess.
Sie nebmen so ziemlick den gestern abgelekuten
Standpunkt der püvkerkommission ein.

Herr -/c>Ià«à kübrt zu Legründuvg seiner
Anträge an: Das von der pünkerkommission müksam
ausgearbeitete System, welebes zu einer Dösung der
mit einander so eng zusammenkängenden prägen der
Vemeindeorganisation, der Vrmenunterstützung und
der freien Niederlassung gekübrt bätte, sei dureb die
grundsätzlieke Vnnakme der Anträge von Steiger und
Hess umgestürzt worden. Dureb Sekliessung der
öurgergemeinden und dadureb, dass man ibre Düter
aueb kernerbin ibrem ursprünglicben Xweeke, die
ölkentlieben Drtsausgaben zu bestreiten, entzieben
wolle, werden die 1833, 1846 und namentlieb 18S2
begangenen Kodier und Vnbilligkeiten zum Kaedtkoile
der Kinwobnergemeinde von Keuem gutgebeissen.
Kamentliek kür deu dura sei der gestrige Lesebluss
unannekmbar. — Vm die Verbandlungen zu verein-
kaeben und um ein Kinverständniss zu fördern, er-
klärt Votant, kür den Vugenbliek nur auk seinem
ersten Ausatzartikel 30«. bestellen zu wollen. Wenn
die Kommission diesen Vrtikel annebme, so können
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à liberalen Vertreter à dura mit medr krkolg auk

Vereindeitliedung und Vnnadme der neuen Verkassung
dinwirken.

Herr ZevAov erklärt, dass er grundsät-dicd mit
Derrn dolissaint einig gede und stellt den Vntrag,
den Vrt. 30 a. des Herrn dolissaint mit Streiedung der
Vierte: «und im Naxiwum von '/s "/<>»» anziunedmen.

Herr kräsidevt I?vwwwov glaubt, man linde gestern
ein vollständiges System grundsàliek angenommen,
so dass jet/t keine wesentliede Venderung medr
möglied sei, dagegen bedalte aued er sied die gründ»
sàliede Bestreitung im Verkassungsratde vor, und ant
diesen Standpunkt sollten sied alle seine Gesinnungsgenossen

stellen.

Herr MAAàv bestreitet die Riedtigkeit dieser
Vnscdauung; jedenkalls könne man deute besedliessen,
dass ein kkeil des Ertrages der burgerlieden kàungs-
guter der Vrmenpâege su Kute kommen solle.

Herr von Ks»Asv ist der gleicden Vnsiedt wie
Herr Präsident Lrunner; das Lastern, wie es gestern
angenommen worden sei, müsse man unverändert vor
den Verkassungsratd bringen, Doed solle damit niedt
ausgesedlossen sein, aucd das andere System dem
Verkassungsratde vorzulegen.

Herr I?evAev tdeilt die Vusiedt des Herrn kiggeler,
namentlied binsiedtliek der Vrmenxüege, da M sedon

jetxt die Lurgergemeinde an die tasten der örtlieden
Vrmenpllege etwas beitrage.

kbenso Herr -/odissàt. IVenn gar kein Beitrag
der Burgergüter an ökkentliede Zwecke bescdlossen
werde, so sei an eine Vnnadme der Verkassuug, wenig-
stens im dura, gar niedt su denken. Irgend ein Vus-
gleicd müsse gekunden werden.

Herr DsvAev siedt seinen Antrag su Künsten
desjenigen des Derrn dolissaint surüek.

Herr k,Isössev erklärt, der Antrag von Steiger-
Hess sei das Ultimatum der burgerlied Kesinuten;
werde dieser wieder angetastet, so bedalte er sied
vor, einkaed die Leibedaltung des Vrt. 69 der jetzigen
Verkassung su beantragen.

Herr von Ikovâ ist ebenkalls der Vusiedt, man
solle kür jetst die beiden Systeme unverändert lassen
und den kntsedeid des Verkassungsratdes darüber
gewärtigen.

Vnderer Vnsiedt ist Herr Dr. Zâen. Debrigens
bestede kein so grosser Dntersedied swiseden dem
keutigen Vntrage von Steiger-Dess und dem Vntrag
dos Krstern bei der ersten Leratdung. Vued der
deutige Antrag sei gar niedt so bedevklied weder im
Krossen und Kansen, noed kür den Kanton im VII-
gemeinen, noed endlick kür die Stadt Lern, welede
ikro gavs besondern Verdältnisse dabe.

Herr MMsIev weist darauk kin, dass niedt nur
die speciellen Vrmengüter, sondern die allgemeinen
burgerlieden kutsungsgüter naed dem V ntrag von Steiger-
Hess su ölkentlieden, besiedungsweise su Vrmensweeken
verwendbar erklärt würden.

Bereinigung âss Vntrages von Lleigor-IIsss.

2. ^ldsàîtt.

Herr Xz,vo beantragt naed dem ersten Satse bei-
sukügen: « ^eÄocd «st «àew dte nener Ke-
NoSSöN NNtöVSKAt. »

Lei Vbscknitt Z möedte er beikügen:
«, « sn stKattiâ aner/cKnnten K i/tnnAssîosotîen, »

d. « sn àn à ^.dsoàitt L awAeAedswow nnÄ âckovw

o. «2)ie AeFôNîoàtlA 2?eveâîAten d?eidew des â
Mvem ,/tdstorden em Konnsso cter disdov do-

F?oAsnen àànAon. »

Herr 2ViAAoêev dält die Vnträge des Herrn Zyro
kür übertlüssig, naeddem das System von Steiger-Dess
einmal angenommen sei. dedenkalls sei das Verbot
der Vnnadme neuer Kenossen niedt anwendbar auk

Zünkte, d. k. auk Korporationen überkaupt.

Herr Zvwwwev glaubt, mit der Vuknadme derartiger
Bestimmungen würden die Lurgersekaktev noed medr
gestärkt.

ks wii d VldstimmwwA besedlossen.

Herr ^iekt seine Zusatcanträge Zurück unter
dem Vorbedalt, im Verkassungsratke seine besondern
Vnträge cu stellen.

Herr vow IkovM beantragt, die Kommission solle
beide Systeme, ^lodiükationen vorbedalten, gleiedsam
als Nedrdeits- und i^inderdeitsantrag vor den Ver-
kassungsratd bringen.

Dieser Vntrag wird mit grosser Nekrkeit ange-
nomme».

Damit ist Vbsednitt 1 des Vntrages von Lteiger-
Hess unverändert angenommen.

Z. ^ddssdwitt.

kür kestdalteo am Vntrag von Steiger-Dess
16 Stimmen.

kür den Zusàantrag dolissaint-
Lerger 12 »

A. ^tdsodwitt.

kür den Zusàavtrag krank 3 Stimmen.
Dagegen Krosse Idedrdeit.

4. ^ldseàà
kür die Redaktion von Steiger-

Less 13 Stimmen.
kür die Redaktion krank «per

kopk» 10 »

Dorr vow KeiAev erklärt, er nedmo den dritten
Zusàartikol des Dorrn krank an, und die Ver-
Sammlung stimmt mit grossem Nedr bei.

Dieser Zusàartikel lautet:
«Das Korporationsorgan, weledes die Verwaltung

der Korporationsgüter besorgt und eventuell über
Vbtrotung derselben besedliessen kann, wird aus
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den stimmtabigen korporationsangebörigen gebildet,
welede ill der Oemeinde wobuen. >

Derr Präsident I7?'u>îus»' beantragt, die kommis-
sion möge sieb ^stxt vertagen, bis auf Orundlage
der iill Oemeinde- und Xntxungsgüterwesen ange-
nommenen Orundsätxe »eue Vorsebläge werden Ze-
maebt sein.

Herr Dr. i8eàad ist mit dem Vntrag in> Vllge-
meinen einverstanden, glaubt aber, ill dieser Dinsiebt
soi die kürsorge der kidgenossensebatt notbwendig.

kür den ^usatxartikel des Herrn Derxog
Kresse Mebrboit.

Oie Herren Zz/ro und beantragen, beute
llveb den lîeterendumsartikel und den Vbsebnitt
Volkswirtbsobatt xu bereinigen. Im klebrigen ist inan
einverstanden, das Vrmenwesen xu neuer Vntrag-
Stellung nn eine Kommission von 5 Mitgliedern xu
verweisen, wolebe dureb das Präsidium bexeiobuet
werden sollen.

Herr KterssA stellt und begründet einen Ausatx-
antrag xu Vrt. 8. Dieser Ausatx lautet:

«Der Volksabstimmung unterliegen:
1. VIle Oesetxe.

ks dark kein Oesetx dem Volke xur Abstimmung
vorgelegt werden, bevor sämmtliebe daxu gebörenden
Vollxiebungsvorsebrikten erstellt und veröttentlicbt
worden sind.»

Herr VtsrsoA glaubt, dieser Zusatz: entsproebe den
Wünseben der grossen Mebrbeit des Volkes, und es

liege im Interesse einer mögliebst raseben Oesetx-
gebung, Vlies xu tbun, was die Verwertung eines
okt mübsam ausgearbeiteten Oesetxos verbindern
könne.

WÂàmANA.

kür Zurückkommen ant Vrt. 8 im Kinne des
Herrn Derxog 9 Stimmen.

Dagegen 12 »

Aur Wioderboratbung gelangt ein ^usatxartikel
xum IX. Vbsebnitt der Verfassung, welober also
lautet:

VIs eigener Vrtikel: «Der Staat überwandt und
ordnet, unter Mitwirkung der Oemeinden, das
Oesundbeitswesen, um der kntstebuug und Ver-
breitung von krankbeiten bei Mensoben und Vbieren
vorzubeugen und entgegenzutreten, unter Vorbebalt
von Vrt. 69 L. V. »

^ur Legründung der Wiedererwägung tübrt der
Vntragstellor, Herr VterssA, an, dass in der Kitxung
vom 7. d. M. nur 17 Mitglieder der Kommission
anwesend gewesen seien, von weloben 8 tür, 9 gegen
seinen Ausatxartikel gestimmt baben. Ssitber babe
der Volksverein Sumiswald eine kingabe an den
Vertassungsratb in diesem Sinne beseblossen.

Verbàuàlullgsa àes Vertassuagsratbes. — OölibSratioas 4s

Derr Velöer wünselit, dass mau noebmals aut den
^usatxantrag des Derrn Herzog xum koterondums-
artikel xurüokkomme, weil versebiedene Mitglieder
momentan abwesend gewesen seien.

Dorr kräsidont ^ruttiîer ist einverstanden damit.
Im Ausatx selbst möobte er aber eventuell statt:
« » sagen: « Dàste und ker-
orànnAsn», uin bei den einmal angenommenen
Dexeioknungen xu bleiben.

Derr ÂàoA sebliesst sieb dieser kedaktion an.

Die Herren Dr. K'àeak und spreobon gegen
den Vntrag; ersterer bskürebtet Sobwierigkeiten, weil
man niobt alle kinxelbeitenvorausseben könne, letxterer
gibt xu bedenken, dass das beantragte System èieit
und Oeld in sebr bobem Masse in Vnspruob nebmen
werde. Das beste Mittel gegen ein vertebltes Oesetx
sei die Initiative.

Herr I'M«- möebte nur die VeröKentlivbung der
Dekrete und Vollxiebungsverordnungen im Amtsblatt,
statt der kostspieligen Vertbeilung an alle stimm-
bereebtigten Lürger. kine Venderung der Dekrete
sollte der Orosso katb immer erst naeb einer go-
wissen Aeit, x. k. naeb Z Monaten, vornekmen
können, wenn wirkliobe, niebt etwa bloss vermeint-
liebe Dobelstände xu Vage getreten seien.

Herr Aâi betürebtet von dieser Vsrölkentliebung
im Amtsblatt einen novb grössern Wirrwarr, eine
grössere K^stemslosigkeitund eine vermebrto Wübloroi.

Herr AersoA bemerkt, dass die Vmtsblätter aueb
in die Hände der Oemeindebobörden kommen, wolebe
die riebtigen Organe xur Vnkklärung des Volkes
seien.

Herr K'ràusberA wünsvbt das koterondum ganx
und voll und stimmt xum Vntrag des Derrn Dsrxog,
welebor es allein ermögliebe, dass das vielläeb go-
sebwundene Zutrauen des Volkes in die Lebörden
wieder xurüokkebre. Votant gebt noob weiter und
nimmt seinen in der ersten Deratbung gestellten Vn-
trag wieder aut, wonaeb « auâ Dàete uwd Kott-

NtUNA. »

Dorr Präsident votirt in gleiebom Kinne
wie Dorr Kabli. Man werde aut dem vorgeseblagenen
Wege das Volk mit administrativen kinxolboiten ganx
übersättigen, kine Vndeutung über die Vustübrung
Voustituauts. 63
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àer Desàe, wie man sie sieb denke, in der Lotsebakt
des Drossen katbes genüge vollkommen; daneben
müsse man sieb aber vorbebalten, die Dekrete und
Verordnungen, wenn es noting werde, obue vorberige
Volksankrage i!U ändern.

llerr ron Keiner erklärt es als unmöglioli, alle
Verordnungen, welebe kolge eines Desàes sein
können, revütüeitig, also mit dem Deseàe selbst,
auszuarbeiten. de naeb der krkabrung werde man
bestebende ändern, oder neue erlassen müssen.

MöäMMUNA.

kür noebmaliges /înrûokkommen auk ^.rt. 8
5 stimmen.

kür Viekt/urüekkonimen Drosse Mebrbeit.

ks wird beseblossen, die Kommission kür Vorbe-
ratbung des àmenwesens aus 7 Mitgliedern (statt
wie krüber 5) ?u bestellen; es sind dies die Herren:
roK tAeV/er, ^.lkolter, kggli, Viatte, KIsässer, Herzog
und krank.

ks wird beseblossen, krsitag, den 22. kebruar
1884, Vormittags 10 Dbr, im Vorzimmer des Dross-
ratbssaales wieder iinsammemmtreten.

Lebluss der Lit^ung 12''/4 Dbr.

L. IVIatili>8, kürsp.
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Protokolls
«ter

Vot-bepatliutiAZkommissioli cies VepfAssunASpatliSZ.

X>veiunt16reÌ88ÌK8w tàunK.

I'rsitL.A âvll 22. ?sbruar 1884,

Vormittags 10 llbr,
im Vorzimmer des drossratbssaales.

Unter dem momentanen Vorsitze à Herrn Vize¬
präsidenten e/o^'ssaà^.

Rs keblen Ratsebuldigung Herr o/î>îô

pvtscbuldigung Herr MAAsker.

11:»-^<'!>!<>i<1irrrri^ :

^rmevvv««».

Rs liegen gedruckt vor:
a. vis Vnträge der Siebnerkommission;
b. Vbänderungsanträge ^u obigen von Herrn

?karrer prank;
e. Selbststävdige Vnträge des Herrn Salvisberg,

betitelt: Vukentbalt, ^rmenwesen, Vormund-
scbakt.

Herr SàisberF ersuekt, in seinen Anträgen 2wei

Aenderungen vorsiunebmen.

Herr Präsident übernimmt den Vorsitz

Herr Regierungsratb «vtt Keiner als Rericbt-
erstatter der Siebnerkommission bringt im Vesent-
lieben an:

Die bedeutendste Venderung, welcbe die Rommis-
sion an den Anträgen der trübern pünkerkommission
vorgenommen babe, bestebe darin, dass sie an die
Stelle der sämmtlieben üüter der Rurgergemeinden,
welcbe an die neue einbeitliebe demeinde übergeben
sollen, die Rückerstattungen gesetzt babe, welcbe
die Lurgersekakten für die Rüege ibrer armen àn-
gebörigen an die betreffende Gemeinde ?u leisten
baben (àrt. 79). Immerbin könnten da IZedenken
aufsteigen, uiebt sowobl binsicbtlieb der Rotbarmeo,
wobi aber in Retreü der dürftigen. Lei den Rotb-
armen bestebe ein einbeitliebes System, indem der
Staat allMbrlieb durcb seine drgane den Rtat
derselben feststellen lasse; anders dagegen verbalts es
sieb mit den dürftigen, diese nur vorübergebend
Unterstützten sieben unter keiner staatlieben Ron-
trolle. Referent glaubt, die ptliebt der Rückerstattung
sollte sieb daber auk die dürftigen nicbt belieben.

Vas die Lntstekung und die Zweckbestimmung
der in Vusprucb ?u nebmenden Rorporationsgüter
anbelange, so sollte in )sdem einzelnen palle eine
genaue dntersuebung angestellt werden, dass dies
nötbig wäre, baben alle bisberigen Reratbuvgen ge-
?iejgt. da sei ?u untersekeiden ^uväcbst Awisckeu
städtiscken und ländlieben Rarporationsgütern. àt'
dem Rande xeige sieb wieder der dntersckied ^wiscben
den durcb Rantonnement ausgesekiedenen Ilofgütern
und andern dütern, welcbs einer grössern Aabl von
Rut/uvgsberecbtigten austoben, diese dnterscbiede
baben dem Zweiten Vbsat/ des ^.rt. 79 geruken.

perner sei dem Staatsbeitrag eine andere Stellung
angewiesen worden, als in den Anträgen der Rünker-
Kommission, der Staat leiste an die Rotbarinenptlege
einen fixen Leitrag, und desbalb babe man die Reiben-
folge der Hülfsmittel in Vrt. 81 verändert. Rrst auk
diesen ordentlieben Staatsbeitrag folge nun die Trinen-
telle von V» V»o (gleick den Anträgen der pünker-
Kommission) und endlieb nacb dieser pelle ein ausser-
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ordeutlicber Staatsbeitrag. Doob werde niebt ^lles,
was über jenen Dritttbeil binausgebs, vom Staate
getragen, sondern es trete nur eins Lartieipirung ein
unter Lerüeksiebtigung aller Verbältnisse. Die Kom-
mission babe auelr geglaubt, ein àximum kür den
Desammtstaatsbeitrag ausstellen zu müssen; die
angenommene Summe von Kr. 700,000 werde sieb aber
vielleiebt berabsetzen lassen in Kolge der Lüek-
erstattungen von Leiten der burgsrlieben ^Vrmengüter.

Line letzte ^.euderung bade die Siebnerkommission
kinsicbtliek der auswärtigen à'menpûege vorgenommen,
im klebrigen stimmen ikre Anträge mit den trübern
Leseblüssen und den Anträgen der Künkerkommission
überein.

Herr Lkarrer Wâ/c stellt folgende Abänderung«-
antrage:

78.
Xu àeià» das /weite àliuea: «bis stebt

bis zu verwalten. »

Kventuell wenigstens statt « deren àmen- und
Spezialkonds » — zusetzen: «deren Kutzungsgüter. »

^lcê 79.
Xu sàieà der Lcbiuss des ersten Alineas:

« soweit diese Kosten niebt aus dem kurgerlieben
^.rmengut gedeckt werden können. »

86
also abzuändern:

« Die Vormundsebaktspüege stebt jeweilen der-
Wenigen Demeinde zu, in welekerder berniseke Kantons-
angekörige das Lürgerreekt besitzt.»

Derr Krank findet, im Allgemeinen sieben die
Anträge der Liebnerkoinmission und diejenigen der
Künkerkommission einander sekr nabe. dene beantrage

zwar Rüekkebr zur burgerlieden Vrmeopüege,
doeb auk Drund der neuen einbeitlieben Demeinde.
Im Dauzen sei das System so, dass aueb der dura
es leicbt annebmen könne.

kVäbrend auk allen andern Debieten Kiubeit ange-
strebt werde, solle beim ^rmenwesen keine àsvabme
gemaebt werden. Daber wolle man keine besondere
burgerlicbe Armenpflege mebr; beute bestebe sie noeb
in 27 Demeivden, welebs sieb stets vermindern.
Diese burgerliebs /krmenpüege müsse aber Aês ver-
sebwinden. Lonst baben wir eine dreikaebe Vrmen-
püege (des Staates, der Gemeinden und der burger-
lieben Korporationen) und in Kolgo dessen aueb ein
dreikaebes Vormundsekaktswesen. Leides geböre aber
einzig und allein der einbeitlieben Lürgergemeinde. Vueb
die Lpezialkonds dürken niebt mebr von der
Lürgergemeinde verwaltet werden, sondern diese Verwaltung
müsse gleiebkalls auk die allgemeine Drtsbürger-
gemeinde übergeben, denen alten Korporationen solle
man niebt wieder einzelne Kkeile der öikentlieben
Verwaltung, wie das Vrmen- und das Vormundsebakts-
wesen, übergeben.

Herr Dr. findet dagegen maneben wiob-
tigen Loterscbied zwiseben den Anträgen der
Künkerkommission und den beutigen der Liebnerkommission.
dene batten zur kreien bliederlassung gekübrt, diese
kübren niebt dazu. Kin grosser Lntersebied bestebe

aueb binsiebtliek der Leiträge des Staates und der
Demeinden. Letztere seien im dura nur fakultativ
und temporär, nirgends obligatoriscb. Die Klinker-
Kommission babe Kinkeit der Demeinde «nck des
Kantons angestrebt, wäbrend die Siebnerkommission
den Dualismus der Demeinden sebark auspräge. Dbne
einkeitliebe Demeinde könne der dura kein Revisions-
werk annebmen.

Votant beantragt Kiedersetzung einer neuen Kom-
mission, um wo mögliek einen Kompromiss berbei-
zukükren.

Derr stellt folgende Vnträge:

s I-
Der bernisebe Kantonsbürger bat das Revbt, sieb

innerbalb des berniseben Debietes krei, ausserbalb
seiner Lürgergemeinde aukzubalten oder niederzn-
lassen, obne an ein anderes Requisit als die Linkage
eines llürgerreebtsseiieines oder einer andern gleiek-
bedeutenden ^.usvveissebrikt gebunden zu sein, sofern
bei seinem Kinzng in eine andere Gemeinde niebt
Hültsbedürktigkeit vorbanden ist.

Ausweisung gegen den Kliebt-Demeindebürger
kann nur in dem Kalle stattünden, wenn Verarmung
eintrittt und die Lürgergemeinde sieb weigert, naeb-
dem die Drtsgemeinde wäbrend K Nonaten Dnter-
Stützung geleistet, die fernere Hülfe zu gewäbreu.

Die Vfegweisung erkolgt dureb den kegierungs-
stattbalter auk motivirten Antrag der Drtsgemeinde.

§ 2.
Die ölkentliebe Vrmenpüege ist dem (Grundsätze

naeb Saebe der Liirgergsmeinden oder Lürger-
gemeindeverbändeu und des Staates und wird unter
àksiebt des Letztern von den Krstern verwaltet

Sie bernbt auk dem Debote der allgemeinen
Nenseben- und Xaebstenlisbe.

Die freiwillige àmeuptlege ist weiter zu ent-
wiokelu und auszubilden.

Den Lorporationen, deren Trinen- und Spezial-
arment'onds zur Unterstützung ibrer Korporations-
genossen ausreioben, stellt fernerbin frei, die àmen-
püege derselben selbstständig zu verwalten.

Die Hotbarmen sind wie bisdabin amtlieb auszu-
mittein.

Die ^.rmengnter in ibrsm dermaligen Lestand
werden den Demeinden gewäbrleistet.

Die möglivbst rasebe ^euünung derselben ist
àt'gabe der Desetzgebung.

ß 3.
Den Lurgerreebtsgenassensebaften liegt die Ver-

bindliebkeit ob, soweit der Krtrag ibres Denossen-
sebaftsgutes binreiebt, aussebliesslieb für die àmen-
püege ibrer Denossen zu sorgen, oder an die De-
meinden, welobe an ibrer Stelle diese Sorge tragen,
Krsatz zu leisten.
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s 4.

Oie kosten der ötkentlieben Vrmenpflege werden
Gestritten:

1. Vus dem krtrag der Vrmengüter und àer Spexial-
armenfonds.

2. Vus den übrigen kinkünften, die das Kesetx
/.u diesem Kweeke anweist.

3. Vus einem Mirlieben Staatsbeitrag von kr. 50
kür.jede notbarme kerson.

kbir kotbarme, wslebe kurgerreebtsgenossen-
sebatìen angebören, kömmt àer Staatsbeitrag
nur insoweit xur Verreobuung aïs von Ketxtern
niebt voiler krsatx àer geleisteten Unterstützung
erüältlivk ist.

4. kventuell àureli krbebung einer Kemeindesteuer
bis aut' àie Ilölie von Vs °/°"- sollte àiese Steuer
niebt genügen, um àas kedürkniss xu dveken,
so kann àer Staat naeb kntersuebung àer
Verwaltung ausseroràentlivke ^useüüsse gewäüren.

§ 5.

Die auswärtige Vrmenptlege übernimmt àer Staat,
wenn àie Vbwesenbeit àes Verarmten okns Unter-
Stützung àer bisberigen Lürgergemeinde über xwei
labre angeàauert liat, sonst aber àie letxte Kürger-
gemeiuàe.

Die kosten kür àen Rücktransport trägt in allen
källen àer Staat.

s 6.

Speciell kat àer Staat àie Vutgabe, àer Verarmung
vorxubeugen unà àurvk krriebtung unà Unterstützung
von Irren-, Vrmen-, kranken-, Vrbeits- unà Lesse-
rungsanstalten àie kotb àer Vrmutb xu beben.

s 7-

ITÂerAKNAsbestimMîtNA.

Vile diejenigen, welebe im Zeitpunkt àer Vu-
nalnne àer Verfassung gemäss bestellender Kesetxe
àen polixeiliebon IVobnsitx, resp, àie Vrmengenössig-
keit in einer Kemeinde erworben baben, bleiben im
kesitx àerselben, l>is sie naob Nitgabe von Vrt. 30
àas Rürgsrreebt ibrer bisberigen oàer einer anàern
Kemeinde erworben liaben. kamentlivb bebalten
Vlt-Kantonsbürger, àie sieb beim Inkrafttreten ausser
àem alten kantonstbeil aut'balten, ibren bislmrigon
IVobnsitx bei unà sinà iin Verarmungsfall — sofern
sie niebt bereits àas Lürgerreebt einer anàern
Kemeinde erworben unà sofern sie niebt naeb Vrt.
àem Staat auffallen — von àisser Mobnsitxgomoindg
xu unterbalten.

Vvimunàllá

s 8.

Die Vormundsebattspliege stebtjeweilen derjenigen
Kemsinde oàer Korporation xu, weleber àie Vrmen-
pflege obliegt.

VsrbainZIungsn àes Verkàssuugsráes. — Délibérations àe

^u kegründung àieser Vnträge fübrt Herr Llgà's-
derA aus, er glaube xwar immer noeb, dass nur àurck
kebernabme àer gesummten Vrmenpflege ànreb àen
Staat eine grümllieke Kösuvg àer Vrmen- unà Kieàer-
lassungskrage möglicb sei, àa àie meisten Oemeinden
daxu allxu sebwacb seien. Immerbin werden àureb
àie bereits angenommenen Vnträge betreffend àie
neue Drtsgemeinde die grössten Karten in unsern
dabei igen Verbältnissen sebwinden, allein alle kebel-
stände werden àaàurcb niebt gekobev. km ibre kabl
mögliebst xu verringern, bringe Votant seine beson-
«lern Vnträge. Vn die Spitxe des ganxen /Vbseknittes
geköre der Vrtikel, welcber den Vukentkalt regle,
à. b. der Krundsatx einer mögliebst freien kieder-
lassung. ^u dieser soll eln einfaeker kürgerreebts-
sebein genügen, sokern niebt sebon beim kinxug
külksbedürktigkeit vorliege. Obne diese Vorsiebtsmass-
regel könnte viel Nissbraueb getrieben werden. IVegen
kiebteinlegen der Sebrikten und wegen knterstütxungs-
bedürktigkeit solle demand nur in bestimmten källen
und niebt àureb die Oemeindebebörden, sondern nur
àureb die kegierungsstattkalter weggewiesen werden
können. Das klagreebt gegen die Oemeivden solle
man niebt in der Verfassung verbieten, dies könne
man dem Oesetxe überlassen. Dagegen solle die Ver-
kassung die Vrmenptlege als ein Oebot der allgemeinen
Kenseden- und käebsteoliebe kinstellen und die frei-
willige Vrmenptlege xu beben suebev, die im dura so
seköne krücbte trage, keider reioke die ketxtere im
alten kantonstbeil niebt aus, wie man aus den kr-
kakrungen der dabre 1852—57 xur Oenüge wisse.
Die korporative Armenpflege sei beixubebalten, weil
sie in der Kegel eine sebr gute sei. Daneben solle
man das keeknungswesen xu vereinfaeben sueben,
was möglieb sei durek Vbreebnung der Oemeinden
unter sieb. Damit sei aucb eine kntlastung der xen-
tralen Vdministrativbebörden erreiekt. Der Staat solle
seinen keitrag in korm eines kixums für jeden kotb-
armen entriebten. kinsiebtlieb der auswärtigen Vrmen-
pflege solle man dem Staat niebt allxu viel xumutken,
da wir sonst bald, obne es xu wollen, eine ungesetx-
liebe Staatsarmenpüege erbalten können. Daneben
suebe der Staat dureb besondere kinriebtungen der
Vrmutb vorxubeugen und waebe vor Vllem aueb über
die Vormundsekakt.

Herr erklärt, die à bänger der künker-
antrüge können an diesen keratbungen niebt mekr
in der Hoffnung kbeil uebmen, die vorliegenden
Anträge in ibrem Sinne günstiger xu gestalten, naebdem
dureb den kesebluss vom 13. kebruar die Kurger-
gemeinden in gsseblossene Korporationen umgewan-
delt worden seien, und naebdem man dem Vermögen
derselben den öffentlieben Obarakter genommen babe.
Die künt'eraoträge baben der neuen Oemeinde die
Vrmenlast überbundeu, ibr aber aucb die Kittel ver-
scbajft, dieselbe xu tragen. Das System der Siebner-
Kommission bürde die Vrmenlast aueb der kinwokner-
gemeinde auk, bewillige ibr aber keine Kittel, da die
Lurgergüter xum aussebliesslieben kutxev der
gegenwärtigen Kurger definitiv in keseblag genommen wer-
den. ks keble somit den Siebneranträgen die Oruvd-
läge xur Organisation der neuen Ortsgemeinde, die
Grundlage, obne welebe diese neue Gemeinde ibren
Verpüiebtungeo niebt naebkommen könne. Da man
Lonstituiìilts. S4
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wobì niebt auk den Lesebluss vom 13. Kebruar ?u-
rüeKKommen wolle, so unterstütze Votant den Antrug
cìes Derrn Dr. 8ekwab lu der llollnung, eine Ze-
misebte Kommission werde (lie Drundlage ^u einer
Verständigung tìnclen.

8ebliesslieb weist Votant noeb einmal auk die
Kage kin, in wslebe die industriellen Kinwobuer-
gemeinden und die gemisebten Demeinden im dura
dureb die Antrüge der 8iebnerKommission versetzt
würden.

Herr glaubt niebt au die NögliebKeit eines
Kompromisses, da eben die Drundlage, von weleber
man ausgebe, eine gan^ vsrsebiedene sei. Lesser sei

es, wenn )ede der beiden Druppsn ibre 8^steme
ausgearbeitet vor den Verkassuugsratk bringe. Votant
stellt den dakerigen Vntrag.

Vueb Herr Präsident //render glaubt niebt, dass
eine neue Kommission etwas nützen würde; besser
sei es, ant Drundlage der àtrâge der 8iebnerKom-
mission das àmenwesen )et^t ^u bereinigen und
sodann im Vertässungsratbs die ?wei L^steme einander
gegenüberzustellen.

Herr Dr. Dubaf stimmt gegen die Anträge der
3iebnerKommissiou niebt nur als durassier, sondern
überbaupt. Der « Lebub « /. L. werde in Zukunft
niebt versekwindön, sondern im Dsgentbeil noeb öt'ter
vorKommsn bebuks Verbinderung der Kinbürgerung.
Daneben lindet Votant den 3taatsbeitrag von Kr. 700,000
2U Klein. Degenwärtig betrage er Kr. 488,000 und
allgemein werde Krköbung desselben verlangt. Lis )etöt
sei 2war der volle Ltaatsbeitrag von Kr. 500,000 nie
ausgegeben worden; man babs immer etwas in lie-
serve bebalten, allein dieser Zustand Könne niebt
länger dauern. In KuKunkt werden Kr. 970,000 nur
kür «die Kotbarmsn nötkig sein,, so dass mit dem
Leitrag an die Ltlegs der Dürftigen der gesammte Ltaats-
beitrug für die Vrmsnptlege auk ungskäkr Kr. 1,l00,00v
ansteigen dürfte.

Die KüeKerstattungen der burgerlieben Korporationen

dürfen niebt so boeb augeseblagen werden,
besonders da die Kabl der Korporationsangebörigen
sieli naeb und uaeli vermindern werde. Die burgerlieben

Korporationen werden jeweilen nur tür die
armen.jetzigen Lurger die gesetxlieben KüeKerstat-
tungen leisten, niebt aber tür)ene, welobe in KuKunkt
in Kolge der neuen Verfassung eingebürgert werden.
Daber stellt Votant den Antrag, den 3taatsbeitrag
auf Kr. 900,000 festzusetzen.

>Venn man, läbrt Herr Dr. Dobat fort, die Anträge
der 3iel)nerKommission als àsgangspunKt wäble, so
werde der dura in KuKunt't Kr. 400,000 mebr Lteuern
Mbrlieli ^u bexablen baben, obus die àinentelìe,
wenn ibin überbaupt dieses Viunenwesen aufgedrungen
werde. Votant babe von )eber die Kinbeit des Kantons

gewünsebt; diese sei aber im àmsnweseu un-
mögliek wegen der gemiseliten Demeinden im dura,
welebe naeb dem A/stem der Anträge von 3teiger-
liess wegfallen müssten.

Daber stellt llerr Dr. Dobat den fernern Antrag:
^.uk die Kinbeit im àmenwesen sei binsiebtlieb des
dura vorläufig 2U verliebten.

Die Anträge der 3iebnerKommission sollen sieb
auf den alten Kantonstbsil besebränKen, wäbrend
der dura sein jeiliges 3^stem bebalte.

Dsrr bemerKt, im ^.rmenwesen babe man
mit der Ksvisiou bauptsäeblieb lweierlei angestrebt:
die Kinbeit des Kantons und die freie Kiederlassung.
Kr balte eine Kinigung auf Drundlage der Anträge
der 3isbnerKommission für möglieb. Im dura baben
die Lurgergsmeinden den Krtrag ibrer Düter linn
Ibsil der örtlieben Armenpflege lugewendet. Die
gemisebten Demeinden entspreeben dem >Vesen navli
den Demeinden mit örtlivber Vrmenptlege. Inders
freilieb sei es im àrtv Dourtelar^. Kndlieb dürfe
man uiellt vergessen, dass die Lurgergemelndsn im
dura erst dureb lteglemsut vom 29. ^pril 1810 d. b.
dureb einen Dewaltstreieb der Lernerregieruug ein-
gefübrt worden seien.

llerr Lsrger stellt den Antrag: « Drundsätllieb
solle man binsiebtlieb des dura beseblisssen, dass
der Krtrag der dortigen Lurgvrgüter bis lu einem
gewissen Nasse den dortigen Xrmsngütern luKommeu
solle. »

Im Leitern bemerKt llerr Lerger, dass die Orts-
armsnptiege in den Anträgen der 3isbnsrKommission
besser als in maneben trübern Anträgen berüeK-
siebtigt sei, indem die KüeKerstattungsn aus den
burgerlieben Kutluugsgütern auf mindestens V2 Nillion
lu bereebnen seien. >Vas llerr Dobat bierüber an-
gebraebt, sei niebt riebtig.

8ebluss der allgemeinen Umfrage.

llerr Dr. Doönk srKIärt, seinen Antrag naeb 3ebluss
der Leratbung besonders stellen lu wollen.

Kür den Antrag 8ebwab (neue Kommission)
3 stimmen.

Dagegen Drosse Nsbrbeit.
Kür den Antrag Keller (getrennte

Ausarbeitung der swei 3^steme) 3 3timmsn.
Dagegen Drosse Nebrbeit.
Kür Kintreten auk die Anträge

der 8iebnsrKoinmission Drosse Nebrbeit.

Ks wird bsseblosseu, eine Kaebmittagssitiüung (um
3 llbr) aàubalten.

8ebluss der 8iàung.' 12 Dbr 45 Ninuten.

/Irr .'

K. IVIattb/s, Kürsp.
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Protokolls
der

Voi-bepatkunAskommission ciss VSt-fasZUNAZt-at^ss.

Vsr^àìniA.)

Dl'àtìtjâreisstKSW 8àun^.

Vreitas âon 22. ?ebrnar 1884,

Naodmittags 3 lili r,

im Vorzimmer dos Orossratdssaales.

Outer dem Vorsitz des Herrn Nationalratk ^?rmMer.

Vbwesond mit Ontsoduldigung die Herren 7^s^er,
1VM und ^z/ro, oiine Ontseduldigung die Herren
k^obat, M'AAôêer und

V:> e>!<>i<1 ri ii »I «g :

ìl'MVIOVtMN.

(^rtikelweise Leratdung der Anträge der Liedner-
Kommission.)

Vrt. 77.
Os bestedt kein Neodtsallsprued auk Vrmenunter-

Stützung-.
vie Vrmenpüoge ist gemeiuscdaktliede Vukgade

der Orivatwodltdätigkeit, der Oemoinden und des
Ltaatos.

Zu diesem Zwecke können Verbände medrerer
(Gemeinden gegründet werden.

Die ölkentliede Vrmenpllege wird unter Vuksicdt

des Ltaates von den Oemoinden oder Oemeindevordällden
verwaltet.

Herr .Ä/n7r wünsollt Vuskunkt darüber, warum
dier gesagt werde, die Vrmonpllege sei « gemein-
sodaktliode Vukgabo der Orivatwodltdätigkeit, der
Oomeindon und dos Ltaatos »? Or könne sied eine
gomeinsodaktliode Organisation niedt denken. Odne
einen destimmtvn Antrag xu stellen, glaubt Vorant,
es wäre desser /u sagen: «ist gomeinseliaktliodo
Vukgabe der Oemeinden und des Ltaates, sowie der
Orivatwodltdätigkeit ».

Herr von Keiner erwidert, dass von einer gemein-
samon Organisation keine Rede sei, und verweist
auk die Ltadt Lern, wo die Orivatwodltdätigkeit
neden dem Ltaato und den Oemoinden so viel leiste.

Obenso llerr Präsident weledor den

ganzen Vnstand kür dedeutungslos dält, da es sied
medr nur um eine Orage redaktioneller Nawr dandle.

Die Herren 7're?/ und Or. Hcàad verweisen auk
den dura, wo gleiodkalls ein sodönos Zusammen-
wirken versediedener Oaktoren vordanden sei, odne
)ede äussere Organisation. Herr Or. Kcàaà wünsodt
insdesondore, dass die Orivatwodltdätigkeit voran-
gestellt werde, denn sie solle einmal auk diesem
Oebiete Vlies allein leisten, wie diess sodon )àt in
Vürtemberg und im Vmte Oourtelar)» der Oall sei.

Herr Nàî'sbsrA deantragt Ltreiedung des ersten
Latzes, welvder niedt in die Verkassung, sondern in
das Oesotx gedöre, und Orsot^ung desselben durod
Là 2 des Vrt. 2 seiner Vnträge.

Herr legt den Vrt. 77 dadin aus, dass
Niemand ?u Leiträgen gezwungen werden könne,
aued derjenige niedt, weloder kreiwillig gar niedts leiste.

Herr ârsoA wünsodt keibedaltung dos ersten
Làes der Vorlage der Nommission, um wider-
sponstigs Vrme damit in Lodranken dalten /u können.
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Herr //ess beantragt KinsebaltNng ties Wertes
» freiwilligen » vor Lrivatwoliltliätigkeit.

Dbà'mMîtNA.

Latz 1. Kür Kestbalten am Kntwurf 12 Ltimmen,
Kür Vntrag Lalvisberg... 4 »

Là 2. Kür Kinsebaltung «les Wortes
« freiwilligen » 7 >

Dagegen 8 »

immerbin in dem Linne, dass die Lrivatwobl-
tbätigkelt nur eine freiwilige sei.

Latz Z untl 4 werden unverändert angenommen.

à 78.

Die dauernde Dnterstützung von llrmen stellt der-
Wenigen Demeinde zu, in weleber sie das Lürgerreebt
besitzen. Die vorübergebeude Llülteleistung an Dürftige

ist Laebe (ler Krivatwokltbätigkoit uv«l, soweit
tliese niebt binreiebt, (ler Wokngemeinde.

Ks stellt (ten besondern Korporationen, deren
Vrinen- und Lpozialkonds zur Unterstützung ibrer
Vngöbörigon ausreieben, kernerilin frei, die Grinsn-
pflege derselllkv zu verwalten.

Herr //er.ro«/ verlangt Ltreiebung des /.weiten ^b-
sattes und in Uebereinstimmung damit in Vrt. 8«i

Ltreiebung der zwei Worte: - oàr /vorpora/à »,
seliliesst sied aber dem gedruckt vorliegenden
Antrage des Herrn Krank an, welellvr so ziemlieb das
Klämliebo bezweckt.

Der, Lräsident //ru»ner ist vollständig eiuver-
standen, dass man die allgemeinen burgerlieben
blutzungs- und Vrmengüter der neuen Drtsgemeinde
übergebe. Lesoudere Verbältnissv walten aber bei
den Dütern der D! Zünfte der Ltadt Lern, weloüe
nie, aueli nielit bei der Vussebeidung zwiseben der
Lurgor- und der Kinwobnorgomoinde als Demeinde-
guter betraelitet worden seien. Lelion dainals Iiabe
man gestützt auf die vorbandenen Kitel angenommen,
diese Vrmen- und Ltubengüter der stadtberniselien
Zünfte seien nielit ant gleiebe Linie ?.u stellen mit
den allgemeinen burgerliolien àtzungs- und Vrmen-
gütern. Vebnlieb babe es sieb mit clen Zunftgütern
in Lurgdorf und Kbun verbaltou, welebe meist ver-
tbeilt worden seien, obne dass die Legierung sieb
darum boküiumert babe oder gar dagegen ein-
gesebritten sei. Ks liegt aueb Kein zwingender Drund
vor, den jetzigen Zustand nielit fortdauern zu lassen.
Da man den Zünften als besondere Korporationen
ibr Vermögen obnediess als ibr anerkanntes Krivat-
eigentlillw, meistentbsils Ltiktungsgut, belassen müsse,
so sollte man ibnen aueb die beiden correlate» Kasten
des Vrmen- und Vormundsebaftswesens ibrer Vn-
gebörigen überlassen, es liege bierin immerbin eine
indirekte Krleiebterung der Demeindon.

Herr Dr. Dâ/er wünsebt, dass man naeb « be-
sonderen Korporationen» das Wort «Zünfte» in

Larentbese einsebalte, um allen Nissverstäudnissen
vorzubeugen.

Herr /Va«/ erklärt, die Ltadt Kern müsse jeden-
falls gleieli gebalten werden wie alle andern Deinem-
wesen. Wenn die Zünfte und Zuuttgüter auf einer
andern Linie stellen, als die übrigen burgerliebsn
Düter, so solle man von ibnen eintaeb in der Ver-
fassuug gar niebt spreeben.

Dorr von L/ei«/«»- tlieilt die Vusiebt dos Herrn
Lrunner. Kr maobt besonders darauf aufmerksam,
dass die Zünfte ibre Düter zum grössten Kbeil durob
letztwillige Verfügungen bald zu diesem, bald zu
heilem Zwecke erbalten baben, und ferner, dass das

gut geordnete Vormundscbaftswesen der Ltadt Lern
ein Hauptgrund der vielen Kinkäute in's Larger-
recbt gewesen sei bis in die neueste Zeit. Kinom
blossen Doktrinarismus sollte man diese Kinricbtung
nicbt zum Dpker fallen lassen.

Herr möcbte den zweiten 'l'beil des Vrtikels
lieber streicben. Kolgericbtig sollten die Zunftgenossen
von Lern für immer liier armen- und vormundsebafts-
genössig bleiben, was ein ganz abnormer Zustand
wäre. Vu einem andern Orte würden sie ja niebt

Lürger werden wollen und so lange sie von ibren
Züntten erkalten werden, bat aueb die öffentlieke
Vrinonptlege niebts mit ibnen zu sebatken. Iliusiebt-
lieb der Deubürger müsste dann aueb eine beson-
dore Vormundsebaftsptlege oingoriebtet werden.

Herr von L/eiAer wünsellt, dass eine Darantie der
Lockte der Zünfte und Lurgersebaftou üborbaupt in
die Verfassung aufgenommen werde, damit dieselben
ibre Leckte Lenitenten, deren es überall und immer
gebe, gegenüber aueb geltend maeben könnten.

Herr Ze/Aer sagt, die Zünfte baben ursprünglieb
zwei Ledoutungon geliabt: eine triedliebe, Hebung
der Dowerbe, und eine kriegerisebe, Aufbringen der
Leisgelder. Vnders sei es geworden in Kolge der
Lettelordnuugen, welebe ilinen besonders die Vrinen-
pflege überbuiiden baben. Die Duellen der Zunft-
güter seien neben den von Herrn von Lteiger
erwäbnten Vermäebtnisson bauptsäeblieb Doiratbsein-
zugsgelder und Vmtsgelder, d. b. Deldleistungen bei
allen möglieben Wabion in der Zunft und in der De-
meinde. Votant inöebte weder diese Zünfte, noeb
deren Lffentlieb-reebtliebo Attribute der Trinen- und
Vormundsebaftsptlege absebaü'en, besonders niebt,
weil sie auf diesem Debiete die neuen Ortsgemeinden
ganz bedeutend entlaston.

Vueb Derr lVerâ liebt die Legate bervor,
welebe die Zunftgüter immer und immer wieder vor-
mebren.

Derr Dr. Kàvab maebt darauf aufmerksam, dass,
wenn die Zünfte das Vrmenwesen bebalten, ibre aus-
wärts wolinonden àmen eine doppelte Unterstützung»-
(piollo erbalten, was jedenfalls unzulässig sei.

Dorr /l/Mer ist der Vnsiebt, alle öäentlieb-reebt-
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lieben kunktionen geböron einzig und allein der
neuen Drtsgemeinde, also aueb die àmen- uncl Ver-
mundsebaktspflege. ^Vsnn man dafüraueb denfünften
(lie Attribute abnebme, «o vorletze man keine wobl-
erworbenen lìeebto, (la sie als Korporationen im Le-
sitze ibres Vermögens verkleiden.

àeb Herr Dr. â/ìlsr protestirt gegen eine Lender-
Stellung der Ltadt Lern in ^rmen- nnà Vormund-
sebaktssaebon; alle Demoindeu seilen in dieser Le-
ziobung gleieb bebandelt werden.

Herr verwabrt sieb gegen die Zulage des

Doktrinarismus; aber er wolle keine àsnabme zu
Dunsten àer staàtbernisvben /imite.

llerr vo^ vortbeidigt neobmals àie /iìntte,
wälirend Herr Äor^oA glaubt, mit gloiebem Koebt
wie àiese könnte jede anàere Lurgergemoinde eins
^usnabmestellung kür sieb beanspruebeu.

llerr Dr. Lo/e?oa7> will enàlieb àie /unite als
Institute àer krivatwobltbätigkeit kortbesteben lassen,
worüber man wobl allseitig einverstanàen sei.

kürLeibebaltung àes zweiten Vbsatzes IVLtimmen.
kür Ltroiebung àesselben 12 »

Die /iinkte sind also in Zukunft blosse krivat-
Korporationen obne ötl'entliebe Funktionen unà des-
bald in àer Verfassung niobt zu erhabnen.

àt. 79.
Die bisberigen Lurgorsekakten sinà, so lange sie

als Korporationen kortbesteben, verptlicbtet, àie
kosten àer ^rmenunterstützung kür ibre Vngebörigen
aus àem krtrage àes allgemeinen kutzungsgutes an
àie betretkenàe Demeinde zurückzuerstatten, soweit
àiese kosten niebt aus àem burgerlieben ^rmevgut
geàeckt werden können.

Diese Verpüiebtung beliebt sieb jedoeb niebt auk
solebe kutzungsgüter, celebs blos zur kutzung kür
arme oàer wenig bemittelte korporationsgsnossen
bestimmt sinà oàer welebe überbaupt keinen allgemein

burgerlieben Dbarakter baden.

Derr vo»t Keiner beantragt vor « Vrmenunter-
Stützung» oinzusebalten -dauernden».

Herr ist gegen àiese Aenderung, weil sie
eine kntlastung àer Lurgergsmeinàen berbeikükre.

Herr vo»t Keiner erklärt, niebt aus àiesem Drunde
stelle er seinen ^.bändorungsantrag, sondern um die
keebnungskübrung zu vereintäeben.

llerr 7?àoA glaubt, kür « dauernd » oder « vor-
übergebend-» Unterstützte sollte wenigstens eine
Drenze aufgestellt werden.

Herr -Toussât tlnàet, diese (Irenze sei svbwer
zu zieben; besser und konsequent sei es, die Unter-

Vkrbanàlungen àes Verkassungsràss. — vêlidêrations às

Stützung ^.ller àer Lurgergemeinàe zu übertragen.
Kbenso IIerr weleber kür den kortbestand àer
Lurgersvbakten gestimmt bat, in der krwartung, dass
ibneu alls Lasten auffallen werden, àie man ibnen
als Vermögensgsmsinsebakten kolgorielltig auferlegen
müsse.

Dorr Dr. He/tsoab bekürobtet, der Zusatzautrag des
Herrn von Lteiger könnte namentlieb kür industrielle
Drtsebakten mit einer zablreieben tlottantsn Levölke-
rung svblimme Kolgen baden.

Herr DerAsr nimmt den gestrigen Vntrag des
llerrn dolissaint in etwas veränderter korm auk;
derselbe lautet nnnmebr:

«In denjenigen Demeinden dos neuen Kantons-
tbeils, in weleben eine Lteuer zur Lestreitung der
Vrmenpilege erboben wird, ist der krtrag der Lurger-
guter, naeb .Vkzug der Luterstützungskosten kür die
burgorlielmn Vrmen, bis zum Lelauks der Dälkte dieser
Lteuer der kinwolmergemeinde abzutreten. »

Herr Lräsidsnt findet, dieser Antrag
stebe wieder auk dem Loden der künkorkommission
und passe daber niebt zu dem einmal angenommenen
L^stem; werde im Verkassungsratb der Antrag der
künkorkommission verworfen, so könne er zum Vntrag
Lerger stimmen, dann aber kür den ganzen Kanton,
niebt bloss kür don dura.

Dorr -/okissaàf boiikt, dieser àtrag werde dereinst
die Drundlage einer Verständigung bilden können.

Herr von Hrekpsr verwabrt sieb dagegen, dass die
Vnträge der Liebnerkommission jetzt wieder gründ-
sätzlieb sollen verändert werden, auob dagegen, dass
man bereits in der Kommission eine Landerstellung kür
den dura beansprueke. Ilebrigens sei das Lt. Immertbal
noeb lange niebt der ganze dura.

Dorr Server ziebt seinen Vntrag zurück.

Dorr -7o?issoàk weist nocbmals auk die Verbält-
nisso im dura bin, wo die ebemaligen Lurgergo-
meindön tbeilweise den gemisebten Demeinden klà
gemaebt baden wie im ganzen Vmt kruntrut mit
Vusnalime der Ltadt kruntrut selbst. Vebnlieb sprield
Dorr Dr. L'c/îA-«7>.

Dorr KVez, entwickelt das Festem der gemisebten
Demeinden, über wolcbe nocb vielkacb Nissvorständ-
nisse walten.

Herr kräsident bemerkt, àt. 79 beziebe
sieb niebt auk die gemisebten Demeinden, es müsse
demselben an anderer Ltelle keebnung getragen
werden.

Vuek die Herren 7D7e7er und kkatts erläutern
das System der gemisebten Demeinden, wie dasselbe
im dura sieb entwickelt bade.

DbstàmâA.
kür Leibekaltung des Latzes 1

des ^.rt. 79 Drosse Nebrbeit.
Konstituante. 55
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(H?rr Ibrcmik bat sied entkernt und Niemand nimmt
seinen Antrag auk 8treiebung des 8eklusses dieses
8àes and)

Nâ L, Herr kann sied damit aïs mit
einer àsnabinebkstimmung niedt befreunden und er
wünsebt eine Begründung derselben ?u deren,

Herr NLoêfsr gibt diese Begründung, indem er
eine gav?e Reibe kesenderer Verbältnisse im bmmen-
tbal, welcke kür die dortigen Kegenden von grösster
Tragweite sind, des Näbern erörtert.

Herr Präsident ündet, alle diese Verbält-
nisse seien niedt ölkentlieber Natur, sondern sie seien
eivideedtiied normirt, Welle man in der Verfassung
etwas Kinseklägiges sagen, se müsse man eine allge-
meioere Fassung sueden. dedenkalls müsse eine
andere Redaktion vorbekalten werden.

Herr vott ZkeiAer bemerkt, dass die in brage steken-
den Kütvr niedt ?ur Rüekerstattungsptiiekt sollen
kerbeige?ogsn werden. Vllein die Reglemente über
diese Küter seien sanktionirt, und so traben diese
eine gewisse ^eknliebkeit mit ötkentliedon Küterv.
Desskalb müsse man sie in der Verfassung erwäknen.
Im fiebrigen ist Votant mit Herrn Präsident àrâmer
einverstanden, dass eine allgemein gedaltenere Re-
daktion gefunden werden sollte.

bür àoadme des 2. 8àes
(Redaktion vordedalten) Krasse Nebrkeit.

1ì.rt. 80.
deder beroiscdo Kantovsangebörige dat das Recdt,

sied in jeder Kemeinde des Kantons niederzulassen.
^usvadmsweise kaun die Niederlassung

demjenigen entzogen werden, weleder dauernd einer
Kemeinde ?ur Rast Mit und von derjenigen Ke-
meinde, in weleder er das Lürgerreekt besitzt, eine
angemessene Unterstützung trot? amtlrcder Vukkorde-
rung niedt erdält.

dede Ausweisung wegen Verarmung muss vorerst
von der Regierung bewilligt werden.

Herr Naà'sberA beantragt, diesen Artikel an die
8pit?e des ganzen Vbscknittes über das àmenwesen
?u stellen. berner möedte er die Requisite der
Niederlassung in der Verfassung festsetzen wie in àt. 1

seiner Anträge. Im 2. Lat? wünsekt Votant eine
brist von seeds Normten. Die Ausweisung endliek
möedte er dem Regierungsstattkalter übertragen,
statt jeden einzelnen ball vor die kentralbedörde ?u
bringen.

Herr tritt diesen ^bänderungsanträgkn
entgegen; sie würden gleieden Debelständen rufen,
welede wir jet?t sekon baden; unsere Kantonsbürger
wären sekleekter gestellt als die Vvgebörigen anderer

Kantone. Die Verweigerung der Niederlassung wegen
öedürktigkeit wäre ein Widersprued mit der Rundes-
Verfassung.

Herr Dr. NàvKb dält diesen Niederlassung«-
artikel für die Rauptsaede im ganzen Vdseknitt. Kr
glaubt, die Ausweisung wegen Verarmung müsse
jedenfalls Laeds der Regierung sein, und empüedlt
die Vnnadme des Artikels naek dem Kommissions-
entwurk.

Herr ÄersoA glaubt, es widerspreede der Bundes-
Verfassung niedt, wenn man Bedingungen kür die
Niederlassung aufstelle, da jene in ikrem ^,rt. 45,
^bsat? 4, selbst soleds vorsede. bür die vorüber-
gebend Unterstützten sei ?udem die örtliebe Trinen-
pflege da.

Herr NeààrA tritt kür seine Anträge ein,
welede vor VIlem im Interesse der Verkekrscentrev
liegen.

Herr Rebmatm dagegen glaubt, die Vorsebläge
des Herrn 8alvisberg, die ?war gut gemeint seien,
würden viele 8treitigkeiten berbeikübren. Die ^us-
Weisungen der Regierung ?u übertragen, würde diese
?u sebr belasten; andererseits könnten die Regie-
rungsstattkalter all?u willkürlicb vorgeben. Vm Resten
sei ein Nittelweg: Nan übertrage diese Kntsekeile
dem Regierungsstattbaltsr und balte den Betroffenen
den Rekursweg an die Regierung olken.

Herr Serger bemerkt nocb, bis jet?t bade man
sieb auf dem Loden der Bundesverfassung bewegt,
und so müsse es bleiben; daber solle man keine
Rcbranken sieben.

NbsfàmâA.
8à 1. bür Leibebaltung nacb

Kntwurk Krosse Nebrbeit.
bür Vntrag 8alvisberg Ninderbeit.
8at? 2. Herr NàîàrA redu-

?irt die von ikm geforderte brist
von K Nonaten auk 3 Nooate.

bür Reibebaltung naeb bnt-
wurk Krosse Nekrkeit.

bür Antrag 8alvisberg Ninderbeit.
8at?. 3. bventuell kür ^usat?

Rebmanv « Rekurs » Krosse Nebrkeit.
Rebnitiv kür bestbalten am Kot-

wurk (Regierung) 8 8timmen.
Rebnitiv kür Xntrag 8alvisberg-

Rebmaun(RegjeruogsstattkaItermit
Rekurs) 11 »

Redaktion bleibt vorbekalten.

Ueber die brage, ob Vrt. 80 an die 8pit?e des
^.bscknittes gestellt werden solle, wird niedt abge-
stimmt, da Herr Noà'àrA einverstanden ist, dass
die Redaktionskommission dies ordne.
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Herr Or. Kcàad vün8ckt, àa88 àa8 demeinàe-
unà àaa àmenvo8eu im Verkà88ung8entvurk in 2 drup-
peu getrennt veràe.

vies virà be8eklo88on.

3. àurck Lr8teilung von ^rdeit8av8talten kür Lr-
^aeÜ8ene unà von Rettung8an8talten kür bo8-
artige Linàer, vobei àieLeàûrknàe àer àeutaeû-
unà kran^öaick - 8prsedellàen kevölkerung ziu

berûàiektigen 8inà.

>Virà angenommen.

^rt. 81 unà 82 veràen auk morgen veraeüoben.
L8 vvirà bs8cklo88ev, morgen bereit8 um 8 Dkr

Sitisung îiu kalten.

à 83.

à88eràem detkeiligt 8ick àer Staat an àer àmen-
püege:

1. àurek Lrriektung oàer àurek IInter8tüt2!Ullg
von Xranken- unà Irrenan8talten;

2. àurek Leiträgs an àie Lrriektung unà àen
vnterkalt von Vfamen- unà Le2Ìrk8armen-
an8talton unà anàern äknlicke Zwecke verkol-
genàe >Vokitkätigkeit8an8taIten;

Seklu88 àer Sitzung 6 Ikkr 15 Minuten.

L. IVIaitk^s,
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Protokolls
der

V0k-b6patllUNASl<0MMl88>0N ci68 V6Nf388U»1A8t'à68.

VÎ6I UNl^lll 6i^8ÎA8ì6 8it^UNK.

Lurusta^ âsii 23. ?sdruar 1884,

Norgens 8 klbr,

im Vorzimmer des (drossratbssaales.

Herr Äer^oy wünsebt, dass à Redaktionskom-
mission untersuebe, ob os niebt im Interesse der
veutlicbkeit angezeigt wäre, in ^rt. 14, bandelnd
vom ^.ussebluss vom (Grossen Ratke, bestimmt ?.u

sagen, weiebe Leamten ausgescblossen seien.

Herr Präsident Î?râ»î6r erklärt sieb damit ein-
verstanden.

Unter dem Vorsitz des Herrn Aationalratb

Abwesend Rntsebuldigung die Herren
Mêêi und ^?z/ro, obne Rntscbuldigung Herr

^ur Leroinigung gelangt Zuerst der trüber Zurück-
gelegte

^Vrt. 6.
Dem berniscben Ltaatsverband gebören an:
1. ^Ilo, weiebe gegenwärtig ein bervisekes Bürger-

reebb besitzen;
2. die dureb öesebluss des Grossen Ratbes in

den berniseben Ltaatsverband Aufgenommenen;
3. die àebkowmen berniseber Ltaatsangeböriger.

Herr Präsident Ärrtäer beantragt, diesen Artikel
mit der einzigen Umänderung des Wortes «

reâ » in « ^eMsàckôbàAerrec/iè » gut^ubeisson.

àt. 6 wird mit dieser Aenderung einstimmig
angenommen.

Herr ^sässsr wünsebt Auskunft über

^rt. 29.
Das dagdregal kommt den Kemeinden ^u.

Herr Präsident Srâner bemerkt, dass sowobl die
pünker- als aucb die Liebnerkommission diesen Artikel
bei ibren besondern Leratbungeu bei Leite gelassen
baben.

Herr ^sàsr möebte àksebluss darüber, ob das
dagdregal selbst an die (gemeinden übergeben solle,
oder ob diese nur den Lrtrag des dagdregals sollen
belieben können. Sollte den llemeindsn das Ligentbum
an der dagd Zukommen, so bobält sieb Herr RIsässor
vor, im Verkassungsratbe auk diesen Artikel Zurück-
Zukommen.

Herr Or. <?oöa5 erklärt, dass naeb dem Artikel
allerdings das Ligentbum an der dagd auk die 6e-
meinden übergeben solle, allein damit werde niedt
aucb das Rsviors^stem, welebes olkenbar nicbt von
dedermann gewünsebt werde, eingekükrt; die 6o-
meinden sollen gann freie Hand baben, wie sie das
Regal ausbeuten wollen, gleieb wie in Rrankreicb;
dort bade man grössere und kleinere Reviere, daneben
das Patentsystem und noeb eine Nenge gau2 beson-
derer Verbältnisse.

^rt. 29 wird angenommen.
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Herr k>ez/ maebt aufmerksam, dass man gestern
bei ^rt. 77, Là 1, den Antrag, diesen Là ganZ ZU

streiekev, niebt in Abstimmung gebraebt babe. Herr
kre>' glaubt, der Lat? könnte missverstanden werden,
ssndet ikn selbst stossend und möebte ibn daber fallen
lassen.

Herr kräsident ^?vnnnev bemerkt, es sei gestern kein
Antrag auk einkaekes Ltreieben äieses Làes gefallen
und dessbalb eine besondere Abstimmung darüber niebt
vötbig gewesen. ver Linn desselben sei einkack der,
es bestebe kein Zivilreebtlieb einklagbarer ^nsprueb
ant ^rmeuunterstütZung.

Herr Kisvs'oF möebte den Là beibekalten, besonders

der naeblässigen und widerspänstigen Litern
wegen, gegenüber weleben eine Gemeinde obne eine
derartige Bestimmung okt gar keine Dewalt baben
würde.

Herr Ziekt seinen Antrag Zurück.

Herr Koi^ev kragt, ob es niebt am klàe wäre,
aneb in die neue Verfassung einen Artikel auvu-
nebmen, äbnlicb àt. 41 der Verfassung von 1846,
weleber bestimmt: Der Begierungsratk kann Zur ^b-
wendung von xlàlieben Dekabren kür den sanitariseben
oder ökonomiseken Zustand des Landes die nötbigen
Debote und Verbote mit Lussandrobungen erlassen;
doeb soll er dem (Grossen Batke von den getrossenen
Nassnabmen sogleieb kenntniss geben und dessen
endliebe kntsekeidung gewärtigen.

àk àtrag des Herrn kräsidenten ^?vnnnev wird
im Protokoll Vormerkung genommen, dass die kom-
mission der ^nsiekt sei, die kulässigkeit von Nass-
nabmen und Kompetenzen, wie sie àt. 41 der gegen-
wärtigen Verfassung entbalte, babe selbstverständliek
die DesetZgebung ?u regliren.

Herr I)r. /Aebwab frägt an, ob denn in Zukunft
wirklieb eine einzige ^rmenbekörde in der Gemeinde
in kkätigkeit sein werde. ks sei dies nirgends deut-
lieb gesagt.

Herr von Kei^sv erklärt, ^rt. 77, Là 4, spreebe
deutliek von der künftigen einkeitlicben Gemeinde.

^uek Herr l 'räsident Avnnnsv suebt Herrn Dr.Lebwab
aufzuklären, dass in dieser Umsiekt alles kötbige
gesagt sei. ssedenkalls sei es die einstimmige àsiebt
der Kommission, dass nur kins Demeindeverwaltung
aueb kür das ^rmenwesen besteken solle, und es sei
dies aueb in àt. 77 in Verbindung mit der Vorsebrikt
betreffend die kinkübrung M'nsv (Gemeinde in niebt
miss2uverstebender ^Veise gesagt.

Verdavàluugeu àes Veà88ung8ràs8. — Dêlibêratious äs

vie Versammlung stimmt dieser Auffassung ein-
stimmig bei.

^rmellwesei!.
(?0rt8kt2UUg.)

L.rt. 81.
Kur Bestreitung der kosten der Armenpflege baden

die Demeinden oder Demeindeverbände Zu verwenden:
1. Den krtrag ibrer ^rmengüter;
2. andere ibnen durcb das Desà Zu diesem kweck

Zugewiesene kinkünkte;
3. die küekerstattungön der burgerlieben kutZUNgs»

Korporationen (^rt. 79);
4. einen ordentlieben Ltaatsbeitrag an die kotk-

armevpllege, sokern dafür die kinkünkte unter
Äff. 1, 2, 3 bievor niebt binreieben;

5. den krtrag einer M-mensteuer auk Vermögen und
kinkommen der Lteuerpssicbtigen der Demeinde,
sokern die kinkünkte unter kiss. 1, 2, 3, 4 kür
die ktlege der kotbarmen und Dürftigen niebt
genügen;

6. einen ausserordentlieden Ltaatsbeitrag, weleber
auk diejenigen Demeinden, die mebr als '/» vom
tausend des Vermögens ^rmentelle belieben,
unter Berüeksiebtigung aller einseblagenden Ver-
bältnisse, naeb einem dureb das Deset? ?u
bestimmenden Nassstabe vertbeilt werden soll.

Die unter kiss. 4 und 6 genannten Beiträge des
Ltaates sollen Zusammen die Lumme von kr. 700,000
niebt übersteigen.

Herr von Keiner beantragt, man möge, um den
Verkältnissen in versekiedenen kbeilsn des dura
Beebnung Zu tragen, bei kisser 1 beifügen: «sowie
à^'sniAsn sons^Asa DsmeincisAntsv, wsiâs «âon bis-
bev /à ckis ö//sniiiäs ^lvMsnp/isIS besàmt waren. »

Votant spriebt gegen den Antrag des Herrn Lalvis-
berg, den jäbrlieken Ltaatsbeitrag kür jede notbarme
kerson aut kr. 50 festzusetzen. ìlan müsse auk die
besondern Verbältnisse der versebiedenen Demeinden
Büeksiekt nebmen. kür die kotbarmen sollen keine
^rmontellen erboben werden; was niebt dureb die
ordentlieben kinnabmen des à-menbûdgets gedeekt
werde, sei vom Ltaate ZU tragen als ordentlieber
Ltaatsbeitrag ; die Demeindearmentelle solle nur kür
die küege der Dürftigen bestimmt sein, und aueb
bier solle der Staat den weniger gut situirten De-
meindkll mit einem ausserordentlieken Beitrage naeb-
belkev. kür den ordentlieben und ausserordentlieden
Ltaatsbeitrag an die Demeinden Zusammen würde eine
Lumme von kr. 700,000 aller Bereeknung naeb ge-
nügeo.

Herr Hoà'sbevA öiebt seinen Antrag betressend
den Ltaatsbeitrag von kr. 50 kür jede notbarme
kerson Zurüek, möebte dagegen unter kisser 4 sagen:
« an/ DvnnciiaAS eines AnvsbsebnittskostAsicie« von
K>. an/ jeeie noàvme k'evson/» dieser Staats-
beitrag solle also niebt wirkliek ausbeZablt werden,
Lousti tuante. 6K
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sondern nur à Rasis des Ltaatsbeitrages dienen bei
der ^breeknung xviseken Staat und Demsinde.

Herr iRer^er wendet sieb gegen tien Vntrag «les

Herrn Lalvisberg, veil tier Ltaatsbeitrag an die De-
meinden in Zukunkt gar versebieden sein werde, da
eben aueb «lie Lelastung der verseliietlenen Demein-
den eine versekiedene sei. Ds werde bauptsäeklieb
darauf ankommen, ob in einer Demeinde àgebôrige
von Rurgersekakten mit Rutxungsgütern vorbanden
seien oiler uiebt, und wenn ja, ob «liese Rutxungs-
gütvr gross o«ler nur ullbe«leuten<l seien.

Herr Äe»^«?A beantragt, kein Maximum des Staats-
beitrage» aukxustellen.

Herr à'âsr-Â maebt darauf aufmerksam, class be-
sonciers bier im lVrinenvesen «lie Nebrausgaben ganx
belleutenti anvaebsen, obne «lass man beim Steuer-
vesen lür annäbern«1 entspreekende Nekreinnabmen
gesorgt babe. Den Ltaatsbeitrag möebte Votant in
<1er Verfassung niebt bxiren, sonilern einkaeb vie in
«1er jetxigen Verfassung ein àximum aufstellen.

Herr L'a7mà>r«/ bebarrt ank seinem Antrag un«l

betont noebmals, «lass «lie Dr. 60 nur als Drundlage
bei «1er àsreebnung «lienen sollen.

Herr Zrmttê möebte vie Herr Läers alle Dinxel-
keiten «ler Desetxgebung überlassen, glaubt aber,
man sollte ein Maximum «ler Demeindearmentells
festsetzen.

Herr Dr. Zleàad ün«let, man solle clen Staats-
beitrag niebt der Demeindetelle voranstellen, in«lem

ja «lie àmenptlege in erster Dinie Laebs der (le-
meinde sei. Ver ausserorcientliebe Ltaatsbeitrag solle
erst ansgeriebtet ver«lsn, venn «lie Deweindearmen-
telle 1 °/»o übersteige. Votant stellt «Ion Antrag,
«die Vrmentelle ank 1 ",o» xu srböben un«1 «lem ent-
spreekend «len Desammtstaatsbeitrag ank Dr. 600,000
berabxusetxen. »

Herr Äebmattw bält «las Naximum des Staats-
beitrages kür sebver bestimmbar, besoll«lsrs veil «lie

Höbe «ler Rückerstattungen unbekannt sei. Immerbin
möge man, um einen àkaltspunkt xu babeo, ein
lVlaximum kestsetxen, unü äa möebte die Summe von
Dr. 700,000 seiner ^nsiebk naeb vielleiedt die rieb-
tigste sein. Den ausserordentlieben Ltaatsbeitrag
kür vürktige bndet Votant unxveekmässig und kom-
plixirt;er bekürebtet, aukdiesem Wege vürden grössere
Ortsebakten begünstigt verden. Dr beantragt daber
KreitànF «ksr 6.

Deiner beantragt Votant xu streieben: in Miller 5

die Worte« «und Dürftigen»; in bilker 4 das Wort:
« ordentlieken ».

Herr L'àîsker«? beantragt uoeb eventuell kür den
Dali, dass sein Antrag xu bilker 4, betreffend ein
Durebsebnittskostgeld niebt angenommen verden sollte,
den letxten Latx des Artikels beixubekalten und so-

gar den Ltaatsbeitrag auk Dr. 800,000 xu erböben
xur Rerubigung der Demeiuden.

bilker 1. Der Zusatx des Derrn von Lteiger ist
niebt beanstandet. Wird mit diesem Zusatx

Angenommen.
Ziffer 2. Wird »

Ziffer 3. Wird »

Ziffer 4. Dür den Zusatx des
Herrn Lalvisberg S Stimmen.

Dür Weglassen desselben iVIebrbeit.
Ziffer 5 ist unbeanstandet und

vird (Redaktion vorbebalten). ^.»genommen.
Zikbr 6. Dventuell kür eine Vrmsn-

telle bis auk V» ll Ltimmen.
Dventuell kür mebr 15 »

Dür eine ^rmentelle bis auk '/? 17 «

Dür eine Vrmentells bis auk 1 °/«s 0 »

Dür Reibebaltung von Ziffer 6

mit obiger Aenderung (Redaktion
vorbebalten) 20 »

Dür Ltreiebung 5 »

Detxter Latx. Naximum des Ltaats-
beitrage». Dventuell kür Dr. 600,000 3 »

» » mebr Drosse àlebrkeit.
» » Dr. 700,000 20 Stimmen.
» » mebr 6 »

Definitiv kür Reibebalten der
Dr. 700,000 19 »

Deünitiv kür Ltreiebung 7 »

^rt. 82.
Die Demeindeverbände sind bereektigt, kür die

Rosten «ler Vrmenptlege eine Dinregistrirungsgebükr
xu erbeben. Die Destsetxung derselben erkolgt dureb
Dekret des Drossen Ratkes.

Herr beantragt, diesen Artikel xu streiebeu.
Die Dinregistrirung sei von der ersten kraoxösiseben
Republik eingskübrt worden als reine Dinanxmass-
regel; um sie aber populär xu maeben, babe man
viel von der Wiebtigkeit der «« àke cerfaine » ge-
geblieben und gesproebeu. Der alte Rantonstbeil verde
jedenfalls von dieser neuen Deldmaekerei niebts wissen
vollen, und doeb sollte das Institut, wenn man es
Uberkaupt anderswo als da, wo es seit bald 100
dakren besteke, einkükren volle, allgemein eingekübrt
verclen. Den Demeinden oder Demeindeverbänden
dürke man aber nie die Dreibsit lassen, eine der-
artige Debübr xu erbeben oder niebt. Der dabei un-
vermeidliebs Wirrwarr würde aueb viele xivile In-
teressen in ^nsprueb nebmen. Wenn man einmal
keinen andern Vusveg mebr kenne aus den bnan-
xiellen Rötben des Staates, gut, dann möge dieser
dureb ein Desetx diese Reuerung kür sein ganxes
Debiet einkübrsn. blimmermebr aber dürke ein ein-
kaebes Dekret des Drossen Ratkes eine derartige
Nassnabme regeln. Dies widerstreite dem Referendum;
wenn Detxteres irgendwo am Dlatxe sei, so sei es
beim Lteuervesen.

Immerbin möge man auk Witte! und Wege bedaekt
sein, wie die jurassiseben Demeinden bei àkbebuog
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der Kinregistrirungsgebükr ibren daberigen Ausfall
decken könnten.

Herr -7oiiss«ài sagt, die Kinregistrirung babe
niebt nur eine üskalisede, sondern in der Kkat auek
eine civile Ledeuiung. Im dura klage Niemand darüber,
und der Krtrag werde sebr gut verwendet, sum Kbeil
kür das ^rmenwesen, sum Kbeil kür die sekundär-
sebulen. Debrigens wolle man ja das Institut
Niemanden aukswingen und darum solle man es auek
denjenigen lassen, welebe sieb längst mit ibm be-
kreundet baben.

Herr Präsident Hr«^ev bemerkt, dass der Artikel
natürlieb kür den gansen Kanton gelte; die Verkassuog
wolle keine besondern Reebte eines Dandestkeiles
mebr anerkennen. Lin Dekret des Dressen Ratbes
werde immer oötbig sein, um Lussandrobungen und
allkällige andere Strafen aussusprecbeo. Rauptsäeblieb
aber dürke man niebt vergessen, dass Vrt. 82 sieb
niebt auk sivilreebtliebe Verbältnisse besiebe, son-
dern ein reiner Steuerartikel su Dunsten der Vrmen-
xilege sei; es bandle sieb bier um ein stück De-
meindeautonomie, und das Desets, welebes den Dressen
Ratk sur lìeglirung dieser steuer dureb ein Dekret
ermäebtige, sei die vom Volke beseblossene Verkassuvg.
Das kekerendum sei also keineswegs umgangen.

Dr. 6ào«b stimmt kür keibekaltung des Artikels.
Lis jetst baben die katboliscben Lesirks des dura
die Kinregistrirungsgebübr su Dunsten der burger-
lieben Vrmenptlege gebabt und sie waren sukrieden
damit, jetst soll ibnen deren Leibebaltung und dem
Kanton die Kinkübrung derselben ermögliekt werden.

Herr 6«M bekürebtet, wie Herr sebers, eine grosse
Dngleiekbeit im Kanton werde die näebste Kolge
dieses Artikels sein. Dem dura könne man diese De-
bübr ja lassen und sie vorseben unter Eitler I des
b,rt. 81 gleiek den dort bereits erwäbnten « sonstigen
Demeindegütern, welebe kür die àmenpilege bestimmt
waren. »

Herr Dr. Dob«i stimmt aueb kür streiedung des
i^rt. 82, sobald die Kinregistrirungsgebübr eine kan-
tonale werden -«solle. Der dura werde seine Debükr
so wie so bekalten, da das daderige Desets noeb su
Reckt bestebe. Kbenso Herr Hebers, weleker noeb
darauk binweist, dass mit ànabme des Artikels
auek neue Leamtungen gesebalken werden müssten.

Vueb Herr Ki«tte ist der ^.nsiebt, dass an den
im dura bereits bestellenden Kinregistrirungsgebükren
niekts geändert werde, möge nun àt. 82 beibebalten
oder gestrieken werden.

Ks wird im Lrotokoll Vormerkung davon genommen,
dass naek Vnsiebt der Kommission àt. 82 die in
den katboliseken Lesirken Lruntrut, Delsberg, Krei-
bergen und Danken seit der kransösiscken Rerrscbakt
destebende Kinregistrirungsgebübr niebt berübre.

Kür Kestbalten an Vrt. 82 10 stimmen.
» streiebung des » »... 13 »

àt. 84.
Die ^rmenpilege der ausserbalb des Kantons

Vlobnenden, sowie der wegen Verarmung Zurück-
transportirten bis su deren àknakme auk den àrmen-
etat der Lürgergemeinde liegt ebenfalls dem Staate ob.

Herr von Hà'^er beantragt den Ausats: « so/srn
à'e ^1b«ee.?<mboii à Kerarmben obmo I/niorstttVeunA
cier KbrAerFemeàtls Mer Sîeei âbre awAeà«eri bat,
sonst «bor cier totsten KbrAerAemein rbe. »

Herr Dr. Hcb«e«b möedte am seblusse aueb noeb
beifügen: « so/ern âo nntor >?i^or 1, L nnct A ckes

^lrt. 61 genannten Kàbà/te snr HestroànA <tiesor
Kosten niebt AennAen. »

Herr Korsos spriebt gegen den leisten Ausats,
weil sonst die auswärtige Vrmenpilege des Staates
keine Lsdeutung mebr babe, und es doeb am Llatse
sei, dass der Staat diese allein trage.

Herr 6ebtn^ beantragt su sagen: «bis su deren
Rüekkekr in die Lürgergemeinde », weil sonst die
Spendkassen su sebr belastet würden.

Herr von Keiner entgegnet, àt. 84 sei ja gerade
im Interesse der Spendkassen gegenüber dem Staate.

^.bstimmnnA.

Kür « bis sur ^.uknabme auk den
àmeneiat » 15 Stimmen.

Kür Antrag Seklup 6 »

Der Ausats von Steiger wird angenommen.

Kür den Rusais Heb^eab 12 Stimmen.
Dagegen 6 »

Redaktion bleibt vorbebalten.

àt. 85.
Die Desetsgebung wird einer kortgesetsten und

mögliekst raseken b.euknung der àmengûter Vorsedub
leisten.

IVird angenommen.

Vrt. 86.
Die Vormundsebaktspllege siebt jeweilen derjenigen

Demeinde oder Korporation su, weleber die àmen-
xtlege sukommt.

Die ^Vorie: » oder Korporation » lallen laut Le-
sebluss von gestern weg; im klebrigen wird der
Artikel angenommen.
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à 87.

t/eb6>-AâAsdsâ'mmîMA.

vile diejenigen, welebe im Zeitpunkt der à-
nabme der Verfassung gemäss bestebender Desetze
den polizeilieben IVobnsitz, resp. die Vrmengeuössig-
keit jo einer Gemeinde erwerben baben, bleiben im
Desitz derselben bis sie uaeb Nitgabe von àt. 3V

ein neues Dürgerreebt erworben baben.

Die Abkürzung «resp.» wird verändert in «das
beisst. »

8onst ist der Artikel angenommen.

tbeilt werden solle, wie der Kntwurf, dagegen niebt
als integrirendsr Destandtbeil, sondern als Deilage
desselben.

IVas die krage eines selirittlieben Deriobtes an den
Verfassungsratb anbelangt, so glaubt Herr 7lru»?.ner,
man solle davon abstrabiren. ^n stelle desselben
treten die gedruckten Drotokolle. Die Referenten
seien am Dosten durek die Redaktionskommission
zu bezeiebnen, und es frage sieb im Leitern, ob
man dieselbe zu diesem Zwooke verstärken wolle.

Dorr ÄerFvA beantragt, dazu die beiden Vize-
Präsidenten der Kommission beizuzieben.

Die Versammlung ist einverstanden.

Herr bemerkt, dass sein in der ersten
Doratbung angenommener Antrag betreffend die ^.b-
reebnung zwiseben dem alten und dem neuen Kan-
tonstbeil im kntwurfe übergangen worden sei, und
wünsebt, dass der bezügliebe Artikel in die Deber-
gangsbestimmungen aufgenommen werde.

>Vird angenommen.

Herr KaàisberA wünsebt noeb, dass zu Protokoll
genommen werde, bei ^rt. 84 seien in den
angenommenen Anträgen die « Transportkosten » inbe-
griffen.

IVird genebmigt.

Herr Dr. wünsolit, dass bis zum Zusam-
mentritt dos Verkassungsratbes eiilö umfassende De-
reobnung der finanziellen Tragweite der gefasston
Deseblüsse möelito vorgenommen worden.

Dorr Präsident /irun»!«/ bemerkt, dass .jedenfalls
ein offizieller kinanzberiebt werde ausgearbeitet und
vertbeilt werden.

Dorr Präsident Zlrnnner maebt noeb auf einige
zu bespreobende Rankte aufmerksam.

Vorerst glaubt er, die Druppenbildung für eine
eventuell gruppenweise vorzunebmende Abstimmung
solle man versebieben bis navb der ersten Doratbung
des Entwurfes dureb den Verkassnugsratli.

^Vird besoblossen.

kei ner seblägt Derr im Dinverständniss
mit Derrn ä/rt«, Dräsidenten des Verfassungsratbes,
den ö. Nai vor für den Zusammentritt des
Verfassungsratbes, wäkrend dann die /.weite Doratbung
voraussiebtlieb iin September stattfinden würde.

Die Versammlung ist einverstanden.

Im IVeitern bemerkt Derr Drunner, dass der
Nindorbeitsantrag in Detrelk der Durgergüter und
des ^rmenwesens, äbnlieb zusammengestellt und ver-

Die Kommission ist einverstanden, dass bei às-
arbeitung des Dntwurfes die ^rtikelzablen /.n beriob-
tigen seien.

Zum öeblusse ermabnt Derr Dräsident
die Mtglieder der Kommission, sieb gegenseitig das
IVort zu geben, niebt von vornberein pessimistiseb
das neue IVerk anzusebauen und bespreeben zu
wollen. IVenn aueb niebt ^.Iles ^.Ilen gefallen werde,
so sei doeb soviel sieber, dass es keinen einzigen
Dunkt entbalte, welebor rüeksvbrittlieb sei; wolil aber
maebe es einen gewaltigen Lvbritt vorwärts auf der
Dabn der Demokratie; und dieser kortsebritt sei
niebt verdunkelt worden dureb einzelne Dünkte, die
man vielleiebt anders und besser bätte lösen können,
dies sei nun die àtgabe dos Verfassungsratbes, dessen
Deseblüssen wir mit vollem Vertrauen entgegensolien
dürfen.

Nit dem Munsobe einer glüeklieben Heimreise
sebliesst der Dräsident die zweite Deratbung.

Lebluss der Ditzuug: 12 Dbr 4ö Ninuton.

L. IVIattb/s, kürsp.
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(lVIärz 1884.)

Da« berniscke Volk gibt sick krakt seines Selbst-
bestimmungsreckts t'olgevde

Verka88unx:

l. 8<aa<^iun<IIa^<?n.

^rt. I.
Der Kanton kern ist ein demokratiscker kreistaat

und ein Kundesglied tier sckweizeriscken kidgenossen-
sekakt.

à 2.

Oie Staatsgewalt berukt auk cier Desammtkeit des
Volkes. Sie wird unmittelbar durck die stimmbereck-
tigten kürzer und mittelbar durck <iie kekörden und
die keamten ausgeübt.

Vrt. 3.

In kantonalen Vngelegevkeiten sind stimmbereck-
tigt un<i wäkibar alle Sckweizerbürger, weleke 6ns
20. Vltersjakr zurückgelegt kaben un<i wäkrend 30
kagen im Kanton wodnkakt sind.

àt. 4.

Vom Stimmreckt und von der V?äklbarkeit nus-
gescklossen sind:

1. diejenigen, welcde durck strakgericktlickes Dr-
tkeil in àer bürgerlicken kkrenkädigkeit eingestellt
odor derselben verlustig erklärt sind;

2. die kevogteten;
3. clie dauernd Unterstützten wäkrend der Dauer

iler Dnterstützung;
4. Deltstager bis zu ibrer kedabilitirung. Oie à/u

erkorderlickeu kedingungen sollen erleiektert unà be-
köräerlieb durck Desetz kestgestellt werden.

^.rt. S.

Dem berniseben Staatsverband gekoren an:
1. ^lle, vvelebe gegenwärtig ein berniscbes 6e-

meivdebürgerreckt besitzen;
2. «lie durck kesekluss des Drossen katkes iu

île» berniseben Staatsverband Vukgenommenen;
3. die kackkommen berniseber Staatsangeköriger.

Vsrbancüungen àes VeàssunKsratiiôs. — Délibérations às

U. mu! VMiivààiiA.
I. Uns Volk.

a. Die Dà'atwe.

i^rt. 0.

Das Vorseklagsreckt àer Stimmberecktigten (Initiative)

umfasst àns kegekren nneb krlass, ^ulkebung
oàer Abänderung eines Desetzes oàer eines Dekretes
àes Drossen katkes.

Derartige Legekren können in àer korm àer ein-
kacken Anregung oàer àes ausgearbeiteten kntwurks
gestellt werden.

Der Volksentsekeià muss veranlasst werden, wenn
10,000 Stimmberecktigte ein solebes kegekren stellen,
soksrn àer Drosse katk demselben nickt entsprickt.
kin soleker Volksentsekeid ist in der Kegel bei der
erstkolgenden und spätestens bei der zweitkolgenden
regelmässigen Volksabstimmung anzuordnen.

Die Anregung, oder der kntwurk, ist vor der
Abstimmung immer dem Drossen katke zu begut-
aektender kescklusskassung zu unterbreiten.

kür den Kali, dass ein von der Volksinitiative
ausgegangener Desetzesentwurk zur Abstimmung ge-
langt, kann der Drosse katk dem Volke ausser seinem
Dutackten auek einen abgeänderten kvtwurk zur
kntsckeidung vorlegen.

b. Das Ds/eremàm.

à 7.

Der Volksabstimmung unterliegen:
1. ^.Ile Desetze;
In jedem Desetz sind die Lestimmungen zu be-

zvieknen, deren Vollziekung durck ein Dekret des
Drosssn katkes oder durck eine Verordnung des
kegierungsratkes zu ordnen ist.

Der Drosse katk ist berecktigt, bei der Vorlage
eines Desetzes oder Leseklusses neben der Abstimmung

über das Danze ausnakmsweise auck eine solcke
über einzelne kkeile anzuordnen;

2. diejenigen kescklüsse des Drossen katkes, weleke
kür den gleicken Degenstand eine Desammtausgabe
von wenigstens kr. 500,000 zur kolge kaben;

3. kescklüsse betreffend àkoakme von Vnleiken,
sokern solcke nickt zur kückzaklung bereits bestellender
àleiken dienen sollen ; vorbekalten ist Vrt. 8, ^iik. 13;

Ilì 0o»stituante. 57
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-1. ,jede Krbökung der direkten dem S<ei>ersal.?e

von /.wei vom Kausend des Vermögens enlspreeqen-
den Kinkommenssteuer;

5. Volksvorseblüge naeli Vrt. 6;
6. Verkassungsünderungen.

2. ver Lrosse Ratb.

Vrt. 8.

llem Orossen Ratbe kommt ?u:
1. à Leratbuug und Rescblusskassung über alle

Oegenstände, welebe der Volksabstimmung unterliegen

;

2. die Leratbung und Reseblusskassung über den
Krlass von Rekreten und Loseblüssen;

3. die autbentisebo Vusleguag von Oeset?en;
4. dor Vbsebluss odor die Oenebmigung von Vor-

trügen mit den Kantonen und dem Auslande naeb

Massgabe der Vrt. 7 und 9 der Bundesverfassung,
insofern diese Vertrüge niebt einen Oogenstand der
Oesàgebung betreten;

5. die Ausübung der den Kantoneu durob die
Vrt. 86, 89 und 93 der Landesverfassung einge-
rüumten Reekte (Regekren um Kinbei ukung der Rundes-
Versammlung, Regekren einer Abstimmung über Rundes-
geset?e und Rundesbescbiüsso, Vorseblagsreebt) ;

6. die Verfügung über die >Vebrkrakt des Kantons,
soweit sie niebt dem Runde übertragen ist;

7. die Vuknabme in den berniseken Staatsverband;
8. die Oberauksiebt über die Staatsverwaltung;
9. die Keststellung des Mkrlieben Voranseblages

und die Steueranlage innerbald der unter Vrt. 7, Ailler 4

bestimmten Oien?e;
1V. derKotsebeid über Ausgaben, welebe Kr. 500,000

niebt übersteigen (vorbebalten bleibt Vrt. 21);
11. der Kntsebeid über Verminderung des

Kapitalvermögens des Staates;
12. die Sorge kür uvgvsekmülorte Krbaltung des

Ltaatsvermögens und kür ?weekmüssige Veuknung und
Verwendung seines Krtrages;

13. die Reseblusskassung über Vnleiben bekuks
Rüek?aklung bereits bestekender Vuleiben; vorbe-
balten bleibt Vrt. 21 kür solebe Zeitweise Oeldauk-
nabmen, die naekweisbar innerbalb des laukenden
Recbllungs)abres aus den Staatseinnakmon ?urüek-
be?aklt werden können;

14. die >Vabl der Mitglieder des Stünderatbes;
15. die Vornakme der ibm dureb die Verfassung

oder dureb die Gesetzgebung migswiosenon VVablen;
16. der Kntsebeid über VVaklbesekwerdev und

über Resebwerden gegen die obersten Vorwaltungs-
und Oeriektsbebördev;

17. der Kntsebeid über Kompeten?stroitigkoiten
?wiseben den obersten Verwaltungs- und Oerickts-
bebörden;

18. das Recbt der Vmnestie und der Begnadigung,
soweit dasselbe niebt dureb doset? einer andern
Rebörde übertragen wird;

19. die Ordnung seines Oesebüktsganges und seiner
innern Organisation.

Vrt. 9.

Der Orosse Ratb dark die ibm dureb die Ver-
kassung namentliek Zugewiesenen Verriektungen keiner
andern Rebörde übertragen.

Vrt. 10.

Die stimmbereektigten Lürger der VVablkreise
wüblen in gebeimer Abstimmung naeb Massgabe der
eidgenössiseben Volks?ükluvg auk )v 3000 Seelen der
Bevölkerung ibres Kreises ein Mitglied in den Orvssen
Ratb. Kino Lrueb?abl über 1500 Seeleu bvreebtigt
ebenfalls ?ur ^Vabl eines Mitgliedes.

à 11.

Unvereinbar mit der Stelle eines Mitgliedes des
Orossen Ratbes sind die Leamtungen eines Regierungs-
ratbes, Regierungsstattkalters und Vmtsebreibers. so

wie die Leamtungen eines Oberriekters, Oeriekts-
prüsidenten und Oericbtssebreibers.

Krt. 12.

Vlle vier dabre badet eine Oesammteraeuerung
des Orossen Ratbes statt. Die Vmtsdauer desselben

Ragt )eweilen den 1. Lraebmonat an und endigt «>e»

31. Mai des vierten darauk folgenden dabres.
Die Krneuerungswablen sollen vor dem Vblauke

der Vmtsdauer stattbndev.

Vrt. 13.

In der Awiseben^eit ledig gewordene Stellen des
Orossen Ratbes sind spätestens bei der nüebsten
Volksabstimmung wieder ?u besetzen.

Vrt. 14.

Vusserordentlieker IVeise badet eine Oesammt-

erneuerung des Orossen Ratbes statt, wenn dieselbe
in einer auk Regebren von 10,000 Stimmkereebtigten
?u veranstaltenden Volksabstimmung von der Mebr-
beit der Stimmenden beseblossen wird.

Vrt. 15.

Au Verbandlungen und Leseblüssen des Orossen
Ratbes ist die Vnwesenbeit der Mekrbeit der Mit-
glieder erforderlieb.

Vrt. 16.

Die Sitzungen des Orosser Ratbes sind ölkentlieb.
Kein Mitglied dark kür seine Reden in der

Versammlung goriektlieb belangt werden. Ks ist dafür
einzig dem Orossen Ratbe verautwortlieb.

Kein Mitglied dark wübrend einer Session, an
welebvr es Kkeil nimmt, verbaktet oder in eine Strak-
untersuekung gezogen werden, als mit Bewilligung des
Orossen Ratbes, es sei denn, dass solebes auk der
Kbat ergriffen wird.

Vrt. 17.

deder Oeset/esentwurk ist vom Orossen Ratbe
einer Zweimaligen Leratbung ?u unterwerfen. Vus-
genommen sind die dureb Volksvorseblag eivgebraebten
Kntwürke.

3. lZemeinsobaitlioke kostimmungon.

Vrt. 18.

Ras Staatsgebiet wird kür die Waklen und Vb-
Stimmungen unter Lerüeksiebtiguug der lokalen Ver-
bültnisse in mögliebst gleiebmüssige Kreise einge-
tbeilt.

Die Vusübung des Stimmreebtes ist mögliebst?u
erleiebterv.
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In 6er Hegel seilen kantonale Volksabstimmungen
nur swei àl im dakr, im Krükling un6 im Herbst
stattffndeo.

III. V«l!/ieliii»x nn«!

I. ver kegierungsrslb.

à ib.
lier vom Orosseu Batke gevväblte Itegierungsratk

von sieben Mitgliedern besorgt uv6 überwaekt äie
gesammte Ltaatsverwaltung.

^rt. 20.

Kaekjeder Oesammterneuerung 6es Orossen Batbes
bu6et auek eine Oesammterneuerung 6es Begierungs-
ratbes statt. In 6er Xwisekenseit Ie6ig gewordene
Stellen sin6 kür 6en Rest 6er ^mtsperiode wieder su
besetzen.

à 21.

Oie Kompetenzen, 6ie Aufgaben un6 6ie Organisation

6es Begierungsratkes bestimmt 6as Oesets.

2. Begierungsststtbalter.

^rt. 22.

Kür jeden Vmtsbesirk wäblt 6er Orosse Batk auk
einen einkaeben Vorscblag 6er stimmbereedtigten Bürger
<>es betrelken6en Bezirks un6 6es Begierungsratkes
einen Begierungsstattkalter.

Ks kann aueb 6er nämliebe Begierungsstattkalter
kür mebrere Amtsbezirke gewäklt werden.

In Betreff 6er ^mtsdauer un6 Keuwakl gilt 6as
tur 6en Itegierungsratk Bestimmte.

Vrt. 23.

Die Kompetenzen un6 àkgaben 6er Begierungs-
stattbalter bestimmt 6as Oesets.

3. vie Kvmeinden.

Vrt. 24.

Die biskerige Kintkeilung des Staatsgebiets in
Kirekgemeinds- und Oemeindsbesirke wird beibekalten.

Durek das Oesets kann eine Abänderung derselben
im Sinne der Bildung grösserer Oemeinde»
vorgenommen werden.

Kür einzelne Oemeinden kann eine Aenderung
naeb àkôrung der Betkeiligten durek Dekret des
Orossen katbes erkolgen.

^.rt. 25.

Die Oemeinde ist der Verband aller in ibrem
Bezirk woknkakten Bersouen.

In einem und demselben Oemeindebesirkv bestebt
nur Oemeinde.

^rt. 20.

Das Stiiumreekt in der Oemeinde wird naeb Mit-
gäbe <ler Buudesverkassung und der kantonalen
Oesetsgebung geordnet.

^.rt. 27.

Die Organisation der Oemeinden wird dureb das
Oesets bestimmt.

^rt. 28.

Das Oemeindebürgerreekt bildet die Oruudlage
des Staatsbürgerreektes. Kiemand kann Bürger des
Kantons sein, okne Bürger einer bernisekeu Oemeiude,
und umgekebrt, Kiemaud Bürger einer berniseken
Oemeiude, okne Bürger des Kantons su sein.

ärt. 29.
Das Oemeindebürgerreekt besitsen:
1. Die Bürger einer Oemeinde und ibre Kack-

kommen, sokern sie niebt in Oemässkeit der
bilker 2 oder 3 bienaek in das Bürgerreekt
einer andern Oemeinde des Kantons eintreten;

2. diejenigen Kantonsbürgvr, weleke bei Inkrakt-
treten der Verkassung in der Oemeinde seit
wenigstens swei dakren mit Orundbesits an-
gesessen sin«I, im Oenusse der bürgerlieben
Kkrenkäkigkeit steken und die öikentliebs IVobl-
tbätigkeit der Oemeinde niebt in Vnspruck
genommen baben ;

3. diejenigen Kantonskürger, weleke, abgegeben
vom Orundbesits, bei Inkrafttreten der Ver-
kassuvg in der Oemeiude seit wenigstens künk
dakren woknbakt sind, im Oenusse der bürger-
lieben Kkrenkäbigkeit steken und die öikentliebe
VVobltbätigkeit der Oemeinde nickt in à-
spruebgenommen babev.

Kin neues Oemeindebürgerreekt erlangen in Xu-
kunkt die Kantonsbürger beim Kintritt der in Xiffer 2

oder 3 kievor namliakt gemaekten Voraussetsungen
in einer andern Oemeinde.

Kack dem Kintritt in das neue Oemeindebürgerreekt
ist das krübere erloscbeu.

Vorbekalten sind die Vorsekrikten des ^rt. 5

Xiffer 2 und ^.rt. 8 Xiffer 7 betreffend die ^uknakme
in den berniseken Ltaatsverband.

^rt. 30.

Die Oemeindegüter sind vom Ltaate gewäkrleistet
und dürken weder vertkeilt, noek ikrer Bestimmung
entkremdet werden.

Die Verwaltung gesckiekt unter Vuksickt des
Ltaates.

àt. 31.
Das dagdregal kommt den Oemeinde» su.

Vrt. 32.

Die biskerigen Burgergemeinden bestellen als
privatreektlieke Korporationen kort. Ikr Vermögen
ist iknen als untkeilbar gewäkrleistet, und es stekt
ikoen unter der àksiebt des Ltaates aussekliessliek
die Verwaltung desselben su.

Der Krtrag des Vermögens wird kerner seiner
Bestimmung gemäss verwendet, dedocb sind daraus
vorab die Kosten der Vrmenptlege ikrer Korpyrations-
genossen su bestreiteu.

Ks stekt der Korporation krei, ilir Vermögen -

unter VVakrung besonderer ötiktungssweeke — der
Oemeinde absutroten.
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vie veglemente über die Verwaltung der Loi'pu-
rationsgüter sind innert drei dabren der Venebmigung
clés vsgierungsratbes ?u unterbreiten, vie Lut?ungs-
bereebtigung soll auf alle in der sebwei/eriseben Lui-
genossensebakt wokuenden Korporationsgenossen
beiderlei Vesvbleebts, unter Vorbebalt des reglemen-
tariseben Liters, ausgedebnt werden.

vus Lorporationsorgan, welekes die Verwaltung
cier Lorporationsgütsr besorgt und über die Abtretung
derselben besekliessen Kanu, wird aus den stimm-
kübigen Lorporationsangeliörigen gebildet, belebe in
der Gemeinde wobnen.

t. ven Lrtrag ilirer ^rinongnter, sowie derjenigen
sonstigen Vemeiridegüter, welebe sekon bisllvr
für die öffentliebe Vrinenp liege bestimmt waren;

2. andere ibnen dureb das Veset? ?u diesem Lweek
Zugewiesene Liilkünfte;

3. die vüekerstattuligen der >>urgerlieben Làungs-
korporatiouen fl^rt. dt!);

4. einen ordeutiieben vtaatsbeitrag un die Lotb-
arm enp liege, so lern dutür die I/inküntte unter
Litk. I, 2, 3 bievor niebt binreivben;

5. den Lrtrag einer Vrmensteuer, sofern die Lin-
küntte unter Lid. t, 2, d und 4 für die vtlege der
Lotbarmen und Dürftigen niebt genügen;

6. einen uusserordentlieben ötaatsbeitrag, weleber
uut diejenigen Gemeinden, die mebr uis eine dem
8teuersat?e von vom "Lausend des Vermögens
eiitspreebende ^rmentelle be/neben, unter ve-
rüvksiebtigung uller einseblugenden Verbültnisse,
nueb einem dureb dus Veset? ?u bestimmenden
Nassstake vertbeilt werden soll.

Die unter Litt'. 4 und <i genannten beitrüge dos
Staates sollen Zusammen die vumme von Lr. 700,000
nivlit übersteigen.

â.rt. d8.

Ausserdem bvtlieiligt sieb der Ltaat un der ^rmen-
pflege:

1. dureb Lrricbtung oder dureb Loterstüt?ung
van Lravken- und Irrenavstalten;

2. dureb veitrüge un die Lrriebtung und den
vnterbalt von )Vaisen- und Lemrksarmeu-
anstalten und andern übnliebe Lweeke verfolgen-
den ^Vobltbütigkeitsavstalten;

3. dureb Lrstellung von Vrbeitsanstalten für Lr-
waeksene und von vettungsanstalten kür bös-
artige Linder, wobei die öedürknisse der deutsek-
und fran?ösisek-8preebendeu Levölkerung ?u
berüeksiebtigen sind.

IV.

à 33.

deder bernisebe t?taatsangekörige liat dus vsebt,
sieli in jeder Gemeinde des Lantons niederzulassen.

^.usnubmsweise bann die Liedsrlassung dem-
Wenigen entzogen werden, weleber dauernd einer
Gemeinde ?ur Lust füllt und von derjenigen Ve-
meinde, in weleber er dus Lürgerreebt besitzt, eine

angemessene Lnterstüt?ung trot? umtliober àtkorde-
rung nivlit erbült.

Die Ausweisung erfolgt dureb den vegierungs-
stuttbulter auf motivirten Antrug der Vobngemsindo
und unter Vorbebult des Lskurses un den vegierungs-
rutb.

àt. 34.

Ls bestellt kein veebtsansprueb uuk ^rmennnter-
stüt/ning.

Die Armenpflege ist gemeinsvbuftlieke Aufgabe
der vrivatwobltbütigkoit, der Vemeinden und des
vtaates.

Lu diesem Lweeke können Verbünde mebrerer
Vemeinden gegründet worden.

Die ötl'entliebe Vrmsnpüege wird unter àtsivbt
des vtaates von den Gemeinden oder Vemeindever-
bünden verwaltet.

^.rt. 35.

vie dauernde vnterstütsung von àmsn stebt
derjenigen Vemeilide ?u, in weleber sie das vürger-
revbt besitzen, vie vorübergebendo blült'eleistung ist
^uvbe der vrivutwobltbütigbsit und, soweit diese niebt
biureiebt, der Mobngemeinde.

tVrt. 30.

vie bisberigen Lurgersebakten sind, so lange sie
als Lorporationen fortbosteben, verplliebtet, die
Losten der àllieiiuiìterstàuug kür ibre ^ngebörigen
aus dem Lrtrage des allgeweineu Làungsgutes au
die betreübude Gemeinde /.urüokxuerstatteil, soweit
diese Loten niebt aus dem burgerlieben Vrmsngut
gedeekt werden können.

Diese Verplliebtung be?iebt sieb jedovb nur
auf solebe Lut?ungsgüter, welebe einen allgemein
burgerlieben vbarakter baben.

àt. 37.

Lur vestreitung der Losten der Vrmenptlege baben
die Vemeinden oder Vemeindeverbünde ?u verwenden:

Vrt. 39.

vie Vrmsvptlege der ausserbalb des Lantons
^Vobnenden, sowie der wegen Verarmung Lurüek-
transportirten bis ?u deren àknabmo auk den ^rmen-
etat der öürgergemeinde liegt ebenfalls dem staute ob,
sokern die àkwesenkeit des Verarmten obne
Unterstützung der bisberigen vürgergemeinde über ?wei
dabre angedauert bat und sokern die in tv't. 37, Litl'er 1,
2 und 3 genannten Hülfsmittel niebt genügen, sonst
aber der letzten vürgergemeinde.

Vrt. 4V.

vie Veset/gebuvg wird einer fortgesetzten und
mögliebst raseken Veuknung der Vrmengüter Vorsekub
leisten.

lVrt. 41.

vie Vormulldsebaktspüege stellt jeweilen derjenigen
Vemeinde ?u, weleber die Vrmenptlege Zukommt.

Vrt. 42.

Vlle diejenigen, welebe im Leitpuukt der :Vu-
nakme der Verfassung gemüss bestellender Veset?e
den poli?eiliekeu Wobnsit?, d. b. die ^rmengenössig-
keit in einer Gemeinde erworben baben, bleiben im
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lZesit? derselben dis sie naek Nitgabe von àt. 29
ein neues Oemeindebürgorreebt erworben baden.

V. îìetàMxe.
^rt. 43.

Die kteektsptlege in bürgerliebeu und Strati eebts-
sacken wird von den staatlieken Oeriebten ausgeübt.

Oewerbegvriebte, sowie vertragsmässige Sebieds-
geriekte siuâ in bürgerlieben keebtssaeken Zulässig.

^rt. 44.
Kein riekterliebes Drtbeil dark von äen gesà-

gebeu«len oder den Verwaltungsbeliörden aukgeboben
oder abgeändert werden.

Vrt. 45.
Das Oeset/ bestimmt die Aakl, «lie Organisation

und die Kompetemieu der Oeriebte, die >VabIart und
das Verkabren naeb Uitgabe der in der Verkassung
aukgssteiltev Orunclsàs.

^.rt. 46.
Dur die geriebtlieden Verbandlungen wird der

Orundsat^ der Oelkevtliebkeit, der Nündliebkeit und
der Dnmittelbarkeit der ganzen Verbandlung vor dem
urtbeilenden Oeriebte aukgesteilt.

à 47.
Die Dinriebtung der kriedensriebterlieken Vermittlung

ist so su trekkvn, dass sie ibrem Aweek mög-
liebster Verbütung von Oivilreebtsstreitigkeiten durek
kriedlieke Verständigung entspriebt.

Anwälte dürken bei der kriedensriobterlieben Ver-
bandlung nur dann Zugelassen werden, wenn es einer
Dartei viebt wobl möglieb ist, persönliek bei derselben
6U ersebeiven

^rt. 48.

Verwaltungsstreitigkeiten sind von besonderen
Verwaltungsgerickten iiu beurtkeilen. áls soleke
dürken oiebt beiieieknet werden die kebörden der
administrativen Oewalt.

àt. 49.

Verbreeken, politisebe Vergeben und Dressdelikte,
welebe keinen rein privaten Okarakter kaben, werden
durcb Oesebworne beurtbeilt.

Vrt. 50.

Die Sekuldbetreibung ist Leamten ?u übertragen.

VI. 8ellule.
Vrt. 51.

Ds ist Dtlicbt des Staates und der Oeineinden kür
genügenden Dnterriekt ?u sorgen.

Niemand dark die seiner Obkut anvertraute dugend
obne den Orad von Bildung lassen, der kür die

Verba» «Iluvgs» âes Vsàssungsratbes. — Délibérations <Ie

Volksscbule (Drimar- und Dortbilduugssekule) vor-
gesebrieken ist.

Der Dnterriekt in der Volkssebule ist unentgeltlieb.

Vrt. 52.

Ks ist Dtlicbt des Ltaates und der (lemeinden die
i>1ittelsekulen ^u vervollkommnen.

Der Lesueb derselben ist mögliebst nu erleiebteru.

/Vrt. 53.

Die Volks- und Nittelsebulen sollen von den à-
gebörigen aller Dekenntnisse ebne Deeiuträcbtigung
ikrer Olaubens- und Oewissenskreibeit besuebt werden
können.

àt. 54.

Volks- und Nittelsebulen sieben aussebliesslieb
unter staatlieber Dsitung.

Diner vom Volk gewäklten Lekuls^uorle, «leren

Organisation und Kompetemieu «las Oeset^ bestiinmt,
stvbt in Laeben des Volks- und Nittelsebulwesens das

Vntrags- und Vorberatbungsreebt ^u.

^.rt. 55.

Der Staat sorgt aueb kür den böberen Duterriebt.

^rt. 56.

Der Staat sorgt kür die Krriektuug besonderer
Dildungsanstalten kür pk^sisek maugelbakt organisirte
und kür sittlicb verwabrloste Kinder.

Vrt. 57.

Der Staat sorgt kür bvruüieke kildung und erriebtet
oder unterstützt üu dem Dnde Sebulen kür Dand-
wirtksebakt, Oewerbe, Dandel, Dandwerk und Kunst.
Dr verabkolgt aueb Ikandwerksstipendi^n.

àt. 58.

Der Staat sorgt kür genügende Dildung der Debrer
an Volks- und l^littelsekulen. Waklbar kür ölkentliebe
Debrstellen ist -leder, weleber die staatlicbe Datent-
prükung bestanden oder einen andern gleiebwertbigen
Ausweis seiner Lekäbigung beigebrackt bat.

àt. 59.

Die Lekugniss ?u lebren ist, unter Vorbekalt ge-
set/lieker lZestimmuugen, kreigestellt.

Drivatsekulen sieben unter der Vuksiebt des Staates.
Sie dürken weder vom Staate noek von Oemeinden
unterstützt werden.

Vrt. 60.

Keine dem Kantone kremde religiöse Korporation
oder Orden, und keine mit denselben verbundene Oe-
sellsebakt kann sieb auk dem Staatsgebiete niederlassen.

Mitglieder religiöser Kongregationen (Oldens-
gemeinscbaktev) dürken weder Dnterriebt ertkeilen,
noek sonst sieb am Dnterriekte betbeiligen.

Loustituallts. 58
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VU. kilà.
à si.

Die innern ^ngelegenkeiten der evangelisck-rekor-
mirten und dor katkoliscdon Randeskircke ordnet )e
eine voll den Kngekörigen derselben gewäklte Kircken-
synode unter Vorbekalt des Rockte» der Oenokmigung
durck don Staat. III äussern Kirckenangelegenkoiton
stekt den Synoden à» Antrags- und Vorberatkungs-
rockt xu.

Die biskorigev Deistungen des Staates an die
Randeskircken sind gewäkrleistet.

Dom Staate bleibt vorbekalten, xur Ilandkabung
0er Ordnung und des Kriedens iiuter den ^ngekörigen
>!er versckiedenon Religionsgenossensckaktell, sowie

gegen Kiugriffe kircklicker Rekörden ill die Reckte
der Rürger ocler des Staates die geeigneten Nass-
ullkmou xu treffen.

Die Kuskükrung dieser Orundsätxe, sowie die
Organisation der anerkannten Randeskircken auk
demokratiscker Orundlage ist Lacke des Oesetxes.

VIU. vu^itttà liiiillllàt'.
^.rt. 62.

Die administrative und rickterlicke Oewalt sind iu
allen Ltukeu der Staatsverwaltung getrennt,

à 6?,

In der gleicken Rerson dürken nickt vereinigt sein:
1. eine Ltello der administrativen und der rickter-

licken Oewalt;
2. xwei Ltellen der administrativen oder rickter-

lieben Oewalt, die xu einander im Verkältuiss der Dekorum!

Unterordnung stoben.
Vorbekalten bleibt die öesetxung der Verwaltungs-

gericdto. (^.rt. 48.)

Vrt. 64,

In keiner Staatsbekördo, mit ^usnakme des Orossen
Ratkos, dürken gleickxoitig sitxen:

1. Verwandte in auk- und absteigender Rinie;
2. Lckwiegervater und ffocktermann;
3. Rrüder und Halbbrüder;
4. Lckwäger und Kkemänner von Lckwestern;
5. Okeim und Keffe.
Kbensowenig dürken Verwandte oder Versckwägerte

der angegebenen Orade gleickxoitig solcke Ltellen der
administrativen oder rickterlicken Oewalt bekleiden,
die xu einander im Verkältniss der Deber- und Dnter-
ordnung stoben.

àklôsung der Kke kebt den àssckluss der
Lckwägersckakt nickt auk.

à 65.

Die Nitglieder des Orossen Ratkes und die ke-
amten der administrativen und der rickterlicken
Oewalt dürken von auswärtigen Ltaaten weder
Tensionen oder Oekalte, nock Iktel, Oesckeuke oder
Orden annokmen.

Lind sie bereits im Lesitxe von Tensionen, d'iteln
oder Orden, so kaben sie kür ikre ^mtsdauer auk
den Oeuuss der Rensionon und das tragen der ffktel
und Orden xu verxickten.

Der Oebrauck von ^.dolstiteln im amtlicken Verkekr
ist untersagt.

àt. 66.

Vile Rekorden, Leamten und Angestellten desLtaates
und der Oemeivde sind kür ikre ^mtsverricktuugou
verantwortlick Oivilansprücko, wolcke aus dieser
Verantwortlickkeit lliesson, können unmittelbar gegen
den Ltaat oder die Oemeinden geltend gemackt
werden. Das Oerickt dark )odock die Klage nickt
annekmen, bis der Kläger nackgewiesen bat, dass er
sick dioskalls wenigstens 60 ffage xuvor orkolglos an
den Regieruugsratk oder den betreffenden Oemeiude-
ratk gewendet bat. Dem Ltaate und den Oemeinden
bleibt der Rückgriff gegen den Reklbaren vorbekalten.

àt. 67.

Ks dürken keine öffentlicken Ltellen auk Debens-
xeit vergeben werden.

Reamte und Vngestellte des Staates und der
Oemeinden dürken nur durck rickterlickes Drtkeil
ikres ^.mtos entsetxt werden.

Die Rekorde, unter deren àksickt der Reamte oder
Angestellte stekt, kat das Reckt der vorläukgen Kin-
Stellung und des Antrages auk Kntsotxung.

Vrt. 68.

Die deutscke und die kranxösiscke Spracke sind
die anerkannten Randesspracken.

iOIe Oesetxe, Verordnungen und allgemeinen Re-
scklüsse werden im kranxösisck spreckenden Oebiets-
tkeil in beiden Spracken veröffentlickt. Die deutscke
Spracke ist in denselben die Drspracko.

Vertilgungen, Rescklüsse und Drtkeile von oberen
Rekorden, welcke eiuxelne Rersonen oder Korporationen
im kranxösisck spreckenden Oebietstkei! betreffen,
werden in kranxösiscder Lpracke erlassen.

IX. Uenàlàuilsseu.
àrt. 69.

Kolgende Kreikeiten und Reckte der Rürger werden
gewäkrleistet:

1. die Oleickkeit der Rürger vor dem Oesvtx und
die Kbsckaffung aller politiscken Vorreckto (^rt. 4
der Rundesverkassung) ;

2. die Handels- und Oewerbekreikeit^rt. 31 R.-V.);
3. das Reckt der kreien Niederlassung innerkalb

der durck àt. 45 der Rundesverkassung aukgestellten
Lckranken;

4. die Olaukens- und Oewissenskreikoit (àrt. 49
R.-V.);

5. die kreie Ausübung gottesdienstlicker Dandlungen
innerkalb der Lckranken der öffentlicken Ordnung
und der Littlickkeit (àt. 50 R.-V.);

6. das Reckt xur Kke (^rt. 54 R.-V.);
7. die Rresskreikeit (Vrt. 55 R.-V.) ;

8. das Versammlungs» und Vereiusreckt (^rt. 56

R.-V.);



221

9. à» Betitionsrvebt (Vrt. 57 B.-V.);
M. der ordentliebe Veriebtsstaud uud «lu» Verbot

von Vusnabmegeriebten (Vrt. 58 B.-V.);
11. das Verbot des Sebuldverbakts (Vrt. 59 B.-V.).

Vrt. 70.

vie Kreibeit des Vlaubens, der vekre und des
Kultus ist gewâbrleistet.

Kiemand dark 2ur vkeilnabme au eiuer kircblieken
Venossevsebakt oder au einem religiösen vlnterricbt
oder 2ur Vornabme einer religiösen Handlung ge-
Zungen oder wegen Vlaubensansiebten mit Strake
belegt werden.

vie bürgerlieken Beebte und Bßiebten sind unab-
bängig vom Vlaubensbekenntnisse.

à 71.
vie persönliebe Kreibeit ist gewâbrleistet.
Niemand dark verkaktet werden, als in den vom

Vesetö be^eiebneten Kâllen und unter Beobaebtung
der vom Vesà vorgesekriebenen Kormen.

vlngesàliebe oder unversckuldete vakt gibt dem
Betrvlkenev Vusprueb auk Kntsekädigung.

Vrt. 72.

Ks dürken weder bei der Verbaktung und Knt-
kaltung einer Berson unnötdige Strenge, noeb ?ur Kr-
Wirkung eines Veständnisses Zwangsmittel angewendet
werden.

Vrt. 73.

vas vausreebt ist unverlet/lieb.
Kein ökkentlieber Beamter oder Koli/eiangestellter

dark in eine Krivatwobnung eindringen, als in den
Källen und unter den Kormen, welebe das Veset2
vorsebreibt.

Vegen jede Verletzung des vausreekts dureb
Beamte oder Koli^eiangestellte ist der widerstand
erlaubt.

Vrt. 74.

dedem Staatsbürger stebt das Becbt des kreien
Vavdbaues, Handels und Vewerbes 2», unter Vorbebalt
gesetxlieber Bestimmungen, welebe «las allgemeine
wobl, die vebung der Industrie und erworbene Beebte
erkordern.

Ks soll mit Lekörderung eine Vewerbeordnung
erlassen werden.

à 75.
Vlies Kigentbum ist unverlàlieb.
wenn das gemeine wobl die Abtretung eines

Vegenstavdes desselben erkordert, so gesebiebt
dieselbe einzig gegen vollständige, wenn möglieb vor-
berige Kntsebädigung.

vie Vusmittölung des Betrages der Kntsebädigung
ist Saebe der Veriebte.

Vrt. 70.

Kin Vrundstüek soll künktig weder dureb Vesà
uoeb dureb Vertrag oder einseitige Verküguug einem
Kins oder einer Rente unterworken werden, welebe
niebt loskäukliek sind.

X. Vâx- um! iiûiiàvviillixeliull.

Vrt. 77.

ver Staat üderwacbt und ordnet, unter Vlitwirkung
der Vemeindeo, das Vesundbeitswesen. Kr bat unter
Vorbebalt des Vrt. 09 der Bundesverfassung die er-
korderlicben àssnabmen 2U treüev, um der Knt-
stekung und Verbreitung von Krankbeiten bei Nenseben
und Kkiereu vorzubeugen und entgegenzutreten.

Vrt. 78.

ver Staat kördert das Versicberungsweseu, ins-
besondere die Kranken-, Mobiliar- und Hagel-
versieberung.

Vrt. 79.

ver Staat unterstützt die Verbauung und Begu-
lirung der Wildwasser und Werke der Kntsumpkuug.

vas betbeiligte Vrundeigentbum dark bei soleben
vlnternebmungen niebt böber als bis 2ur Krseböpknug
des erhielten Nebrwertbes oder sonstiger Vortbeile
belastet werden.

Vrt. 80.

ver Staat unterstützt naeb einem dureb das Ve-
Là 2U regelnden Verbältnisse die Krstellung neuer
Verkebrswege und Kisenbabnen, sowie die Verbesserung
und Vlnterbaltuvg bestebender Strassen der ersten
drei Klassen. Dabei sollen in erster vinie diejenigen
vandestkeile berücksiebtigt werden, kür welebe der
Staat noeb keinen Beitrag an die Krstellung von
Kisenbabnen geleistet bat, deren industrielle und volks-
wirtbsckaktlicbe Interessen aber eine baldige Krstellung
guter Verbindungen verlangen.

Vrt. 81.

ver Staat unterstützt die Kisebnuebt dureb Sub-
ventionen und Krriebtuug von Kiseb/uebtanstalten.

vie Vesötögkbuug über Kisekerei ist im Interesse
köberer Krträguisse bekörderlicb /u revidiren.

Vrt. 82.

vas Il^potkekarwesen ist im Sinne der Kinkaeb-
beit, Billigkeit und Kuverlässigkeit neu 2U ordnen,
vie Ilz^otbekarkasse und die Kantonalbank sind im
Interesse von vandwirtbsebakt, Handel und Vewerbe
2U reorganisiren. ver Staat unterstützt dureli billige
varleben aus seinen Kreditanstalten die (Gründung
solidariseber Kreditgenossensebakten auk dem Vebiete
der Vewerbe und der vandwirtbsebakt.

Vrt. 83.

vie Kreditanstalten werden der staatlieben Vnk-
si«dit unterstellt.

Vrt. 84.

vas Lteuerwesen kür Staat und Gemeinde ist dureb
die Gesetzgebung naeb kolgenden Grundsätzen ?.u

ordnen:



222

1. l)i« direkte Ltener kestebt in einer «îà'itliàn
kinkommensteuer mit massiger uml gereebter
l'rogression. Der Drundsatz der l'rogression
ffndet jedoeb niebt Anwendung bei Demeinde-
steuern.

kleine Vermögen, sowie kleine kinkommen
sind der direkten Steuer evtkoben.

Die kantonalbank und die kl^potbekarkasse.
unterliegen der direkten Resteurung.

Rei der Feststellung der kinkommensteuer
vom Drundeigentbum sind die auk demselben
luànden unterpfändlieben Lebulden in ^Vbzug
zu dringen.

2. Die Ztimmbereebtigung verpffiebtet zur Rezablung
einer Rersonalsteuer.

3. kuxusgegenstände und kabak unterliegen einer
besondern Resteurung.

4. àk unentbebrliebe kebensmittel dürfen keine
neuen Steuern gelegt werden.

Vrt. 85.

ks ist Vorsorge zu treffen, dass die niebt gründ-
iffändliek versitdiertev Wertbsebrikten in geeigneter
Weise zur Resteurung berangezogen werden.

XI. kvviàtt àl' Vkifa^iin^.

^rt. 83.

Die Verfassung kann entweder in einzelnen kkeileu
oder in ikrer Desammtbeit revidirt werden.

1. Die tbeilweise Revision ffndet auk dem Wege
der Gesetzgebung statt. Der kntwurk der revidirten
Artikel ist jedoeb vom Drossen Ratbe stets einer
zweimaligen Reratbung zu unterwerfen, bei weleber
die Zweite Reratbung niebt vor 3 Monaten naeb der
ersten erfolgen darf. Kalis niebt zufolge eines Vor-
seblagsreekts der Stimmbereebtigteu im Sinne des

^rt. 6 ein Volksentsekeid bereits erfolgt ist, bedarf
es zur Revision durck den Drossen Ratk einer Mekr-
beit von zwei Dritttbeilen der stimmenden Mitglieder.

2. Die Revision der Desammtverkassung ffndet
dureb einen Verkassungsratb statt. Sie wird einge-
leitet entweder vom Drossen Ratbe aus eigener
Initiative fWrt. 8 Ziffer 1) oder infolge eines Vorseblags-
recbtes der Stimmbereebtigtev jVrt. 3.)

Kalis die Revision niebt bereits in Demässbeit des

àt. 3 dureb Volksentsebeid beseblossen ist, bat der
Regieruvgsratb die krage, ob die Revision der De-
sammtverkassung stattfinden soll, der Volksabstimmung
zu unterstellen. Wird diese krage von der Msbrbeit
der stimmenden Rürger bejakt, so soll der Regierungs-
ratb sofort die Wabl des Verkassungsratkss anordnen
und die dazu erkorderliebe Verordnung erlassen.

deder Wablkreis für den Dressen Ratb erwäblt je
auk 4000 Seelen seiner Revölkerung ein Mitglie«l des
Verkassungsratbes. kins Rruebzabl über 2000 Seelen
bereebtigt ebenfalls zur Wabl eines Mitgliedes.

Der vom Verkassnngsratb beratbene kntwnrs der
Verfassung soll der Volksabstimmung zur ^nnabme
oder Verwerfung unterbreitet werden.

à t. I.
Nit ànabme der neuen Verfassung ist diejenige

vom 31. duni 1846 aukgeboben. kbenso werden «lureb
dieselben, oder wo solebe besonders vorgesebeu sind,
dureb die in kolge derselben zu erlassenden Desetze,
aukgeboben diejenigen Desetze, Dekrete uml Ver-
Ordnungen, weleke mit ikr im Widersxruebe steben.

^.rt. 2.

Die ^breebnnng zwiseken dem alten und neuen
kantonstbeil fällt kür die Vergangenbeit uv<I Zuknifft
dabin.

^rt. 3.

kaeb ^nnabme der Verfassung sollen bekörderlieb
erlassen oder revidirt werden:

1. das Desetz betreffend Rebabilitirung der Delts-
tager (Vrt. 4);

2. das Desetz über das Demeindewesen jr^rt. 24 ff.) ;

3. das Desetz über das rWmenwesen (^rt. 33 ff.) ;

4. die Desetzgebung über das kiederlassungs-
wesen;

5. die Desetze betreffend die Deriebtsorganisation
und das Verkabren vor den Deriebten (^rt. 45);

3. das Desetz über kinkükrung der Verwaltungs-
geriebte fàt. 48) ;

7. die Desetze betreffend die direkten Lteuern
(/4rt. 84);

8. ein Desetz gegen den Wueber.

Vrt. 4.

Rinnen dabreskrist naeb .4» nab me der Verfassung
soll die kinsebätzuug der Drundstüeke einer Revision
unterworfen werden.

^rt. 5.

Die Reglemente über die Verwaltung der burger-
litken korporatiousgüter siiul inuert drei dabren mit
den Vorst'brjftev des ^4rt. 32 in kinklang zu bringen
und den« Regieruugsratb zur Denebmigung zu unter-
breiten, krotzdem tritt ^.rt. 32 sofort in kralt.

Die Kommission bat den kntsebeid
über die krage, ob der Verkassungsentwurk gruppen-
weise oder als Danz.es zur Volksabstimmung zu bringen
sei, bis naeb Lebluss der ersten Reratbung im Ver-
kassungsratke verseboken. Infolge dessen keblen
einstweilen die Vorsebriktev über die /4rt der >4I>-

Stimmung, und ebenso wären je naeb dem krgebniss
die kebergangsbestimmungen zu modiffziren.
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betrelkend

àie dur^erliedeu
und dis H.rm6iipkl6T<z.

1. Vrt. 32 ties Verkassungsentwurkes ist dureb die
naellkolgende Vorsebrikt /» ersetzen:

Die Demeindèn übernebmen die bisberigen
allgemviil burgerliebeu Xrnleu- ui»d Nutzungsgüter.
Den gegenwärtigen Nut/niessern dieser let/tern
ist Mloeb bis /n ibrem Vllsterben alljäbrlieb dor
>Vert>> ilner Nutzungen naob den zur Zeit dos
Inkrafttretens der Verfassung bestellenden Kegle-
menton /.n ontriellten.

.'lbgesebeu bievon darf in denjenigen lieineinäen,
in weielien eine Steuer xn r Bestreitung ci er ôtlent-
lielion Demeindekedürfnisse erlloben wird, keine
Vertbeilung von Nut/unigeu irgend weleber àt
statt lindene

In denjenigen (lemeiuden, in welvllen Xutzungen
vvrtlleilt werdeil dürfen, ist durok ein tdesetx

Vorsorge /n trolleu, dass dieselben vorzugsweise
(lon ärniern im (lemeindsbo/irke wobnenden
Demoindebürgoru /ukommen,

2. Stroivlmug dos Vrt. 3C> des Verfassnugsentwurfes.
3. Xid. 37 des Verkassungsentwurkes wird dnrvk

naebfolgondv Vorselirikt ersetzt:
Xur Bestreitung der Kosten der Xrmenp liege

Ilabeu die (lemeinden oder Demeindeverbände
/n verwenden:

1, den Krtrag ibror slrinengüter;
2. andere denselben dureb (leset/ /n diesem

Xeeeke zugewiesenen Einkünfte;
3, den krtrag der (lemeindegüter, soweit die

unter Xilter 1 und 2 be/eiobueteu ordent-
lieKen kinuainnen /ur Deekung derAusgaben
niold ausreiebou;

4. den krtrng einer ausserordentiieken Vrmen-
Steuer, welebe eiue dem Lteuersat/e von (/s

vom tausend des Vermögens entsproebendo
d'elle nield übersteigen und nur erboben
werden dark, wenn die Kinkünktv unter
Zitier 1, 2 und 3 nield genügen.

Im kalle der Iln/ulängiiebkoit der obgenannten
Hülfsmittel liat der Ltaat den (lemsinden Beiträge
/u gewäliren, deren Höbe und Vertboilungsmodus
dureli <las (leset/ festzustellen sind.

im lVprii 1884.
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Das Protokoll der Vorberatbungskommission des
Verkassungsratkes vom 14. Kebruar 1884 (Leite 198
der Verlmndlnngen) ist, soweit es meine Vbände-
rungsanträge /um Zutrage Lteiger-IIess betrifft, /u
ergänzen und zu berieldigen wie folgt:

à ^llösui.? 7 sei naob » kort » : « de-
dovb ist ibnen die Vufnabme neuer (lenossen unter-
sagt. »

à L sei sît sàen navb -< Ki'nlenptlege » :

« sowie die Kosten des Dnterriebts an öffentlieben
Volks- und Nittelsebulen und angemessene kleiträge
kür berutliebe Kildung, beides kür ibre unbemittelten
Korporationsgenossen zu bestreiten, soweit diese
Kosten nield vom Ltaate und der (lemeinde getragen
werden (àt. 44, 45 und 50 des Kntwurks) ».

ddsà Z sei /dsse»»:
-< ks steld der Korporation frei, ibr Vermögen

der Demeinde abzutreten und dabei vorzubebalten:
1. staatlieb anerkannte Ltiktungs/weeke;
2. Verwendungen zu den in Absatz 2 angegebenen

und andern gemeinnützigen Zwecken, ^edoeb
unter (lleivbbaltung aller (lemsindebürger;

3. kür die dsnnzumaligen Kutzniesser den (lenuss
der reglömentarisvben Nutzungen bis zu ibrem
Kbsterbsn. »

^sat^ 65t dkbsKi^ ^4:

« Die dureb den Verziobt oder das Absterben von
Nutzniessern frei werdenden Nutzungen sind den
(lemeiuden auszuriobten. »

Lo babe ieb meine Vnträge gestellt und so/ìri/il-
im/» eingereiebt.

Xueii babe ieb, indem ieb erklärt, ieb verziebte
darauf im Lebvsse der Kommission obne Diskussion

über dieselben abstimmen zu lassen, beigefügt,
dass ieb, grundsätzlivb auk dem IZoden dos in Rinder-
beit gebliebenen Antrages stellend, mir vorbebalte,
falls aueb im Verlässungsratbe der Antrag Lteiger-
liess der Keratbung zu (lrunde gelegt werden sollte,
die angekübrton ^bänderungsanträge einzubringen.

iC/lu»», 2. Vpril 1884.

2zrro, Kürsprevlier.

kkamsns der Kommissionsminderbeii,
14. Ilrunnor.
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